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16. 11. 1971 

Regierungsvorlage 

ALLGEMEINES ABKOMMEN ZWISCHEN 
DER REPUBLIK öSTERREICH UND 

DER FRANZöSISCHEN REPUBLIK 
üBER SOZIALE SICHERHEIT 

Der Bundespräsident der Republik österreich 
und 

der Präsident der Französismen Republik, 

von dem Wunsche geleitet, die Vorteile der in 
den bei den Vertragsstaaten geltenden Rechtsvor­
smriften über die Soziale Sicherheit den Personen 
zu gewährleisten. auf die diese Vorschriften an­
zuwenden sind oder waren, sind übereinge­
kommen, ein Abkommen zu schließen und 
haben hiefür zu ihren Bevollmächtigten ernannt: 

Der Bundespräsident der Republik österreich 
Herrn Dr. Rudolf KirchschI~ger, 

Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten, 

der Präsiden,t der Französischen Republik 
Herrn Frans:ois Leduc, 

a. o. und bev. Botschafter der Französischen 
Republik in Wien, 

CONVENTION GENERALE ENTRE LA 
REPUBLIQUE FRANvAISE ET LA 
REPUBLIQUE D' AUTRICHE SUR LA 

SECURITE SOCIALE 

Le President die ~a Repu!b1ique Frans:aise 
et 

Le President Federal de la Republique d' Autriche, 

an1mes du 'desir de garantir le benefice ,des legis­
lations sur la securite sodale en vigueur dans les 
deux Etats contractants aux personnes auxquelles 
s'appliquent ou ont Me appliquees ces Iegislations, 
ont resolu de conclure une Convention et. a cet 
efFet, ont nomme pour 1eurs plenipotentiaires: 

Le Pre9ident die la Republique Frans:aise: 
M. Frans:ois Leduc, 

Ambassadeur Extraordlinaire et Plenipotentiaire 

Le President Federal de la RCpublique d' Autriche: 
M. Rudolf Kirchschläger, , 

Ministre Federal des Affaires Etrangeres, 

die nach Austausm ihrer in guter und gehöriger lesquels, apres avoir echange leurs pouvoirs 
Form befundenen Vollmamten nachstehende Be- reconnus en bonn,e et due forme. sont conV'enus 
stimmungen vereinbart haben: des dispo~itions suivant'es: 

ABSCHNITT I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Für die Anwendung dieses Abkommens be­
deuten die Ausdrücke 

1. "Gebiet eines Vertragsstaates" 
in bezug auf österreich 

das Bundesgebiet, 

in bezug auf Frankreich" 
die europäischen und überseeischen (Guade­
loupe, Guayana, Martinique, Reunion) 
Departements der Französischen Republik; 

TITRE Ier 

DISPOSITIONS G~N~RALES 

Article 1er 

Aux fins die l'app1kation de la presente Con-
vention: . 

1. Les termes « territoire d'un Etat contractantb 
designent 
Pour la France 

les departements europeens et les departe­
ments d'Outrem'er (Guadeloupe, Martini­
que, Guyan'e, Reunion) de h Republique 
Frans:aise, 

Pour l'Autriche 
le territoire federal. 

37 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 1 von 49

www.parlament.gv.at



2 37 der Beilagen 

2. "Staatsangehörige emes Vertragsstaates" 

in bezug auf österreich 
die österreichischen Staatsbürger, 

in bezug auf Frankreich 
die französischen StaatsbÜlrger; 

3. "Rechtsvorschriften" 
die bestehenden und künftigen Gesetze, Ver­
ordnungen und Satzungen jedes der beiden 
Staaten in bezug auf die im Artikel 2 be­
zeichneten Systeme und Zweige der Sozialen 
Sicherheit; 

4. "zuständige Behörde" 

in bezug auf österreich 
die Bundesminister, die mit der Anwen­
dung der im Artikel 2 dieses Abkommens 
angeführten Rechtsvorschriften betraut 
sind, 

in bezug auf Frankreich 
die Minister, die mit der Anwendung der 
im Artikel 2 dieses Abkommens angeführ­
'ten Rechtsvorschriften betraut sind; 

5. "zuständiger Träger" 
a) den Träger, bei dem die betreffende Per­

son im Zeitpunkt der AntragsteIlung auf 
eine Leistung versichert ist oder gegen 
den sie einen Leistungsanspruch haben 
würde, wenn.sie im Vertragsstaat, in dem 
sich dieser Träger befindet, ihren Wohn­
sitz hätte, oder 

b) den von der zuständigen Behörde des be­
treffenden Vertragsstaates bezeichneten 
Träger; 

6. "zuständiger Staat" 
den V ertragsstaa t, . in dessen Gebiet sich der 
zuständige Träger befindet;. 

7. "Dienstnehmer" 
unselbständig Erwerbstätige einschließlich 
der nach den anzuwendenden Rechtsvor­
schriften diesen Gleichgestellten; , 

8. "Familienangehörige" 
die Familienangehörigen im Sinne der anzu­
wendenden Rechtsvorschriften; 

9. "Versicherungszeiten" 
die Beitragszeiten, die gleichgestellten Zeiten 
und die Beschäftigungszeiten; hiebei bedeutet 
a) der Ausdruck "Beitragszeiten" 

Zeiten, für die nach den Rechtsvorschrif­
ten eines Vertragsstaates Beiträge entrich­
tet sind oder als entrichtet gelten; 

b) der Ausdruck "gleichgestellte Zeiten" 
Zeiten, die Beitragszeiten gleichgestellt 
sind; 

2. Les termes « ressoroissants d'un Etat contrac­
ta nt » designent 

Pour la France 
les nationaux frans;ais, 

Pour l'Autriche 
les nationaux autrichiens. 

3. Le terme «,lt~gis'lation» signifie 
les lois, reglements et dispositions statutaires 
ex'istants et futurs de chacun des deux Etats 
concernant les regimes et branches de la 
securite sociale vises a l'artic1e 2. 

4. Par «autorite competente », il convient 
d'entendre 
en ce qui concerne la Republique Frans;aise 

lesMinistres charges ,de l'application des 
legislations enumerees a l'article 2de la 
presente Convention, 

en ce qui concerne la Republique d' Autriche 
!res Ministres federaux charges de l'appli­
cation des legislations enumerees a l'arti­
ele 2 de la presente Convention. 

5. Le terme «institution competente» designe 
a) l'institution a laquelle l'interesse est affilie 

au moment de la demande de pl'estations 
ou envers laquelle il continu'erait a avoir 
droit aux prestations s'il residait sur Ie 
territoire de l'Etat contractant ou se 
trouve cette institution, ou 

b) l'institution designlge par I'autorite COID­

petente de l'Etat contractant en cause. 

6. Le terme «Etat competent» designe l'Etat 
contractant rur le terri-toire duquel se trouve 
I'institution competente. 

7. Le terme «travailleurs» designe les travail­
leurs salaries ainsi que toutes les personnes 
assimilees aux travailleurs salaries selon Ja 
Iegislation applicable. 

8. Le terme «membres de familIe» designe les 
membres de famille selon la legislation appli­
cable. 

9. L'e terme «periodes d'assurance» designe les 
periodes de cotisation. les periodes assimilees 
et les periodes d'emploi; 
a) le terme « periodes de cotisation » designe 

les periodes pour lesquelles envertu de la 
Ugislation d'un Etat contractant des coti­
sations sont versees ou doivent etre con­
siderees comme verse·es; 

b) letetnie « periödes assimilees », designe les 
periodes assimilees aux penodes .de coti­
sation; 
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c) der Ausdruck "Beschäftigungs'zeiten" 
Zeiten, die nach den Rechtsvorschriften, 
nach denen sie erfüllt worden sind; solche 
sind oder als solche anzusehen sind; 

10. "Geldleistungen", "Pensionen", "Renten" 
alle Geldleistungen, Pensionen oder Renten 
nach den im Artikel 2 angeführten Rechts­
vorschriften einschließlich der Erhöhungen 
oder Aufwertungsbeträge, der Kapitalszah­
lungen, die an Stelle von Pensionen oder 
Renten treten können, und der gegebenen­
falls unter dem Titel einer Beitragserstattung 
durchgeführten Zahlungen; 

11. "Familienleistungen" 
aUe Sach- und Barleistungen, die dazu 'be­
stimmt sind, die Familien'lastenzu erleichtern, 
mit Ausnahme der nach den französischen 
Rechtsvorschriften vorgesehenen Mutter­
schaftsbeihilfe und der nach den österreichi­
schen Rechtsvorschriften vorgesehenen Ge­
burtenbeihilfe; während der Ausdruck "Fa­
milienbeihilfen" ausschließlich regelmäßige 
Barleistungen bezeichnet, die sich nach der 
Zahl und dem Alter der Kinder bestimmen. 

Artikel 2 

c) le terme «periodes d'emploi» designe les 
periodes qui. d'apres la legislation sous 
'laquelle elles ont et,eaccomplies, sont 
qualifiees comme telles ou doivent ~tre 
considerees comme teIles. 

10. Les termes «prestations en especes, pens'ions, 
rentes» designent toutes les' prestations en 
especes, pensions ou rentes couvertes par 'les 
legislationsenumerees a l'article 2, y compris 
les ma jora tions ou alloca tions de revalorisa­
t:ion, les prestations en capital qui peuvent 
~tre substituees aux pensionsou rentes et les 
v·ersements effectues, le cas echeant, a titre 
de 'remboursement de cotisations. 

11. Le terme «presta dons familiales» designe 
toutes pI"estations en nature ou en especes 
destinees a compenser les charg.es de famille, 
a l'exception de l'aUocation de maternite 
prevue par la legislation frans;aise et de l'allo­
cation de naissance prevue par la legislation 
autrichienne, tandis que le terme « allocations 
familiales »' design·e exclusivement les presta­
tions periodiques en espe ces accordees en 
fonction du nombre et de rage des enfants. 

Article 2 

(1) Die Rechtsvorschriften der Sozialen Sicher- 1. Les legislations de securite sociale auxquelles 
heit, auf die dieses Abkommen anzuwenden ist, s'applique la presente Convention sont: 
sind die Rechtsvorschriften 

A. in österreich 
a) über die Krankenversicherung mit Aus­

nahme der folgenden Sonderversiche­
rungen: 
aa) So'nderversicherungen für selb­

ständig Erwerbstätige; 
bb) Sonderversicherung für Empfänger 

von Leistungen aus der Arbeits­
losenversicherung; 

cc) Sonderversicherung für Kriegs­
hinterbliebene und für Hinterblie­
bene von Präsentdienern und die­
sen gleichgestellte Personen; 

dd) Sonderversicherung für Kriegsbe­
schädigte und beschädigte Präsent­
diener und diesen gleichgestellte 
Personen in beruflicher Ausbil­
dung; 

ee) Sonderversicherung für Beamte 
und ihnen Gleichgestellte; 

b) über die Unfallversicherung mit Aus­
nahme: 
aa) der Teilversicherung der selbstän­

dig Erwerbstätigen in der Unfall­
versicherung; 

A. en Autriche 
a) les legislations sur l'assurance-maladie a 

l'exception des assurances particulieres 
suivantes: 
aa) assurances particu'lieres ,des travail­

leurs independants; 
'bb) assurance particuliere des benefi­

ciaires de prestations d'assurance­
chomage; 

cc)assurance particuliere des ayants 
droit des victimes de guerre et des 
ayants droh de militaires' du con­

, tingent decedes et des personnes 
assimilees ; 

dd) assurance particuIiere des invalides 
de guerre et des militaires du Con­
dngent ,invalides et personnes assi­
milees, en cours de formation pro­
fessionnelle; 

'ee) assurance particuliere des fonction­
naires et personnes assimilees; 

h) la 16gislation sur l'assurance-accidents a 
,l'exception 
aa) ,de l'assurance partielle des travail­

leurs independants 'dans le cadre 
de l'assurance-accidents; 

2 
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bb) der Unfallversicherung der Kriegs­
beschädigten und beschädigten 
Präsentdiener und diesen gleichge­
stellten Personen in beruflicher 
Ausbildung; 

ce) der Unfallversicherung der Beam­
ten und ihnen Gleichgestellten; 

c) über diePensionsversicherung der Ar­
bei ter; die Pensionsversicherung der 
Angestellten; die knappschaftliche Pen-
6ionsversicherung; 

d) über die Familienbeihilfen; 

B. in Frankreich 

a) über die Organisation der Sozialen 
Sicherheit; 

b) über das System der Sozialversicherun­
gen für Dienstnehmer in nicht land­
wirtschaftlichen Berufen und für 
Dienstnehmer in landwirtschaftlichen 
Berufen mit Ausnahme der Bestim­
mungen über die freiwillige Versiche­
rung für den Versicherungsfall des 
Alters für Dienstnehmer französisCher 
Nationalität, die außerhalb des fran­
zösischen Gebietes arbeiten oder ge­
arbeitet haben; 

c) über die Verhinderung und die Ent­
schädigung von Arbeitsunfällen und 
Berufskrankheiten; 

d) über die Familienleistungen; 

e) betreffend Sondersysteme der Sozialen 
Sicherheit, insbesondere das System der 
Sozialen Sicherheit im Bergbau. 

(2) Abweichend vom Absatz 1 litera B/b ist 
dieses Abkommen auf die Bestimmungen des 
Abschnittes I des VI. Buches des Kodex der So­
zialen Sicherheit betreffend Studenten nicht an­
zuwenden, es sei denn, daß diesbezüglich eine 
Vereinbarung abgeschlossen wird. 

(3) Dieses Abkommen bezieht sich nicht auf 
beitragsfreie Systeme der französischen Alters­
versicherung, auf die österreichische Ausgleichs­
zulage, auf Leistungssysteme für Opfer des 
Krieges und seiner Folgen, auf Sondersysteme 
für Beamte oder diesen gleichgestellte Bedienstete 
sowie auf Seeleute. 

(4) Dieses A'bkommen bezieht sich auch auf 
zukünftige Rechtsvorschriften, die bestehende 
Versicherungssysteme auf neue Personengruppen 
ausdehnen, wenn der Vertragsstaat, der seine 
Rechtsvorschriften geändert hat, dies dem 'ande­
ren Vertragsstaat binnen drei Monaten ab der 

bb) de l'assurance-accidents des invali­
des de guerre et des militaires du 
contingentinvalides et des person­
nes assimilees,en cours de forma­
tion professionnelle; 

ce) de l'assurance-accidents des fonc­
tionnaires et personnes assimilees; 

c) 1a legislation sur l'assurance-pension des 
travailleurs, l'assurance-pension des em­
ployes et l'assurance-pension des mi-
neurs; 

d) la legislation sur les allocations familia­
les. 

B. en France 

a) la legislation fixant l'organisation de la 
securite sociale; 

b) la legislation fixant 1e regime des 
assurances sociales applicable aux tra­
vailleurs des professions non agricoles 
et la legislation des assurances sociales 
applicable aux travailleurs des profes­
sions agricoles, a l'exception des dispo­
sitions concernant l'assurance volontaire 
pour le risque vieillesse pour les natio­
naux franc;ais travaillant ou ayant tra­
vaille hors du territoire franc;ais; 

c) les 1egislations sur la prevention et la 
reparation des accidents du travail et 
des maladies professionnelles; 

d) la Iegislation relative aux prestations 
I familiales; 

e) les legislations relatives aux regimes 
speciaux de securite sociale" notamment 
le regime relatif a la securite sociale 
dans les mines. 

2. Par derogation au paragraphe 1, B., b) ci­
dessus, la presente Convention ne s'applique pas 
aux dispositions du Titre Ier du Livre VI du 
Code de la Securite Sociale relatif aux etudiants, 
a moins qu'un accord n'intervienne a ,cet effet. 

3. La presente Convention ne' s'applique ni 
aux regimes non contributifs franc;ais d'assu­
rance-vieillesse, ni a la prestation complementaire 
autrichienne, ni aux regimes de prestations en 
faveur des victimes de guerfe ou de ses conse­
quences, ni aux regimes speciaux des fonction­
naires ou du personnel assimile, ni aux regimes 
des gens de mer. 

4. La presente Convention s'applique egale­
ment aux dispositions legales ult6rieures, eten­
dant les systemes d'assurances actuels a de nou­
velles ,categori'es de personnes, lorsque l'Etat 
contractant qui a modifi6 ses dispositions legales 
propose ladite modification a l'au-tre Etat con-
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amtlichen· Kundmachung der Änderung vor­
schlägt und dieser innerhalb weiterer sechs Mo­
nate diesem Vorschlag zustimmt. 

Artikel 3 

(1) Dieses Abkommen ist auf Dienstnehmer 
anzuwenden, für die die Rechtsvorschriften eines 
der- V ertragsstaa ten gelten oder galten und die 
Staatsangehörige eines der Vertragsstaaten sind, 
sowie auf· ihre· Familienangehörigen und ihre 
Hinterbliebenen. 

(2) Dieses Abkommen ist ferner anzuwenden 
auf Hinterbliebene der Dienstnehmer, die den 
Rechtsvorschriften eines der beiden Vertrags­
staaten unterlagen, ohne Rücksicht auf die 
Staatsbürgerschaft der letzteren, sofern die 
Hinterbliebenen Staatsangehörige eines der Ver­
tragsstaaten sind. 

Artikel 4 

(1) Soweit dieses Abkommen nichts anderes 
bestimmt, haben Personen, die sich im Gebiet 
eines der Vertragsstaaten aufhalten und auf die 
dieses Abkommen anzuwenden ist, die gleichen 
Rechte und Pflichten aus den Rechtsvorschriften 
über Soziale Sicherheit dieses V ertragsstaa tes wie 
dessen Staatsangehörige. 

(2) Die Rechtsvorschriften der V ertragsstaa ten 
über die Teilnahme der Versicherten und deren 
Arbeitgeber an der Verwaltung und der Schieds­
gerichtsbarkeit der Sozialen Sicherheit werden 
durch dieses Abkommen nicht berührt; 

Artikel 5 

(1) Hinsichtlich der Zulassung zur Pflichtver­
sicherung, freiwilligen Versicherung oder Weiter­
versicherung nach den Rechtsvorschriften des 
Vertragsstaates, in dessen Gebiet die betreffende 
Person wohnt, werden die nach den Rechi:svor­
schriften des anderen Vertragsstaates zurückge­
legten Versicherungszeiten, soweit erforderlich, 
wie Versicherungszeiten berücksichtigt, die nach 
den Rechtsvorschriften des ersten Staates zurück­
gelegt worden sind. 

(2) In der Krankenversicherung gilt Absatz 1 
entsprechend für Personen. deren Recht auf 
Weiterversicherung nach den österreichischen 
Rechtsvorschriften von der Versicherung einer 
anderen Person abgeleitet ist. 

(3) Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 
sind nur auf Dienstnehmer anzuwenden, die auf 
Grund der Rechtsvorschriften des Beschäftigungs­
staates nicht versicherungspflichtig sind. 

tractant dans un delai de trois mois a compter 
de la promulgation officielle de cette derniere et 
que celui-ci donne son agn:ment a cette proposi­
tion dans un delai de six mois. 

Artic1e 3 

1. Les dispositions de la present'e Convention 
sont applicables aux travailleurs qui so nt ou ont 
ete soumis a la lCgislation de l'un des Etats 
contractants et qui sont des ressortissants de l'un 
desdits Etats contractants, ainsiqu'aux mem'bres 
de leurs familles, et aleurs survivants. 

2. De plus, les dispositions de la presente 
Convention sOnt applicables aux survivants des 
travailleurs qui ont ete soumis a la legislation 
de l'un des deux Etats contractants. sans egard a 
la nationalite de ces derniers lorsque ces survi­
vants sont des ressortissants de l'un des Etats 
contractants. 

Arti<:1e 4 

1. Sous reserve des autres dispositions de la 
presente Convention, les personnes qui resident 
sur le territoire de l'un des Etats contractants et 
auxquelles les dispositions de la presente Con­
vention sont applicables sont soumises aux obli­
gations et sont admises au benefice des legislations 
de securite sociale de cet Etat. dans les m~mes 
conditions que les ressortissants de celui-ci. 

2. Les dispositions de la presente Convention 
ne portent pas atteinte aux dispositions de la 
legislation de chacun des Etats contraetants 
concernant la participation des assures et de 
leurs employeurs a la gestion des organismes et 
au fonctionnement des juridictions de ~curite 
sociale. 

Artic1e 5 

1. En vue de i'admission a l'assurance obliga­
toire, volontaire ou facultative continuee. con­
formement a la legislation de l'Etat contractant 
sur le territoire duqud l'interesse reside, les 
periodes d'assurance accomplies en vertu de la 
legislation de l'autre Etat contractant sont prises 
en compte. dans la mesure ou cela est necessaire, 
comme periodes d'assurance accomplies en· vertu 
de la legislation du premier Etat. 

2. En matiere d'assurance-maladie les disposi­
tions du paragraphe 1 s'appliqueront par analo­
gie aux personnes admises, selon la legislation 
autrichienne, au benefice de l'assurance continuee 
en vertu de l'assurance d'une autre personne. 

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne 
sont applicables qu'aux travailleurs qui ne peu­
vent beneficier de l'assurance obligatoire en 
raison de Ja legislation du pays d'emploi. 
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(4) Eine freiwillige Versicherung oder eine 4. L'assurance volonuire ou facultative con-
Weiterversicherung ist nur in einem der beiden tinuee n'est possible que dans l'un des deux Etats 
Vertragsstaaten zulässig. contractants. 

Artikel 6 Artide 6 

Die Pensionen, Renten, Sterbegelder und 
anderen Geldleistungen, die nach den Rechtsvor­
schriften eines der Vertragsstaaten erworben 
worden sind, dürfen nicht deshalb gekürzt, ge­
ändert, zum Ruhen gebracht, entzogen oder be­
schlagnahmt werden, weil der Berechtigte im 
Gebiet des anderen als des Vertragsstaates wohnt, 
in dem der verpflichtete Träger seinen Sitz hat. 

Artikel 7 

(1) Ein auf die Rechtsvorschriften beider Ver­
tragsstaaten gestützter Anspruch auf mehrere 
Leistungen gleicher Art oder mehrere Leistungen 
aus derselben Versicherungszeit kann auf Grund 
dieses Abkommens weder erhoben noch aufrecht 
erhalten werden; dies gilt nicht für Leistungen 
nach Abschnitt III Kapi1tel 2 und 3. 

(2) Sehen d~e Rech1tsvorschriften eines Ver­
tragsstaates für den Fall des Zusamme-ntreffens 
mehrerer Leistungen der Sozialen Sicherheit 
oder von solchen Leistungen mit anderen Ein­
künften oder wegen Ausübung einer Beschäfti­
gung Kürzungs- oder Ruhensbestimmungen vor, 
so sind diese auf einen Berechtigten auch dann 
anzuwenden, wenn es sich um Leistungen han­
delt, die nach einem System des anderen Ver­
-tragsstaates erworben worden sind oder wenn es 
sich um im Gebiet dieses Staates bezogene Ein­
künfte oder um eine dort ausgeübte Beschäfti­
gung handelt. Dies gilt jedoch nicht, wenn Lei­
stungen gleicher Art zusammentreffen, dje nach 
den Artikeln 21 und 23 erworben worden sind. 

ABSCHNITT 11 

BESTIMMUNGEN OBER DIE ANZU­
WENDENDEN RECHTSVORSCHRIFTEN 

Artikel 8 

Un'beschadet der Bestimmungen dieses Ab­
schnittes gelten für Dienstnepmer, die im Ge­
biet eines der Vertragsstaaten beschäftigt sind, 
dessen Rechtsvorschriften, und zwar auch dann, 
wenn sie im Gebiet des anderen Vertragsstaates 
wohnen oder wenn sich ihr Dienstgeber oder der 
Sitz des Unternehmens, das sie beschäftigt, im 
Gebiet dieses Staates befindet. 

Artikel 9 

Von dem im Al'tikel 8 angeführten Grundsatz 
bestehen folgende Ausnahmen: 

a) Wird ein Dienstnehmer von einem Unter­
nehmen,das im Gebiet eines der Vertragsstaaten 

Les pensions, rentes, allocations au dec~s et 
autres _ prestations en esp~ces acquises en vertu 
de la legislation de l'un des Etats contraetants ne 
peuvent subir aucune reduction, ni modification, 
ni suspension, ni suppression, ni confiscation du 
fait que le beneficiaire reside sur le territoire de 
l'Etat contractant autre que celui ou se trouve 
l'institution debitrice. 

Article 7 

1. Les dispositions de la _ presente Convention 
ne peuvent conferer ni maintenir le droit de 
beneficier, en vertu de la legislation de l'un et 
l'autre des Etats ·contractants, de plusieurs pr es­
tations de meme nature ou de plusieurs presenta­
tions se rapportant a une meme periode d'assu­
rance. Cette disposition n'est pas applicable aux 
prestations dues en vertu du Titre III, Chapitres 
2 et 3. 

2. Les clauses de redu<:tion ou -d'esuspension 
prevues par la legislationd'un Etat contraetant, 
en cas de cumul d'une prestation avec d'autres 
prestations de securite so ci ale ou avec d'autres 
revenus, ou du fait de l'exercice d'un -emploi, 
sont opposables au beneficiaire, meme s'il s'agit 
de prestations acquises sous un regime de l'autre 
Etat contractant ou s'il s'agit de revenus obtenus 
ou d'un emploi exerce sur le territoire de ce 
meme Etat. Toutefois, cette regle n'est pas 
applicable au cas ou les prestations de m~me 
nature sont acquises conformement aux disposi- . 
tions des articles 21et 23 de la presente Conven­
tion. 

TITRE II 

DISPOSITIONS DETERMINANT LA 
LEGISLATION APPLICABLE 

Artide 8 

Sous reserve des dispositions du present Titre, 
les travailleurs occupes sur le territoire de I'tin 
des Etats- contraetants sont soumis a la Iegis­
lation de cet Etat, m~me s'ils resident sur le 
territoire de l'auwe Etatcontract-ant ou si leur 
employeur ou le, siege de l'entreprise qui les 
occupe se -trouve sur le territoire de ce dernier 
,Etat. 

Artide 9 

Le principe pose a l'article 8 comporte les 
exceptions suivantes: 

a) Le travailleur qui, etant au service d'une 
entreprise ayant sur le territoire de l'un des Etats 
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einen Betrieb hat und das Ihn dort gewöhnlich 
beschäftigt, in das Gebiet des anderen Vertrags­
staates entsendet, um dort eine bestimmte und 
gelegentliche Arbeit zu verrichten, so gelten für 
ihn weiterhin die Rechtsvorschriften des Staates, 
in dem er gewöhnlich die Beschäftigung ausüht, 
sotern seine Beschäftigung im Gebiet des zweiten 
Staates einschließlich des Urlaubes ein Jahr nicht 
übersteigt. 

b) Werden Dienstnehmer, die im Dienst eines 
Unternehmens stehen, das für Rechnung Dritter 
oder auf eigene Rechnung die Beförderung von 
Personen oder Gütern auf der Schiene, auf der 
Straße oder in der Binnenschiffahrt durchführt 
und seinen Sitz im Gebiet eines der Vertrags­
staaten hat. im Gebiet des andel'en Vertrags­
staates als fahrendes oder auf Schiffen arbeiten­
des Personal beschäftigt, so gelten für sie die 
Rechtsvorschriften des Vertrag'sstaätes, in dessen 
Gebiet das Unterllehmen s,einen Sitz hat; unter­
hält jedoch das Unternehmen außerhalb des Ge­
bietes des Vertragsstaates, in dem es seinen Sitz 
hat, im Gebiet des anderen Vertragsstaates eine 
Zweigstelle oder eine ständige Vertretung, so 
gelten für die von dieser besch'äftigten Dienst­
nehmer . die Rechtsvorschriften des Vertrags­
staates, in dessen Gebiet sich die Zweigstelle 
oder die ständige Vertretung befindet; wenn der 
Dienstnehmer ausschließlich oder überwiegend 
im Gebiet eines V ertragsstaa tes beschäftigt ist 
und d.ort wohnt, werden dessen Rechtsvorschrif­
ten auch dann angewendet, wenn das Unterneh­
men, das ihn bes<:häftigt, dort weder seinen Sitz 
noch eine Zweigstelle noch eine ständige Ver­
tretung ha t. 

c) Für Dienstnehmer des öffentlichen Verwal­
tungsdienstes, die aus einem der Vertragsstaaten 
in den anderen entsendet werden, gelten die 
Rechtsvorschl1iften des Staates, aus dem sie ent-
sendet werden. . 

Artikel 10 

(1) Diplomaten und Mitglieder des diploma­
tischen' Personals ~ind vorbehaltlich des Ab­
satzes 4 in bezug auf ihre Dienste für den Ent­
sende staat von den im Empfangsstaat geltenden 
Rechtsvorschriften über Soziale Sicherheit be­
freit. 

(2) a) Die im Absatz 1 vorgesehene Befreiung 
gilt auch für Mitglieder des Verwaltungs- und 
technischen Personals der Mission sowie für Mit­
glieder des dienstlichen Hauspersonals der 
Mission, die weder Angehörige des Empfangs­
staates noch in diesem ständig ansässig sind. 

un etablissement dont il reieve normalement, est 
detache par cette entreprise sur le territoire de 
l'autre Etat pour y effeetuer un travail determine 
et occasionnel, demeure soumis a la legislation 
en vigueur dans l'Etat de son lieu de travail 
habituel pour autant que son oecupation sur le 
territoire du deuxieme Etat ne se prolonge pas 
au dela d'un an, y eompris la duree des conges. 

ih) Les travailleurs au service d'une entreprise 
effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son 
propre compte, des transports d·e passagers ou de 
marehandises, ferroviaires, routiers, ou de navi­
gation interieure et ayant son siege sur le terri­
toire de l'un des Etats contractants, occupes sur 
le territoire de l'autre Etat contractant en 
qualite de personnel roulant- ou navigant, sont 
soumis a la legisIation de l'Etat contractant sur 
le territoire duquel l'entreprisea son siege; 
toutefois, dans le cas ou I'entreprise possede sur 
le ·territoire de l'Etat eontractant autre que eelui 
ou est etabli son siege, une suceursale ou une 
representation permanente, les travailleurs occu­
pes par edle-ci sont soumis a la Jegislation de 
l'Etat eontraetant sur le territoire duquel la 
.sueeursale ou 1a repesentation permanente se 
trouve; dans le cas ou le travailleur est occupe 
d'une maniere exclusive ou preponderante sur le 
territoire de l'un des Etats eontractants et y 
reside, la legislation dudit Etat est applicahle 
meme si l'entreprise quil'emploie n'a ni siege, 
ni succursale, ni une representation permanente 
sur ce territoire. 

c) Les travailleurs des services administratifs 
officiels detaehes de l'un des Etats contraetants 
dans I'autre Etat sont soumis aux dispositions en 
vigueur dans l'Etat d'ou Hs soilt detaches. 

Artide 10 

1. Sous reserve des dispositions du paragraphe 4 
du present article, les agents diplomatiques sont 
dispenses de I'application de Ia legislation sur la 
securite sociale de l'Etat accreditaire en ce qui 
coneerne leurs services pour l'Etat accl'edita'nt. 

2. a) LadispeIl'se prevue au paragrap'he 1 vaut 
egalement pour les membres du personnel admi­
nistratif et teehnique de la mission ainsi que 
pour les membres du personnel de service de la 
mission qui ne sont pas ressortissants de l'Etat 
aecreditaire ou n'y sont pas fixes de fas:on per-
manente. 

b) Unbeschadet der Bestimmungen der litera a b) Par derogation aux dispositions de l'alinea a) 
können die Mitglieder des Verwaltungs- und i ci-dessus, les membres du personnel admini'Stratif 
technischen Personals der Mission, die Ange- i et technique de la mission ayant la nationalite 
hörige des Entsendestaates und im Empfangs- de l'Etat accreditant qui sont fixes dans l'Etat 
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staat ständig ansässig sind, binnen drei Münaten I accreditaire peuvent opter püur l'applicatiün de 
nach Inkrafttreten des Abkümmens bzw. nach la legislatiün de l'Etat accrMitant. Ils dispüsent 
Beginn der Beschäftigung die Anwendung der i a cet effet d'un cielai de trüis müis a cümpter de 
Rechtsvürschriften des Entsendestaates wählen. la date d'entree en vigueur de la presente Cün-

ventiün üu de celle de leur entree en service. 

(3) Die im Absatz 1 vorgesehene Befreiung 3. La dispense prev:ue au paragraphe 1 vaut 
gilt ferner für private Hausangestellte, die aus-! egalement püur les dbmestiques prives qui sünt 
schließlich bei einem Diplomaten oder einem au service exclusif d'un agent diplümatique, a 
Mitglied des diplümatischen Persünals beschäf- cünditiün: 
tigt sind, süfern sie 

a) weder Angehörige des Empfangsstaates 
nüch in diesem ständig ansässig sind und 

b) den im Enrsendesuat oder in einem dritten 
Staat geltenden Rechtsvürschriften über 
Süziale Sicherheit unterstehen. 

(4) Beschäftigt ein Diplümat üder ein Mit­
glied des diplümatischen Persünals Persünen, auf 
die die im Absatz 3 vcrgesehene Befreiung keine 
Anwendung findet, so. hat er die Rechtsvürschrif­
ten über Soziale Sicherheit zu beachten, die im 
Empfangsstaat für Arbeitgeber gelten. . 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend 
für die Mitglieder vün künsularischen Vertretun­
gen sowie für .die ausschließlich in ihren Diensten 
stehenden Mitglieder des Hauspersünals. 

Artikel 11 

Für bestimmte Dienstnehmer oder Dienst­
nehmergruppen kann, soweit es in ihrem Inter­
esse liegt, unter Bedachtnahme auf die Art und 
die Umstände ihrer Beschäftigung die zuständige 
Behörde des Vertragsstaates, dessen Rechtsvür­
schriften nach den Artikeln 8 bis 10 dieses Ab­
kcmmens anzuwenden sind, die Befreiung vün 
diesen Rechtsvürschriften auf Antrag der zu­
ständigen Behörde des anderen Vertragsstaates 
zulassen. In diesem Fall sind die Rechtsvürschrii­
ten dieses Vertragsstaates auf die betreffenden 
Dienstnehmer anzuwenden. 

ABSCHNITT III 

BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Kapitell 

Kr~nkheit und Mutterschaft 

Artikel 12 

(1) Machen die Rechtsvürschriften eines Ver­
tragsstaates den Erwerb, die Aufrechterhaltung 
oder das Wiederaufleben des Leistungsanspruches 
vün der Zurücklegung vün Versicherungszeiten 
abhängig, so. berücksichtigt der zuständige Träger 
dieses Staates auch nach den Rechtsvürschriften 
des anderen V ertragsstaa tes zurückgelegte Ver­
sicherungszeiten, süweit sie sich nicht überschnei­
den, als ob es sich um Zeiten handelte, die nach 
seinen eigenen Rerntsvürschriften zurückgelegt 
wurden. 

a) qu'ils ne süient pas ressürtissants de l'Etat 
accreditaire üu n'y aient pas leur residence 
permanente et 

b) qu'iIs süient süumis dans l'Etat accreditant 
üu dans un Etat tiers a la legislatiün en 
vigueur en matihe de securite süciale; 

4. Lürsqu'un agent diplümatique emplüie des 
persünnes auxquelles la dispense prevue au para­
graphe 3 n'est 'pas applicable, il düit se cünfürmer 
a la legislatiün en matiere de securite süciale en 
vigueur püur les employeurs dans l'Etat accredi­
taire. 

5. Les paragraphes 1 a 4 du present article sünt 
applicables par analügie aux membres des püstes 
cünsulaires ainsi qu'aux membres du persünnel 
prive qui se trouvent exclusivement a leur 
servIce. 

Article 11 

Püur certains travailleurs üU grüupe'S de tra­
vailleurs, si cela est dans leur inter~t et campte 
tenu de la nature et des circünstances de leur 
üccupatiün, I'autürite cümpetente de l'Etat cün­
tractant dünt la legislatiün est applicable selün 
les articles 8 a 10 de la presente Cünventiün peut 
cünsentir a l'exemptiün de l'assujettissement ~ 
cette legislatiün, sur demande fürmulee par 
l'autürite cümpetente de l'autre Etat cüntractant. 
Dans ce cas, la legislatiün de ce dernier Etat 
cüntractant sera appliquee aux interes'ses. 

TITRE III 

DISPOSITIONS PAR TICULI:~RES 

Chapitre 1er 

Maladie-Maternite 

Article 12 

1. Si la Iegislatiün d'un Etat ccntractant 
subürdünne l'acquisitiün, le maintien 'cu le re­
cüuvrement du drüit aux prestatiüns a l'acccm­
plissement de periüdes d'assurance, l'institutiün 
cümpetente de cet Etat tient cümpte a cet effet, 
dans le mesure Üll elles ne se superposent pas, des 
periüdes d'assurance accümplies süus la legisla­
tiün de I'autre Etat, cümme s'il s'agissait de 
peri.Jdes accümplies süus sa prüpre legislatiün. 
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(2) Hat jedoch ein Dienstnehmer in dem Ver­
tragsstaat, in dem er nunmehr beschäftigt ist, 
keinen Leistungsanspruch., nach den Rechtsvor­
schriften des Vertragsstaates, in dessen Gebiet er 
vor dem Wechsel seines Wohnortes zuletzt ver­
sichert war, aber noch einen Leistungsanspruch 
oder hätte er diesen Anspruch, wenn er sich dort 
befände, -so kann er die Gewährung von Lei­
stungen in sinngemäßer Anwendung des Ar­
tikels 15 Absätze 4 bis 7 beanspruchen. 

Artikd 13 

(1) Ist nach den Rechtsvorschriften eines Ver­
tragsstaates bei der Feststellung von Geldleistun­
gen das Durchschnittsentgelt während eines be­
stimmten Zeitraumes zugrunde zu legen, so 
wird das für die Berechnung dieser Leistungen 
maßgebende Durchschnittsentgelt auf Grund des 
Entgeltes bestimmt, das für den nach den Rechts­
vorschriften dieses Vertragsstaates zurückgelegten 
Zeitraum ermittelt worden ist. 

(2) Hängt nach den Rechtsvorschriften eines 
Vertragsstaates die Höhe der Geldleistungen von 
der Zahl der Familienangehörigen ab, so berück­
sichtigt der zuständige Träger bei der Berech­
nung dieser Leistungen auch die Familienange­
hörigen, die im Gebiet des 'anderen Vertrags­
staates wohnen. 

Artikel 14 

Würde auf Grund einer in bei den Vertrags­
staaten ausgeübten Erwerbstätigkeit nach den 
Rechtsvorschriften beider Vertragsstaaten den 
Familienangehörigen eines Dienstnehmers ein 
Anspruch auf Sachleistungen zustehen, so wer­
den diese nur nach den Rechtsvorschriften des 
Staates gewährt, in dessen Gebiet die Familien­
angehörigen wohnen. 

Artikel 15 

(1) Ist ein Dienstnehmer bei einem Träger 
eines der beiden Vertragsstaaten venichert und 
wohnt er im Gebiet dieses Staates, so erhält er 
bei einem vorübergehenden Aufenthalt im Ge­
biet des anderen Vertragsstaates Leistungen, 
wenn sein Zustand sofort ärztliche Betreuung 
einschließlich Krankenhauspflege erforderlich 
macht. Diese Bestimmung ist auch auf einen 
Dienstnehmer anzuwenden, der bei dem bezeich­
neten Träger nicht versichert ist, aber gegen 
diesen einen Leistungsanspruch hat oder hätte, 
wenn er sich im Gebiet des ersten Staates be­
fände. 

(2) Die Bestimmungen des Absatzes 1 gelten 
in österreich in bezug auf die Behandlung durch 
treiberuflich tätige itrzte, Zahnärzte und 
Dentisten nur hinsichtlich folgender Personen: 

2. Toutefois, si un travailleur n'a pas droit 
aux prestations dans Ie nouveau pays d'emploi 
mais aucas ou i1 a encore droit ades prestations 
en vertu de Ia legislation de_l'Etat contractant 
sur le territoireduquel il etait assure en dernier 
lieu avant le transfert de sa residence ou bien 
ou il aurait ce droit s'iI se trouvait sur Iedit 
territoire, il peut demander Ie benefice des dis­
positions de l'article 15, paragraphes 4 a 7. 

Article 13 

1. Si d'apres Ia Iegislation d'un Etat contrae­
tant, Ia liquidation des prestations en especes 
tient compte du salaire moyen d'une certaine 
periode, Ie salaire moyen pris en consideration 
pour le calcul de ces prestations est determine en 
fonction des salaires constates pendant Ia periode 
accomplie en vertu de la legislation de cet Etat 
contraetant. 

2. Si d'apres la legislation d'un Etat contrac­
tant, Ie montant des pr·estations en especes varie 
en fonction du nombre de membres de familIe, 
l'institution competente tiendra egalement 
compte, pour le calcuI desdites prestations, des 
membres de familIe qui resident sur Ie territoire 
de l'autre Etat contractant. 

Article 14 

Dans le cas ou une activite professionnelle 
exercee dans chacun des deux Etats ouvrirait 
droit, au profit des mem:bres de familIe d'un 
travailleur, aux prestations en nature en vertu 
des legislations des deux Etats contractants, 
eeIles-ci ne seront accordees qu'au titre de la 
legislation de celuides Etats sur le territoire 
duqueI les membres de famiUe resident. 

Article 15 

1. Un travailleur affilie a une institution de 
l'un des deux Etats contractants et residant sur 
le territoire dudit Etat, beneficie des prestations 
lors d'un sejour temporaire sur le territoire de 
l'autre Etat contraetant, lorsque son etat vient 
a necessiter immediatementdes soins medicaux 
y compris l'hospitalisation. Cette disposition est 
egalement applicable a un travailleur qui n'est 
pas affilie a ladite institution, mais qui a droit 
aux prestations envers cette institution ou y 
aurait droit s'i! se trouvait sur le territoire du 
premier Etat .. 

2. Lesdispositions du paragraphe 1 lorsqu'elles 
visent le traitement administre en Autriche par 
les medecins et dentistes independants s'appli­
quent aux personnes suivantes: 
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a) Personen, die sieb in Ausübung ihrer Be­
schäftigung im Gebiet des anderen Ver­
tragsstaates aufhalten, sowle die sie be­
gleitenden Familienangehörigen; 

b) Personen, die sich im Gebiet des anderen 
V ertra'gsstaa tes zum Besuch ihrer dort 
wohnenden Familie aufhalten; 

c) die im Gebiet des einen Vertragsstaates 
wohnenden Familienangehörigen von Per­
sonen, die bei einem Träger des anderen 
Vertragsstaates versichert sind; 

d) Personen, die sieb aus anderen Gründen im 
Gebiet des anderen Vertragsstaates aufhal­
ten, wenn ihnen eine ambulante Behand­
lung für Rechnung des für den Aufenthalts­
ort zuständigen Trägers gewährt wurde. 

(3) Ist ein Dienstnehmer zu Lasten eines 
Trägers eines der Vertragssta~ten anspruchs­
berechtigt und wohnt er im Gebiet dieses Staates, 
so behält er diesen Anspruch, wenn er seinen 
Wohnort in das Gebiet des anderen Vertrags­
staates verlegt. Der Dienstnehmer muß vor dem 
Wohnortwechsel die Zustimmung des zuständi­
gen Trägers einholen. Diese Zustimmung darf 
nur verweigert werden, wenn der W ohnort­
wechsel geeignet ist, seinen Gesundheitszustand 
oder die Durchführung der ärztlichen Behand­
lung zu gefährden. 

a) les personneset les mem!bres de famiUe les 
accompagnant se trouvant sur le terriwirc 
de I'autre Etat contractant dans -l'exercice 
de leur profession;-

b) les personnes se trouvant sur le territoire 
de l'autre Etat contractant en visite dans 
leur famille qui y reside; 

c) les membres de famille d·une personne 
affiliee a l'institution d'un Etat contractant 
se trom;ant sur le territoire de l'autre Etat 
contractant; 

d) les personnes se trouvant pour d'autres 
motifs sur le territoire d e I'autre Etat 
contractant et ayant recru des soins medi­
caux pour le compte de l'institution com­
petente du lieu de sejour. 

3. Un travailleur admis au benefice des pres­
tations acharge d'une institution de l'un des 
Etats contractants qui reside sur le territoire 
dudit Etat, conserve ce benefice lorsqu'il trans­
fhe sa re'sidence sur le territoire de l'autre Etat 
contractant. Le travaiUeur doit obtenir, avant le 
transfert, I'autorisation de l'institution compe­
tente. Cette autorisation ne peut etre refusee que 
si le deplacement de l'interesse estde nature a 
compromettre son etat de sante ou l'application 
d'un traitement medical. 

(4) Hat ein Dienstnehmer nach den vorher- 4. Lorsqu'un travaiIleur a droit aux presta-
gehenden Absätzen einen Leistungsanspruch, so tions, conformement aux dispositions des para­
werden die Sachleistungen von dem Träger seines graph es pnkedents, les prestations en nature sont 
Aufenthaltsortes oder seines neuen Wohnortes servies par l'institution du lieu de son sejour ou 
gewährt, und zwar nach den für diesen Träger de sa nouvel'le residence, suivant les dispositions 
geltenden Rechtsvorschriften, . insbesondere .in I de la legislation appliquee par ladite institution, 
bezug auf das Ausmaß und dIe Art und Welse en particulier en ce qui concerne l'etendue et les 
der Leistungsgewährung; ihre Dauer richtet sich modalites du service des prestations; toutefois, la 
jedoch nach den Rechtsvorschriften des zustän- duree du service de ces prestationsest celle 
digen Staates. prevue par la l6gislation de l'Etat competent. 

(5) Inden Fällen der Absätze 1 und 3 hängt 5. Dans les casprevus aux paragraphes 1 et 3 
die Gewährung von Körperersatzstücken, größe- du present artic1e, l'octroi des protheses, du 
ren Hilfsmitteln und anderen Sachleistungen grand appareillage et d'autres prestations en 

. erheblicher B.edeutung davon ab, daß der zu- nature d'une grandeimportance est subordonne 
ständige Träger hiezu seine Zustimmung gibt, a Ja condition que l'institution compüente en 
es sei denn, daß die Gewährung der .Leistung donne I'autorisation sauf lorsque l'octroi de la 
nicht aufgeschoben werden kann, ohne das Leben prestation ne peut Stre differe san,s mettre grave­
oder die Gesundheit des Betreffenden ernsthaft ment en danger Ia vie ou .Ia sante de la personne 
zu gefährden. interessee. 

(6) In den Fällen der Absätze 1 und 3 werden 6. Les prestations en especes sont, dans les cas 
die Geldleistungen nach den Rechtsvorschriften prevus aux paragraphes 1 et 3 du present article, 
des zuständigen Staates gewährt. servies conformement a la 'legislation de l'Etat 

(7) Die vorhergehenden Absätze sind ent­
sprechend anzuwenden auf Familienangehörige, 
die sich vorübergehend im Gebiet eines der bei­
den Vertragsstaaten aufhalten oder nach Ein­
tritt des Versicherungsfalles der Krankheit oder 
der Mutterschaft ihren Wohnort in das Gebiet 
eines der beiden Vertragsstaaten verlegen. 

competent. 
7. Les dispositions ,des paragraphes precedents 

sont applicables par analogie aux membres de 
familie lors de leur sejour temporairesur le 
territoire de l'un des deux Etats contractants ou 
lorsqu'ils transferent leur residence sur le terri­
toire ·de I'un des deux Etats contraetants apres 
la realisation du risquede maladie ou de mater­
nite. 
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(8) Der Anspruch auf Leistungen, die die 'I 8. Le droit aux prestations dont peuvent 
Familienangehörigen eines in den Absätzen 1 beneficier les membres de familIe d'un travaiIIeur 
oder 3 bezeichneten Dienstnehmers erhalten vise aux paragraphes 1 ou 3 du present article 
können, bleibt unberührt. n'est pas affecte. 

Artikel 16 

(1) Die Familienangehörigen eines Dienst­
nehmers, der 

Article 16 

1. Les membres de famiUe d'un travailleur qui: 

a) bei einem Träger eines der beiden Y' ertrags- a) est affilie a une institution de l'un des deux 
staaten versichert ist oder Etats contractant'S ou 

b) einen Leistungsanspruch gegen einen Trä- b) a dwit.a des prestations envers une insti-
ger eines der beiden Vertragsstaaten hat tution de l'un desdeux Etats contractants 
oder, ou 

c) einen Leistungsanspruch gegen einen Trä- c) aurait droit ades prestations envers une 
ger eines der beiden Vertragsstaaten hätte, institution de l'un des deux Etats contrac-
wenn er in dem Gebiet wohnen würde, in tants s'il residait sur le territoire ou se 
dem dieser Träger seinen Sitz hat, trouve ladite institution, ' 

erhalten, wenn sie im Gebiet des anderen als beneficient des prestations en nature sur le terri­
des Vertragsstaates 'wohnen, in ,dem ,der zu- toire de l'Etat contractant autre que celui oU se 
ständige Träger seinen Sitz hat, Sachleistungen, trouve l'institution competente, comme si le 
als ob der Dienstnehmer bei dem Träger ihres travaiIleur 'etait affilie a l'institution dulieu de 
Wohnortes versichert wäre oder einen Leistungs~ sa residence ou comme s'il avait droii: ades 
anspruch gegen' diesen hätte. Das Ausmaß und prestations envers cette institution. L'etendue et 
die Art und Weise ,der Lei5tungsgewährung les modalites du service desdites prestations soht 
richten sich nach den für diesen Träger geltenden' dererminees suivant la Iegislation que cette 
Rechtsvorschriften; ihre Dauer richtet sich jedoch institution applique; toutefois, leur duree est 
nach den Rechtsvorschriften des zuständigen celle qui est prevue par Ja legislation de l'Etat 
Staates. competent. 

(2) Verlegen die Familienang!!hörigen ihren 2. Lorsque les membres de famille transferent 
Wohnort in das Gebiet des zuständigen Staates, leur residence sur le territoire ,de l'Etat compe­
so erhalten sie Leistungen nach dessen Rechts- tent, ils beneficierit des prestations conformement 
vorschriften. Dies gilt auch, wenn die Familien- aux dispositions de la Iegislation dudit Etat. 
angehörigen für denselben FalIder Krankheit Cette regle est egalement applicable lorsque les 
oder der Mutterschaft bereits Leistungen von membres de famille ont deja beneficie, pour le 
den Trägern des Vertragsstaates erhalten haben, m&me cas de maladie ou de maternite, des pres­
indessen Gebiet sie vordem Wohnortwechsel tations servies par les institutions de l'Et,at 
gewohnt haben; sehen die vom zuständigen contractant sur le territoire duquel ils ont reslde 
Träger anzuwendenden Rechtsvorschriften eine avant le transfert; si la legislation applicable par 
Höchstdauer der Leistungsgewährung vor, so I'institution competeni:e prevoit une duree maxi­
wird die Zeit angerechnet, für die unmittelbar mum pour l'octroi des prestations, la periode du 
vor dem Wohnortwechsel Leistungen gewährt service des prestations effectue immediatement 
worden sind. avant le transfert de residence est prise en 

(3) üben die im Absatz 1 bezeichneten Fami­
lienangehörIgen in dem. Staat, in dem sie woh­
nen, eine Erwerbstätigkeit aus, die einen An­
spruch auf Sachleistungen begründet, so ist die­
ser Artikel auf sie nicht anzuwenden. 

Artikel 17 

compte. 

3. Lorsque les memlbres de famiIle v'ises au 
paragraphe 1 du present article exercent dans 
leur pays de residence une activite professionnelle 
leur ouvrant droit aux prestations en nature, les 
dispositions du present article ne leur sont· pas 
applicables. 

Article 17 

Verleihen nach diesem Kapitel die Rechts- Dans les cas ou l'application du present 
vorschriften beider Vertragsstaaten einem Chapitre ouvrirait a un travailleurou a un 
Dienstnehmer oder einem seiner Familienange- membre de sa familledroit au benefice des 

. hörigen einen Anspruch auf Leistungen bei. prestations de maternite au titre des legislations 
Mutterschaft, so sind auf diese Person die I des deux Etats contractants, I'interesse se verrait 
Rechtsvorschriften anzuwenden, die im Gebiet appliquer la legislation en vigueur sur le terri-

3 
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12 37 der Beilagen 

des Vertragsstaates gelten, in dem die Geburt toire de l'Etat contractant ou s'est produite la 
erfolgt ist; hiebei sind, soweit erforderlich, die naissance, compte tenu, dans la mesure ou il est 
Z.eiten im Sinne des Artikels 12 zusammenzu- necessaire, de la totalisation des periodes visees 
redinen. a l'article 12 de la presente Convention. 

Artikel 18 Article 18 

(1) Wohnt ein nach den Rechtsvorschriften 
bei der Vertragsstaaten zum Bezug von Pensionen 

. oder Renten Berechtigter im Gebiet eines dieser 
Staaten und hat er dort auf Grund der Rechts~ 
vorschriften dieses Staates Anspruch auf Sach­
leistungen, so werden sie ihm und seinen Fa­
milienangehörigen von dem Träger seines Wohn­
ortes gewährt, als ob er zum Bezug einer Pen­
sion oder Rente ledi'glich auf Grund der Rechts­
vorschriften des Staates berechtigt wäre, in dem 
er wQhnt. Diese Leistungen gehen zu Lasten 
des Trägers d,es Staates, in dem der Berechtigte 
wQhnt. 

(2) Wohnt ein nach den Rechtsvorschriften 
nur eines der Vertragsstaaten zum Bezug einer 
Pension oder Rente Berechtigter im Gebiet des 
anderen Staates, so werden ihm und seinen 
Familienangehörigen Sachleistungen von dem 
Träger seines Wohnortes gewährt, als ob er zum 
Bezug einer Pension oder Rente nach den Rechts­
vorschriften des Staates berechtigt wäre, in dem 
er wohnt; Voraussetzung hiefür ist, daß er nach 
diesen Rechtsvorschriften und nach den Rechts­
vorschriften, die ihn zum Bezug einer PensiQn 
oder Rente berechtigen, einen Anspruch auf der­
artige Leistungen hat. Diese Leistungen gehen 
zu Lasten des zuständigen Trägers des Staates, 
in dem der zur Rentenzahlung v\!rpflichtete 
Träger seinen Sitz hat .. 

(3) In den Fällen des Absatzes 2 sind die Be­
stirnungen des Artikels 15 Absätze 4 und 5 
entsprechend anzuwenden. 

(4) Wohnen die Familienangehörigen eines 
nach den Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates 
zum Bezug einer Pension oder Rente Berechtig­
ten im Gebiet des anderen als des Vertrags­
staates, in dem der Berechtigte selbst wohnt, so 
erhalten sie Sachleistungen, als ob der Familien­
vorstand in demselben Staat wohnen würde. 
Artikel 16 ist auf sie entsprechend anzuwenden. 

1. Lorsque le titulaire de pensions ou de rentes 
dues en vertu de Ia legislation des deux Etats 
contractants reside sur le territoire d.'un de ces 
Etats et a droit, sur la base de la legislation de 
celui-ci, a des p~estations en nature, celles-ci lui 
sont servies, ainsi qu'aux membres d'e sa famille, 
par l'institution de son lieu de residence, comme 
s'il etait titulaire d'une pension ou rente due en 
vertu de la seule legislatiQn de l'Etat de residence. 
Lesdites prestations 'sont a la charge de l'institu­
ti on de l'Etat de residence. 

2. Lorsque le titulaire d'une pension .ou d'une 
rente due en vertu de la legislation d'un seul des 
Etats contractants reside sur le territoire de 
l'autre Etat, les prestations en nature sont servies 
a lui-m~me et aux membres de sa famille par 
l'institution du lieu de saresidence comme s'il 
etait titulaire d'une pension ou d'une rente due 
en vertu de la legislation de l'Etat de sa residence, 
a la condition qu'il ait droit a de teIles presta­
tions en vertu de cette legislation et en vertu de 
la legislation au titre de laquelle la pension ou 
rente est due. Ces prestations seront a la charge 
de l'institution competente de l'Etat dans lequel 
l'institution tenue au service de 1a pension a son 
siege. 

3. Aux fins de l'application du paragraphe 2 
du present article, les dispositions des paragra­
phes 4 et 5 de l'article 15 sont applicables par 
analogie. 

4. Lorsque les mem'bres de famille d'un titu­
laire d'une pension ou d'une rente due en vertu 
de la legislation d'un Etat contractant resident 
sur Ie territoire de I'Etat contractant autre que 
l'Etat ou reside Ie titulaire Iui-m~me, ils bene­
ficient des prestations en nature comme si Ie chef 
de famille residait dans le m~me Etat. Les dispo­
sitions de l'article 16 de la preserite Convention 
leur sorit applica'bles par analogie. 

(5) Ein nach den Rechtsvorschriften eines 5. Un titulaire d'une pension ou d'une rente 
Vertragsstaates Zum Bezug einer Pension oder due en vertu de la legislation d'unEtat contrac­
Rente Berechtigter oder einer seiner Familien- tant, ou un membre de sa famille, beneficie des 
angehörigen erhält Sachleistungen bei einem vor- prestations en nature lQrs d'un sejour temporaire 
übergehenden Aufenthalt im Gebiet des anderen: sur le territoire de l'Etat contractant autre que 
als, des Vertragsstaates, in dem er wohnt, Diese I' l'Et~t de sa"resi,den.ce. Les~ites pres,tations. so nt 
LeIstungen werden von dem Träger des Aufent- servles par I instItutIOn du heu de seJour, SUlvant 
haltsortes nach den für diesen Träger geltenden I la h~gislation appliquee par cette institution. Elles 
Rechtsvorschriften gewährt, Sie gehen zu seinen: so nt ala charge de cette institution si l'une des 
Lasten, wenn einer der zur Zahlung der Pension. institutions debitrices de la pension ou de la 
oder Rente verpflichteten Träger in dem Gebiet I rente se trouve sur le territoire de l'Etat Oll le 
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des Staates seinen Sitz hat, in dem der Berech­
tigte oder einer seiner Familienangehörigen die 
Sachleistungen erhält. Andernfalls gehen sie zu 
Lasten des im Absatz 1 letzter Satz oder im 

. Absatz 2 bezeichneten Trägers; in diesem Fall 
ist Artikel 15 Absätze 4 und 5 entsprechend 
anzuwenden. 

(6) Sind nach den Rechtsvorschriften eines 
Vertragsstaates von der dem Berechtigten zu­
stehenden Pension oder Rente Beiträge zur 
Deckung der Sachleistungen abzuziehen, so ist 
der zur Pensions- oder Rentenzahlung verpflich­
tete Träger berechtigt, in den Fällen dieses Arti­
kels die Abzüge vorzunehmen. 

(7) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend 
für Pensions- oder Rentenwerber. 

Artikel 19 

titulaire ou le memhre de sa famille ben6ficie des 
prestations en nature. Sinon, elles restent a la 
charge de l'institution telle qu'elle estprecisee 
par les dispositions de la derniere phrase du 
paragraphe 1 ou par les dispositions du para­
graphe 2 du present article; dans ce cas, les 
dispositions des paragraph es 4 et 5 de l'article 15 
de la presente Convention sont applicables par 
analogie. 

6. Si la Iegislation d'un Etat contractant 
prevoit des retenues de cotisation a la charge du 
titulaire de la pension ou de la rente, pour la 
couverture des prestations en nature, l'institu­
tion debitrice de la pension ou de la rente est 
autorisee a operer ces retenues dans les cas vises 
par le present artiele. 

7. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du 
present artiele sont applicables, par analogie, aux 
personnes dont la pension ou rente est en co urs 
de liquidation. 

Article 19 

Die im Artikel 15, im Artikel 16 Absatz 1 Les prestations en nature prevues par l'arti-
und im Artikel 18 Absätze 2, 4 und 5 vorge- ele 15, le paragraphe 1 de l'artiele 16 et les 
sehenen Sachleistungen werden gewährt paragraphes 2, 4 et 5 de l'artiele 18 sont servies: 

in österreich 
von der für den Aufenthaltsort der be­
treffenden Person zuständigen Gebietskran­
kenkasse für Ar·beiter und Angestellte, 

in Frankreich 
von der für den Aufenthaltsort der betref­
fenden Person zuständigen Krankenkasse 
für Dienstnehmer in der Industrie. 

Artikel 20 

(1) Sachleistungen, die nach Artikel 12 Ab­
satz 2, Artikel 15 Absätze 1, 3 und 7, Artikel 16 
Absatz 1 und Artikel 18 Absätze 2, 4 und 5 
letzter Satz' gewährt werden, sind den Trägern, 
die sie gewährt haben, zu erstatten. 

(2) Bei Sachleistungen, die nach Artikel 12 
Absatz 2, Artikel 15 und Artikel 18 Absätze 2 
und 5 letzter Satz gewährt werden, hat der zu­
ständige Träger den Betrag dieser Leistungen 
zu erstatten. 

(3) Bei Sachleistungen, die den im Artikel 16 
Absatz 1 und im Artikel 18 Absatz 4 bezeich­
neten Familienangehörigen gewährt werden, hat 
der zuständige Träger drei Viertel der sich aus 
diesen Leistungen ergebenden Aufwendungen zu 
erstatten. 

en France 

par la Caisse d' Assurance Maladie dont 
relhent les salaries de l'industrie, compe­
tente pour le lieu de sejour de la personne 
in teressee; 

en Autriche 
par la Gebietskrankenkasse für Arbeiter und 
Angestellte competente po ur le lieu de sejour 
de la personne interessee. 

Article 20 

1. Les prestations en nature servies en vertu 
des dispositions du paragraphe 2 de l'artiele 12, 
des paragraphes 1, 3 et 7 de l'artiele 15. du para­
graphe 1 de l'artiele 16 et des paragraphes 2, 4 et 
de la derniere phrase du paragraphe 5 de l'arti­
ele 18 de la presente Convention font l'objet 
d'un remboursement aux institutions qui les ont 
servies. 

2. En ce qui concerne les prestationsen nature 
servies dans les cas vises au paragraphe 2 de 
l'artiele 12, a l'artiele 15, au paragraphe 2 et a 
la derniere phrase du paragraphe 5 ae l'artiele 18, 
l'institution competente est tenue de rembours er 
le montant desdites prestations. 

3. En ce qui concerne les prestations en nature 
servies aux membres de familIe vises au para­
graphe 1 de l'article 16 et au paragraphe 4 de 
l'artiele 18, l'institution competente est tenue de 
rembourser .des montants equivalant aux 3/4 dl!S 
depenses afferentes auxdites prestations. 
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(4) Die Erstattung wird auf die Art und Weise 
geregelt und durchgeführt, die von den zustän­
digen Verwaltungsstellen der beiden Staaten 
festgelegt wird. 

(5) Die zuständigen Behörden der beiden Ver­
tragsstaaten können, insbesondere zur verwal­
tungsmäßigen Vereinfachung, vereinbaren, daß 
eine Erstattung zwischen den Trägern ihrer 
Staaten unterbleibt. 

Kapitel 2 

Invalidität 

(Minderung der Arbeitsfähigkeit) 

Artil<.el 21 

(1) Für die Feststellung der Leistungen bei 
Invalidität bzw. Minderung der Arbeitsfähigkeit, 
auf die ein Versicherter Anspruch hat, sind die 
Bestimmungen des Kapitels 3 entsprechend an­
zuwenden. 

(2) Wird der Versicherte wieder bezugsberech­
tigt, nachdem die Leistung geruht hat, so nimmt 
der Träger, der zur Zahlung der ursprünglich 
gewährten Leistung verpflichtet war,die Zahlung 
wieder auf. 

(3) Die Leistung wird gegebenenfalls nach 
Maßgabe der Rechtsvorschriften, nach denen sie 
gewährt worden ist, in eine Alterspension um­
gewandelt; auf diese ist das Kapitel 3 anzu­
wenden . 

. (4) Hängt nach den Rechtsvorschriften eines 
der Vertragstaaten die-,Höhe der Leistung von 
der Zahl der Familienangehörigen ab, so be­
rü<ksichtigt der Träger, der die Leistung be­
stimmt, bei ihrer Berechnung auch die Familien­
angehörigen, die im Gebiet des anderen Ver­
tragsstaates wohnen. 

Kapitel 3 

Alter und Tod 

(Pensionen) 

Artikel 22 

(1) Galten für einen Versicherten nacheinan­
. der oder abwechselnd die Rechtsvmschriften 
beider Vertragsstaaten, so werden für -den Er­
werb, die Aufrechterhaltung oder das Wiederauf­
leben des Leistungsanspruches die nach den 
Rechtsvorschriften beider Vertragsstaaten zu­
rü<kgelegten Versicherungszeiten zusammenge­
rechnet, soweit sie sich nicht überschneiden. In 
welchem Ausmaß und in welcher Weise Ver­
sicherungszeiten zu berü<ksichtigen sind, richtet 
sich nach den Rechtsvorschriften des - Vertrags­
staates, in dessen Versicherung diese Zeiten zu-' 
rü<kgelegt worden sind. 

4: Le remhou~sement est determine et -effectu6 
suiv'ant des modalites a fixer par les autorites 
administratives competentes des deux Etats con­
tractants. 

5. Les autorites competentes aes deux Etats 
contraetants peuvent convenir, notamment aans 
un souci de simplification aaministrative, qu'au­
cun remboursement ne sera effectue entre les 
institutions ae leurs Etats. 

Chapitre 2 

Invalidite 

(reduction de la capacite de travail) 

Article 21 

1. Pour la liquiaation ae la prestation a 
·laquelle un assure peut pretendre en cas d'inva­
lidite ou de reduction ae sa capacite ae travail, 
les dispositions au Ghapitre 3 sont applicables 
par analogie. -

2. Si, apres suspension de la prestation l'assure 
recouvre son droit, le service de cette prestation 
est repris par I'institution debitrice ae la presta­
tion primitivement accoraee. 

. 3. La prestation est transformee, le cas echeant, 
en pension de vieillesse, dans les conaitions pre­
vues par Ia legislation en vertu de laquelle eHe 
a ete accoraee et conformement aux dispositions 
du Chapitre 3. 

4. Si, a'apres la legislation de l'un des Etats 
contractants, le montant de la prestation varie 
avec le nomhre des membres de famille, l'institu­
tion qui determine cette prestation prena egale­
ment en compte, en vue ae son calcul, le nombre 
des membres de famille residant sur le territoire 
de l'autre Etat contractant. 

Chapitre 3 

Vi.eillesse et deces 

(pensions) 

Artide 22 

1. En vu'e de I'acquisition, au maintien ou du 
recouvrement audroit aux prestations, lorsqu'un 
assure a ete soumis successivement ou alternati­
vement a la legislation aes ,deux Etats contrac­
tants, les perioaes d'assurance accomplies en 
vertu de la Iegisiation de chacu'1 des aeux Etats 
contractants sont totalisees pour autant qu'elles 
ne sesuperposent pas. La question de savoir si 
et dans quelle mesure il faut_ tenir compte des 
periodes d'assurance est reglee conformement a 
la legislation de I'Etat sous le regimea'assurance 
duquel ,ces periodesont ete accomplies. 
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(2) Hängt nach den Rechtsvorschriften eines 
der Vertragsstaaten die Gewährung bestimmter 
Leistungen davon ab, daß die Versicherungs­
zeiten in einem Beruf zurückgelegt worden sind, 
für den ein Sondersystem gilt, so werden für 
den Erwerb des Anspruches auf diese Leistungen 
nur die nach dem entsprechenden System des 
anderen Vertragsstaates und die nach dessen 
anderen Systemen in dem gleichen Beruf zurück­
gelegten Zeiten zusammengerechnet, soweit sie 
sich nicht überschneiden. Erfüllt der Versicherte 
trotz dieser Zusammenrechnung nicht die Vor­
aussetzungen für die Gewährung dieser Lei­
stungen, so werden die betreffenden Zeiten für 
den Erwerb des Anspruches auf Leistungen nach 
dem' allgemeinen System der Vertragsstaaten 
ebenfalls zusammengerechnet. 

Artikel 23 

(1) Beanspruchen ein im Artikel 22 bezeich­
neter Versicherter oder seine Hinterbliebenen 
Leistungen auf Grund der Rechtsvorschriften 
beider Vertragsstaaten, nach ·denen der Ver­
sicherte Versicherungszeiten zurückgelegt hat; 
so werden ·die Leistungen auf folgende Weise 
festgestellt: 

a) Der Träger jedes Vertragsstaates ermittelt 
nach seinen Rechtsvorschriften, ob die betref­
fende Person unter Berücksichtigung der im 
vorhergehenden Artikel vorgesehenen Zusam­
menrechnung der Zeiten die Voraussetzungen 
für, den Anspruch auf die in diesen Rechtsvor­
schriften vorgesehenen Leistungen erfüllt. 

'b) Besteht nach der litera a ein Anspruch, so 
ermittelt jeder in Betracht kommende Träger 
zunächst den Betrag der Leistung, auf die die 
betreffende Person Anspruch hätte, weI1l11 sämt­
liche nach dem vorhergehenden Artikel zus·am­
mengerechneten Versicherungszeiten ausschließ­
lich nach seinen eigenen Rechtsvorschriften zu­
rückgelegt worden wären. Auf Grund dieses 
Betrages setzt der Träger den geschuldeten 
Betrag nach dem Verhältnis fest, das zwischen 
der Dauer der nach seinen Rechtsvorschriften 
vor Eintritt des Versicherungsfalles zurückgdeg­
ten Zeiten und der Gesamtdauer der nach den 
Rechtsvorschriften bei der Vertragsstaatenvor 
Eintritt des Versicherungsfalles zurückgelegten 
Zeiten besteht. Diesler Betrag ist die Leistung, die 
der Träger der betreffenden Person schuldet. 

c) Ergibt sich aus den Rechtsvorschriften eines 
der Vertragsstaaten, daß die Berechnung der 
Leistungen auf einem durchschnittlichen Entgelt, 
Bleitrag, Steigerungsbetrag oder auf dem Verhält­
nis beruht, in dem während der zurückgelegten 
Beitragszeiten das Bruttoentgelt der betreffenden 
Person zu dem durchschnittlichen Bruttoentgelt 
aller Versichertenrnit Ausnahme der Lehrlinge 
gestanden hat, so werden diese Durchschnitts-

2. Lorsque la legislation de l'un des Etats 
contractants suibordonne l'octroi 'de certaines 
prestations a la condition que les periodes 
d'assurance aient ete accomplies dans une profes­
sion soumise a un regime special, seules sont 
totalisees, pour l'admission au benefice de ces 
prestations, les periodes accomplies en vertu du 
regime correspondantde l'autre Etat contractant 
et les periodes accompliesdans la m&me profes~ 
sion en vertu d'autres regimes dudit Etat contrac~ 
tant pour :mtant qu'elles ne se superposent pas. 
Si, nonobstant 'la totalisation desdites periodes, 
l'assure ne remplit pas les conditions lui permet­
tant de beneficier desdites prestations, les perio­
des dont il s'agit sont egalement totalisees pour 
l'admission au benefice des prestationsdu regime 
general des Etats contractants. 

Article 23 

1. Les prestations auxquelles un assure vise a 
l'article 22 de la presente Convention ou ses 
survivants peuvent pretendre en vertu des 
legislations ttes deux Etats contraetants selon 
Iesquelles l'assure a accompli des periodes d'assu­
rance sont Jiquidees .de Ia maniere suivante: 

a) L'institution de c'hacun des deux Etats 
contractants determine, d'apres sa propre Iegis­
Iation, si l'interesse reunit les conditions requises 
pour avoir droit aux prestations prevues par 
cette IegisIation, campte tenu de la totalisation 
des periodes visees a l'articleprecedent. 

h) Si le droit est acquisen vertu de l'alinea 
pn~cedent, ladite iI).stitution determine pour 
ordre le montant de la prestation a laquelle 
I'interesse aurait droit si toutes I'es periodes 
d'assurance totalisees suivant les modalites visees 
a l'article precedent avaient ete accomplies exclu­
sivement sous sa propre legislation. Sur la base 
dudit montant, I'institution fixe Ie montant dCl 
au prorat~ de la duree des periodes accomplies 
sous laditelegislation avant- la ,realisation' du 
risque par rapport a' la dun~e totale des peri6des 
accomplies sous la legislation des deux Etats 
contractants avant Ia realisation ,du risque. Ce 
montant constitue la prestation due a l'interesse 
par l'institution dont'i! s'agit.,· ' 

c) S'iI resulte de la Iegisiation de l'un des Etats 
contractants que Ie caleul des prestations repose 
sur un salaire moyen, une cotisation moyenne, 
ou une majoration moyenne, ou sur Ia relation 
ayant existe, pendant les periodes de cotisation 
accomplies entre le salaire brut de I'interesse et 
Ia moyenne des salaires bruts de tous les assures 
a l'exclusion des apprentis, ces moyennes ou ces 
chiffres proportionnels sont derermines pour le 
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werte oder Verhältniszahlen für die Berechnung 
der von dem Träger dieses Staates zu tragenden 
Leistung unter aussmließlimer Berücksimtigung 
der Versimerungszeiten, die nam den Remtsvor­
smriftendie~es Staates zurückgelegt worden sind, 
oder unter Berücksimtigung des Bruttoentgeltes 
der betreffenden Person während dieser Zeiten 
ermittelt. Hängt nam den Remtsvorschriften 
eines der Vertragsstaaten die B'eremnung der 
Leistungen von der Höhe der erzielten Entgelte 
oder entrimteten Beiträge ab, so berücksimtigt 
der die Leistungen bestimmende Träger die Ent­
gelte oder Beiträge, die sich auf die nach dem 
System des anderen Vertragsstaates zurückgeleg­
ten Versicherungszeiten beziehen, auf der Grund­
lage des Durmschnitts der Entgelte oder Bei­
träge, die für die nam seinem eigenen System 
zurückgelegten Versimerungszeiten ermittelt 
worden sind. Hiebei werden die in den Remts­
vorschriften eines V ertragsstaa tes vorgesehenen 
Aufwertungsbestimmungen berücksichtigt; eine 
weitere Vereinbarung kann zur Vermeidung jeg­
licher doppelten Aufwertung näheres regeln. 

d) Hängt nam den Rechtsvorschriften eines der 
Vertragsstaaten die Höhe der Leistung von der 
Zahl der Familienangehörigen ab, 00 berücksich­
tigt der Träger, der die Leistung bestimmt, bei 
ihrer Beremnung auch die Familienangehörigen, 
die im Gebiet des anderen Vertragsstaates woh­
nen. 

e) Erfüllt die betreffende Person unter Berück­
sichtigung der Zusammenrechnung der Zeiten 
nach dem vorhergehenden Artikel zu einem be­
stimmten Zeitpunkt die Voraussetzungen der auf 
sie amuwendenden Rechtsvorschriften zwar nicht 
beider Vertragsstaaten, wohl aber eines von 
ihnen, so wird der Betrag der Leistung nach der 
litera b bestimmt. 

f) Erfüllt die betrefFende Person zu einem 
bestimmten Zeitpunkt die Voraussetzungen der 
auf sie anwendbaren Remtsvorsmriften zwar 
nimt beider Vertragsstaaten, wohl aber eines von 
ihnen, ohne daß es erforderlim ist, die nach den 
Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates 
zurückgelegten Zeiten zu berücksichtigen, so 
wird der Betrag der Leistung nur auf Grund der 
Rechtsvorschriften festgestellt, nach denen der 
Ansprum erworben worden ist, und zwar unter 
aussmließlimer Berücksichtigung der nach diesen 
zurückgelegten Zeiten. 

g) In den Fällen der literae e und f dieses 
Absatzes werden die bereits festgestellten Lei­
stungen jeweils neu nach der litera b dieses Ab­
satzes festgestellt, sobald die Voraussetzungen der 
Remtsvorsmriften' beider Vertragsstaaten unter 
Berücksichtigung der Zusammenremnung der 
Zeiten nach dem vorhergehenden Artikel erfüllt 
sind. 

caleul des prestations a la charge de l'institution 
de cet Etat, compte tenu des seules periodes 
d'assurance accomplies en vertu de la legislation 
dudit Etat contractant. ou compte tenu des 
salaires bruts de l'interesse afferents aces perio­
des. Si selon la legislation de l'un des Etats con­
tractants, les prestations sont caleulees par rap­
port au montant des salaires gagnes ou des 
cotisations versees, les salaires ou les cotisations 
concernant les periodes d'assurance accomplies 
en vertu du regime de l'autre Etat contractant 
sont pris en consideration, par l'institution qui 
determine les prestations, sur la base ·de la 
moyenne dessalaires ou des cotisations constatees 
pour les periodes d'assurance accomplies en vertu 
de son propre regime. Dans chaque legislation 
sont prises en consideration les regles de revalo­
risation sous reserve des modalites qui pourront 
etre fixees par un accord ulterieur afin d'eviter 
toutedouble revalorisa tion. 

d) Si,d'apres la legislation de l'un des Etats 
contractants, le montant de la prestation varie 
avec le nombre des membres de famille, l'insti­
tution qui determine cette prestation prend en 
compte,en vue de son calcul, le nombre des 
membres de familIe residant sur le territoire de 
l'autre Etat contraetant. 

e) Si l'interesse, compte tenu de la totalisation 
des period'es visees a l'article prck6dent, ne 
remplit pas, a un moment donne, les conditions 
exigees par les legislations des deux Etats con­
tractants, qui lui sont applicables, mais satisfait 
seulement aux conditions de l'une d'entre elles, 
le montant de la prestation est d6termine con­
formement aux dispositions de I'alinea b) du 
present paragraphe. 

f) Si l'interesse ne remplit pas, a un moment 
donne, les conditions exigees par les legislations 
des deux Etats contraetants qui Iui sont appli­
cables, mais satisfait aux conditions d'une senle 
d'entre e1les, sans qu'il soit necessaire de faire 
appel aux periodes accomplies sous l'autre Iegis­
lation, le montant d la prestation est determiue 
en vertu de la seule Iegislation au regard de 
laquelle le droit est ouvert et compte tenu des 
seules periodes accomplies sous cette IegisIation. 

g) Dans les cas vises aux alineas e) et f) du 
present paragraphe, les prestations d6ja liquidees 
sont revisees conformement aux dispositions de 
l'alinea b) du present paragraphe lorsque les 
conditions exigees par les Iegislations des deux 
Etats contractants sont satisfaites, compte tenu 
de la totalisation des periodes visees a l'articIe. 
precedent. 
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(2) a) Fällt eine nach den Rechtsvorschriften 
eines der Vertragsstaaten zurückgelegte Pflicht­
versoicherungszeit mit einer nadl den Rechtsvor­
schriften des anderen Vertragsstaates zurückge­
legten Zeit freiwilliger Versicherung zusammen, 
so wird für die Bemessung der Leistung nach 
Ahsatz 1 litera b nur die Pflichtversicherungszeit 
angerechnet; 

Ib) Fällt eine nach den Rechtsvorschriften eines 
V'ertragsstaates zurückgelegte Beitragszeit mit 
einer nach den Rechtsvorschriften des anderen 
Vertragsstaates gleichgestellten Zeit zusammen, 
so wird für die Bemessung der Leistung nach 
Absatz 1 litera b nur die erstere angerechnet. 

c) Jede Zeit, die nach den Rechtsvorsch'riften 
beider Vertragsstaaten eine gleichgestellte Zeit 
ist, wird nur von dem zuständigen Träger des 
Vertragsstaates angerechnet, nach dessen Rechts­
vorschriften der Versichene zuletzt vor dieser 
Zeit pflichtversichert war; ist der Versicherte vor 
dieser Zeit nicht nach den Rechtsvorschriften 
eines Vertragsstaates pflichtversichert gewesen, so 
wird diese Zeit von dem zuständigen Träger des 
Vertragsstaates angerechnet, nach dessen Rechts­
vorschriften er zum ersten Mal nach der betref­
fenden Zeit pflichtversichert war. 

d) Sind nach der litera a Zeiten der freiwilligen 
Versicherung, die nach den 'Rechtsvorschriften 
eines Vertragsstaates erworben worden sind, 
nicht zu berücksichtigen, so werden die Beiträge, 
die auf diese Zeiten .entfallen, so berücks.ichtigt, 
als wenn sie zur Erhöhung der Leistungen nach 
diesen Rechtsvorschriften entrichtet worden 
wären. Sehen diese Rechtsvorschriften eIne 
Höherversicherung vor, so werden die Beiträge 
für die Berechnung der Leistungen aus dieser 
Versicherung berücksichtigt. 

(3) Erreichen die Versicherungszeiten, die nach 
den Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates zu­
rückgelegt worden sind, insgesamt niCht zwölf 
Monate, so wird nach diesen Rechtsvorschriften 
keine Leistung gewährt; in diesem 'Fall berück­
sichtigt der andere Vertragsstaat die genannten' 
Zeiten für den Erwerb, die Aufrechterhaltung 
und das Wiederaufleben des Leistungsanspruches, 
nicht aber für die Feststellung des geschuldeten 
Teilbetrages nach Absatz 1 litera b. Diese Be­
stimmung gilt nicht, wenn der Leistungsanspruch 
nach den Rechtsvorschriften des ersten Staates 
und lediglich auf Grund von Zeiten erworben 
wurde, die nach diesen Rechtsvorschriften zurück­
gelegt worden sind. 

2. a) Au cas ou une perioded'assurance 
obligatoire accomplie en vertu de la legislation 
de I'un des Etats contraetants coi'nciderait avec 
une periode d'assurance volontaire accomplie en 
vertu de la legislation de I'autre Etat contrac­
tant, il ne sera tenu compte que de la periode 
d'assurarice obligatoire pour le calcul des pres­
tations conformement au paragraphe 1, alinea b) 
du present artide. 

b) Si une periode d'e cotisation accomplie 
conformement a la legislation d'un Etat contrac­
tant coi'ncide avec une periode assimilee en 
vertu de la legislation de I'autre Etat contraetant, 
seule la premiere sera imputee pour le calcul des 
prestations conformement au paragraphe 1, 
alinea b) dupresent article. 

c) Toute periode qui est une periode assimilee 
conformement a la legislation des deux' Etats 
contraetants ne sera imputee que par I'institution 
competente de l'Etat contractant aux termes de 
la Iegislation duquel l'assure a ete soumis en 
dernier lieu avant ladite periode a I'assurance 
dbligatoire; si I'assure n'a pas ete soumis a I'assu­
rance obligatoire en vertu de la legislation d'un 
Etat contractant avant ladite periode, cette 
derniere sera imputee par I'institution compe­
tente de l'Etat contractant selon la legislation 
duquel il a ete soumis pour la premiere fois a 
I'assurance obligatoire apres la periode consi-
deree. . 

d) S'il n'y a pas lieu oe prendre en conside­
ration, conformement a I'alinea a), des periodes 
d'assurance volontaire. accomplies selon la legis­
lation d'un Etat coritractant, les cotisations ver­
sees pour ces periodes sont considerees comme 
destinees a major er les prestations dues en vertu 
de cette legisiation; si cette Iegislation prevoit 
une assurance compiementaire, Iesdites cotisa­
tions sont prises en compte pour Ie calcul des 
prestations dues au titre d'une teIle assurance. 

3. Si les periodes d'assurance accomplies en 
vertu de la legislation de l'un des Etats contrae­
tants ri'atteignent pas, dans leur ensemble, douze 
mois, aucune prestation n'est accordee en vertu 
de ladite Iegislation; dans ce cas, les periodes 
susvisees sont prises en consicleration en vue de 
I'acquisidon, du maintien et du recouvrement' du . 
droit aux prestations de la part de I'autre Etat 
contractant, mais dIes ne Ie sont pas pour la 
determination du montant du au prorata selon 
les dispositions de I'alinea b), paragraphe 1 du 
present article. Cette disposition n'est pas appli­
cable si Ie droit aux prestations est acquis en 
vertu de la Iegislation du premier Etat, sur la 
base. des seules periodesaccomplies sous sa 
legislation'. 
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Artikel 24 

(1) Ist der Betrag der Leistungen, die der 
Betreffende ohne Anwendung der Artikel 22 
und 23 nach den Rechtsvorschriften eines Ver­
tragsstaates beanspruchen könnte, höher als der 
Gesamtbetrag der nach diesen ß.estimmungen 
geschuldeten Leistungen, so ist der zuständige 
Träger verpflichtet, dem Betreffenden eine Zulage 
in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen diesen 
bei den Beträgen zu zahlen. Die Aufwendungen 
für diese Zulage gehen voll und ganz zu Lasten 
dieses Trägers. 

(2) ~ürde die Anwendung des Absatzes 1 
dazu führen, daß dem Betreffenden Zulagen von 
den Trägem beider Vertragsstaaten zu zahlen 
wären, so erhält er ausschließlich die höhere 
Zulage. Die Aufwendungen für diese Zulage 
werden auf die zustäIlldigen Träger dieser Ver­
tragsstaaten verteilt, und zwar in dem Verhält­
nis, das zwischen dem Betrag der Zulage besteht, 
die der einzelne Träger schulden würde, wenn er 
allein beteiligt wäre, und dem Gesamtbetrag der 
Zulagen, die alle beteiligten Träger zahlen 
müßten. 

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 bezeichnete 
Zulage gilt als Bestandteil der Leistungen, die 
von dem zur Zahlung verpflichteten Träger zu 
gewähren sind. Die Feststellung ihrer Höhe ist 
endgültig, _ mit Ausnahme der Fälle, in - denen 
Artikel 23 Absatz 1 litera g anzuwenden ist. 

Kapitel4 

Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten 

Artikel 25 

(1) Jeder Dienstnehmer, der einen Arbeits­
unfall erlitten oder sich eine Berufskrankheit 
zugezogen hat, sei es _ 

a) im Gebiet des anderen Vertragss~aates als 
des zuständigen Staates oder 

b) im Gebiet des zuständ~gen Staates 

aa) und der seinen Wohnort in das Gebiet 
des anderen Vertragsstaates verlegt oder 

'bIb) dessen Zustand bei einem vorüber­
gehenden Aufenthalt in- dem zuletzt 

'genannten Gebiet sofort ärztliche Be­
tre~ung einschließlich Krankenha uspfleg,c 
erforderlich macht, 

erhält zu Lasten d:eszuständigen Trägers Sach­
leistungen, die ihm vom Träger seines Aufent­
haltsortesoder sein:es neuen ,Wohnortes gewährt 
werden. Im Fall des Wohnortwechsels muß der 
Dienstnehmer vor dem Wechsel die Zustimmung 
des zuständigen Trägers einholen. Diese Zustim­
mung darf aber nur verweigert werden, wenn 
der Wohnortwechsel des Betreffenden geeignet 
ist, seinen Gesundheitszustand oder die Durch-

Articlle 24 

1. Si 1e montant des prestations auxquelles 
l'interesse pourrait pretendre au titre de la 
1egislation d'un Etat contractant, sans application 
des dispositions desartic1es 22 et 23, est superieur 
au montant total des pn;stations dues confor­
mement a ces dispositions, l'institution compe­
tente est tenue de 1ui servir un complement egal 
a 1a difference entre ces deux montants. La 
charge de ce comp1ement est assumee integrale­
ment par Iadite institution. 

2. Au cas ou l'application des dispositions du 
paragraphe precedent aurait pour effet d'attri­
buer a I'interesse des compIements de la part des 
institutions des deux Etats contractants, il bene­
ficie exc1usivement du complement le plus eleve. 
La charge de ce complement est repartie entre 
les institutions competentes desdits Etats selon 
Ia proportion correspondant au rapport qui existe 
entre le montant du compiement dont chacune 
d'eIles serait redevable si elle etait seu1e en cause 
et le montant total des compiements que toutes 
ces institutions devraient servir. 

3. Le complement viseaux paragraphes prece­
dents du present artic1e est considere comme un 
element des prestations servies par l'institution 
debitrke. Son montant est determine a titre 
definitif, sauf dans 1es cas ou il y aurait lieu, 
d'appliquer les dispositions de I'alinea g) du 
paragraphe 1 de l'artic1e 23. 

eh a p i t re 4 

Accidents du Travail ei: Maladies Professionnelles 

Article 25 

1. Tout travailleur clevenuvictime cl'un acci­
dent du travail ou d'une malad:ie professionnelle: 

a) soit sur le territoire de I'Etat contractant 
autre que celui de l'Etat competent; 

b) soit sur Ie territoirede I'Etat competent 

aa) 'et qui transfere sa residence sur Ie 
territoire de I'autre Etat contractant; 

bb) ou dont l'etat, en c~s de sejour tempo­
raire sur un' tel, 'territoire, vient a, 
necessiter immediatement des soins 
medicaux, y compris l'hospitalisation; 

beneficie, a Ia charge de I'institution competente, 
des prestations eu'nature servies par I'institution 
du lieu de sejour ou de residence. En cas de 
transfert de residence, Ie travailleur doit obtenir 
avant' le transfert, I'autorisation de I'institution 
competente. Cette autorisation ne peut erre 
refusee que si Ie ,deplacement de I'interesse est de 
nature a compromettre son etatde sante ou 
l'application d'un traitement medical. A titre 
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führung der ärztlichen Behandlung zu gefährden. 
Die Zustimmung kann ausnahmsweise nachträg­
lich erteilt werden, wenn sie aus entschuldbaren 
Gründen vorher nicht beantragt V:;erden konnte. 

(2) Hinsichtlich des Umfanges, der Dauer und 
der Art und Weise der Gewährung der Sach­
leistungen, die nach Absatz 1 gewährt werden, 
finden die Bestimmungen des Artikels 15 Ab­
sätze 4 und 5 entsprechend Anwendung. 

(3) Sehen die Rechtsvorschriften eines Vertrags­
staates eine Höchstdauer der Leistungsgewährung 
vor, sO hat der diese Rechtsvorschri.ftenanwen­
dende zuständige Träger gegebenenfalls die 
Zeiten anzurechnen, während deren bereits die 
Leistungen V'on einem Träger des anderen Ver­
tragsstaates e1'1bracht wurden. 

(4) Sachleistungen nach Absatz 1 werden den 
Trägern, die sie gewährt haben, nach den Bestim­
mungen des ~rtikels 20 erstattet. 

(5) In den Fällen des Absatzes 1 werden die 
Geldleistungen nach den Rechtsvorschrifte~ des 
zuständi.gen Sta'ates gewährt.-

, (6) .Bandelt. es sich jedoch um einen Dienst­
nehmer, der in Frankreich einer landwirtschaft­
lichen Berufsgtuppe angehört, so werden Lei­
stungen jeder Art unmittelbar durch den ver­
antwortlichen Dienstgeber oder den an dessen 
Stelle tretenden Vers,icherer gewährt. 

Artikel 26 

(1) Sehen die Rechtsvorschriften eines Vertrags­
staates ausdrücklich oder stillschweigend vor, daß 
bei der Bemessung des Grades der Erwerbs­
unfähigkeit infolge eines Arbeitsunfalles oder 
einer Berufskrankheit im Sinne dieser Rechtsvor­
schriften 'früher eingetretene Arbeitsunfälle oder 
Berufikrankheitert zuberücksichügen sind,so 
gilt dies auch für früher eingetretene, unter die 
Rech tsvorschrifterides anderen Vertragsstaates 
fallende Arbeitsunfälle und Berufsrankheiten, als 
ob sie unter die Rechtsvorschriften des ersten 
Vertragsstaates gefallen wären. 

(2) . Auf Geldleistungen ,ist Artikel 13 ent­
sprechend anzuwenden. 

Artikel 27 

(1) Kann eine Berufskrankheit ,nach den 
Rechtsvorschriften beider Vertragsstaaten ent­
schädigt werden; so sind Leistungen nur nach den 
Rechtsvorschrifteri, des Vertragsstaates zu gewäh­
ren, .in:dessen Gebiet zuletzt eine Beschäfti.gung 

exceptionnel, l'autorisation peut ~tre dönnee 
posterieurement lorsqu'elle n'a pu, pour des 
motifs legitimes, &tre demandee avant le transfert 
de res iden ce. 

2. En ce qui concerne l'etendue, la duree et les 
modalites du service des prestations en nature 
qui sont servies dans les cas vises au paragraphe 
precedent, les dispositions des paragraphes 4 et 5 
de I'article15 de la presente Convention sont 
applicables par analogie. 

3. Si Ia lt~gislation d'un Etat contractant fixe 
une duree maximum a l'octroi des prestations, 
I'institution qui applique cette legislation tient 
compte, le cas echeant, des periodes pendant 
Iesquelles Ies prestations ont deja ete servies par 
une institution de l'autre Etat contractant. 

4. Les prestations en nature servies dans les 
cas vises au paragraphe 1 du present article font 
l'objet d'un remboursement aux institu!ions qui 
les ont servies confortIH~ment' aux dispositions de 
l'article 20 de Ia presente Convention. 

5. Les prestations enespeces sont dans les cas 
prevus au paragraphe 1 du present article servies 
conformement a la legislation de !l'Etat compe­
tent. 

6. Toutefois, lorsqu'il' s'agit d'un travailleur 
appartenant en France a une profession agricole, 
les prestations de toute nature sont servies 
directement par l'employeur responsable ou par 
l'assureur substitue. 

Article 26 

1. Si, pour appreCier le degre d'incapacite dans 
le cas d'un accident du travail ou d'une maladie 
professionnelle, au regard de la legislation de 
l'un des Etat contractants, cette legislation pre­
voit implicitement ou explicitement que les 
accidents du travail ou les maladies profession­
nelles survenus anterieurement sont pris en con­
side:r;:ation, le sont egalement les accidentsdu 
travail et les maladies professionnelles survenus 
anterieurement sous la legislation de l'autre Etat 
contractant comme s'ils etaient survenus sous la 
Iegislation du premier Etat contractant. 

2. En ce qui concerne les prestations en espe­
ces, les dispositions de l'article 13 de la presente 
Convention sont applicables par analogie. 

Article 27 

1. Les prestations en cas de maladie profes­
sionnelle susceptible d'hre reparee en vertu de la 
legislation des deuK Etats contractants ne sont 
accordees qu'au titre' de la ,Iegislation de l'Etat 
sur le territoire duquel l'emploi' susceptible de 
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ausgeübt wurde, die geeignet ist, eine solche 
Berufskrankheit zu verursachen, sofern die be­
treffende Person die nach diesen Rechtsvorschrif­
ten vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt. 

(2) Hängt die Gewährung der Leistungen für 
eine Berufskrankheit nach den Rechtsvorschriften 
eines Vertragsstaates davon ab, daß die Krank­
heit zum ersten Mal im Gebiet dieses Staates 
ärztlich festgestellt worden ist, so gilt diese 
Bedingung als erfüllt, wenn die betreffende 
Krankheit zum ersten Mal im Gebiet des anderen 
Vertragsstaates festgestellt worden ist. 

Artikel 28 

Erhebt ein Dienstnehmer, der nach d~n Rechis­
vorschriften eines Vertragsstaates eine Entschädi­
gung für eine Berufskrankheit erhalten hat oder 
erhält, bei Verschlimmerung einer Berufskrank­
heit wegen einer gleichartigen Berufskrankheit 
nach den Rech,tsvorschriften des anderen Ver­
tragsstaates Anspruch auf Leistungen, so gelten 
folgende Bestimmungen: 

a) Hat der Dienstnehmer im Gebiet dieses 
Staates keine Beschäftigung ausgeübt, die geeignet 
war, die Berufskrankheit zu verursachen oder zu 
verschlimmern, so bleibt der zuständige Träger 
des ersten Staates verpflichtet, die Leistungen 
nach seinen eigenen Rechtsvorschriften unter 
Berücksichtigung der Verschlimmerung zu' seinen 
Lasten zu gewähren. 

h) Hat der Dienstnehmer im Gebiet des letzten 
Staates eine derartige Beschäftigung ausgeübt, so 
bleibt der zuständige Träger des ersten Staates 
verpflichtet, die Leistungen nach seinen eigenen 
Rechtsvorschriften ohne Berücksichtigung der 
Verschlimmerung zu gewähren; der zuständ'ige 
Träger des anderen Vertragsstaates gewährt dem 
Dienstnehmer eine Zulage, deren Höhe sich nach 
den Re~:htsvorschriften des zweiten Staates be­
stimmt und dem Unterschiedsbetrag zwischen der 
nach der Verschlimmerung geschuldeten Leistung 
und dem Betrag entspricht, der geschuldet sein 
würde, wenn die Krankheit vor der Verschlim­
merung in seinem Gebiet eingetreten wäre. 

Kapite,15 

Sterbegeld 

Artikel 29 

,(1) Galten für einen Dienstnehmer nachei~an­
der oder abwechselnd die Rechtsvorschriften 
beider Vertragsstaaten, so werden für den Er-

. werb, die Aufrechterhaltung oder das Wiederauf­
leben des Anspruches auf Sterbegelder, die in 
anderen als den Rechtsvorschriften über Arbeits­
unfälle und Berufskrankheiten vorgesehen sin,d, 

provoquer une maladie professionnelle de cette 
nature a ete exerce en dernier lieu et sous reserve 
que l'interesse remplisse les conditions prevues 
par cette Iegisla don. 

2. Si la legislation d'un Etat contractant sub­
ordonne le benefice des prestations de maladie 
professionnelle a la condition que la maladie ait 
ete constatee medicalement pour la premiere 
fois sur le territoire de cet Etat, cette condition 
est reputee remplie lorsque ladite maladie a ete 
constatee pour la premiere fois sur le territoire 
de I'autre Etat contractant. 

Article 28 

Lorsque, en cas d'aggravation cl'une maladic 
professionnelle, un travailleur qui a beneficie ou 
qui beneficie d'une reparation pour une maladie 
professionnelle en vertu de la legislation d'un 
Etat contractant fait valoir, pour une maladie 
professionnelle de m~me nature. des droits a 
prestations, en vertu de la lt~gislation de I'autre 
Etat contraetant, les re gl es suivantes sont appli-
cables: ' 

a) Si le travailleur n'a pas exerce sur Ie terri­
toire de ce' dernier Etat un emploi susceptible 
de provoquer la maladie professionnelle ou de 
l'aggraver, l'institution competente du premier 
Etat reste tenue de prendre a sa charge les pres­
tations en vertu de sa propre legislation, compte 
tenu de l'aggravation. 

b) Si le travailleur a exerce, sur le territoire 
de ce dernier Etat, un tel emploi, l'institution 
competente du premier Etat reste tenue de servir 
les prestations en vertu de sa propre legislation, 
compte non tenu de l'aggravation; I'institution 
competente de l'autre Etat octroie au travailleur 
le supplement dont lemoni:ant est determine 
selon la legislation de ce second Etat et qui est 
egal a la difference entre le montant de la pr es­
tation dß apres l'aggravation et le montant qui 
aurait ete da si la maladie, avant l'aggravation, 
s'etait produite sur son territoire. 

Chapitre 5 

Allocation au ded:s 

Article 29 

1. En vue de l'acquisition, du maintien ou du 
recouvrement du droit aux allocations au deces 
prevues par les legislations autres que celles 
concernant les accidents du travail et les maladies 
professionnelles, lorsqu'un travailleur a cte sou­
mis successivement ou alternativement a la lcgis­
lation des deux Etats contractants, les per iod es 
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d~e nach den Rechtworschriftenbeider Vertrags­
staaten zurückgelegten Versicherungszeiten zu­
sammengerechnet, soweit sie sich nicht über­
schneiden. 

(2) Stirbt ein Dienstnehmer, der den Rechts­
vorschriften eines der Vertragsstaaten untersteht, 
oder ein Pensions- oder Rentenberechtigter oder 
ein Familienangehöriger im Gebiet des anaeren 
Vertragsstaates, so gilt der Tod als im Gebiet des 
zuständigen Staates eingetreten. 

(3) Das Sterbegeld geht zu Lasten des zustän­
digen Trägers, auch wenn sich der Leistungs­
empfänger im Gebiet des anderen als des zustän­
digen Vertragsstaates befindet. 

(4) Die Absätze 2 und 3 sind auch anzuwenden, 
wenn der Tod infolge eines Arbeitsunfalles oder 
einer Berufskrankheit eintritt. 

Kapitel 6 

FamiIienleistungen 

Artikel 30 

Die in österreich heschäftigten französischen 
Dienstnehmer und die in Frankreich beschäftig­
ten österreichischen Dienstnehmer unterliegen 
jeweils den in österreich bzw. in Frankreich 
anwendbaren Rechtsvorschriften über die Fa­
milienleistungen und gelangen, ebenso wie ihre 
Familienangehörigen, unter den gleichen Vor­
aussetzungen wie die Staatsangehörigen dieser 
Staaten in den Genuß dieser Leistungen. 

Artikel 31 

Wenn die Rechtsvorschriften der Vertrags­
staaten den Erwerb ,eines Anspruches auf Lei­
stungen von der Erfüllung einer Beschäftigungs­
zeit oder einer Zeit einer Berufsausübung ab­
hängig machen, so berücksichtigt dies der Träger, 
der diese Rechtsvorschriften anzuwenden hat, 
in dem erforderlichen Ausmaß, als die Zeit,cn 
einer Beschäftigung oder Berufsausübung nach 
den Rechtsvorschriften des anderen Vertrags­
staates erfüllt sind. 

Artikel '32 

(1) Für die Anwendung dieses Artikels be­
deutet der Ausdruck "Kinder" die Kinder, die 
in den Rechtsvorschriften, nach denen die Lei­
stungen gebühren, als solche bezeichnet oder 
anerkannt sind. 

(2) Die den Rechtsvorschriften eines Vertrags­
staates unterliegenden Dienstnehmer, die Kinder 
haben; die sich im Gebiet des anderen Staates 
gewöhnlich aufhalten oder dort erzogen wer­
den, haben für diese Kinder Anspruch auf die 

d'assurance accomplies en vertu de la legislation 
de chacun des deux Etats contractants sont 
totalisees pour autant qu'el1es ne se supetposent 
pas. 

2. Lorsqu'un travailleur soumis a la legislation 
de l'un des Etats contractants ou titulaire d'une 
pension ou d'une rente ou un membre de famiIle 
decede sur le territoire de l'autre Etat contrae­
tant, le deces eSt cense ~tre survenu sur le terri~ 
toire de l'Etat eompetent. 

3. L'institution eompetente prend a sa charge 
l'al1ocation au deces, m~me si le beneficiaire se 
trouve sur le territoire" de l'Etat contractant 
autre que I'Etat competent. 

4. Les dispositions des paragraph es 2 et 3 du 
present article sont egalement applicables au eas 
ou le deces survient a la suite d'un accident du 
travail ou d'une maladie professionnel1e. 

eh a pi t r e6 

Prestations familiales 

Artiele 30 

Les travailleurs fran~ais oeeupb en Autriehe 
et les travailleurs autrichiens occupes en France 
sont soumis respectivement aux legislations con­
cernant les prestations familiales applicables en 
Autricheet en France et en beneficient ainsi que 
les membres de leur famille dans les m~me's 
conditions que les ressortissants de chacun de ces 
Etats. " 

Artide 31 

Si la legislation des Etats contractants ~ubor­
donne l'acquisition du droh aux prestations a 
l'accomplissement de periodes d'emploi ou d'ac­
tivite professionnelle, I'institution qui applique 
cette Iegislation tient compte a cet effet, dans la 
mesure necessaire, des periodes d'emploi ou 
d'activite accomplies sous la legislation de l'autre 
Etat contractant. 

Article 32 

1. Po ur l'application du present article. le 
terme «enfants» designe les enfants definis ou 
admis eomme teIs par la legislation en vertu de 
laquelle les pr,estations sont dues. 

2. Les travailleurs soumis a la legislation d'un 
Etat contractant ayant desenfants qui resident 
ou sont eleves sur le territoire de l'autre Etat 
ont droit, pour ces enfants, aux allocations fami­
liales prevues par la legislation du premier Etat 
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nam den Rechtsvorschriften des ersten Staates 
vorgesehenen Familienbeihilfen, als ob sie sich 
im Gebiet dieses Staates gewöhnlich aufhielten 
oder dort erzogen würden. 

(3) Der Betrag der gewährten Familienbei­
hilfen ist jedoch mit dem Teilbetrag begrenzt, 
der nimt den Betrag der Familienbeihilfen über­
schreitet, der nach den Rechtsvorschriften des 
Staates, in dessen Gebiet sich die Kinder gewöhn­
lich aufhalten, gebühren würde. 

(4) Für die Anwendung der Bestimmung des 
vorstehenden Absatzes wird der Vergleich der 
Beträge der nach den bei den betreffenden Rechts,· 
'vorsmriften gebührenden Familienbeihilfen 
unter Berücksichtigung der Gesamtzahl der Kin­
der des in Betracht kommenden Beihilfen­
empfängers vorgenommen. 

'(5) Die Bestimmungen der Absätze 3 und 4 
sind nicht auf die im Artikel 9 litera a und im 
Artikel 11 bezeichneten Dienstnehmer anzuwen­
den, die nach ,den Rechtsvorschriften, denen 
sie unterworfen bleiben, ,Anspruch auf die vor­
gesehenen Familienleistungen für die Kinder 
haben, die sie in das Gebiet des Staates heglei­
ten, in den sie entsendet sind. Diese Leistungen 
sind vom zuständigen Träger zu zahlen. 

Artikel 33 

comme s'ils residaient ou etaient eleves sur le 
territoire de cet Etat. 

/' 

3. Touufois, le montant des allocations fami­
liales versees sera, limite a la fraction qui ne 
depasse pas le montant des allocations familiales 
qui seraient dues en vertu de la legislation de 
l'Etat sur le territoireduquelles enfants resident. 

4. En cas d'application des dispositions du 
paragraphe precedent, 1a comparaison des mon­
tants d'allocations familiales selon lesdeux 
legislations en cause est effectuee compte. tenu 
du nombre total des enfants relevant du m~me 
illoca tair e. 

5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 ne 
sont pas applicables aux travailleurs vises aux 
articles 9 a) et 11 de la presente Convention 
qui ont droit, pour les enfants qui les accom­
pagnent sur le territoire de l'Etat ou ils sont 
detaches, aux prestations familiales prevues par 
la legislation a laquelle ils restent soumis. Ces 
prestations sont servies par l'institution compe­
tente. 

ArtiCie 33 

Wird der Anspruch auf Leistungen auf Grund Lorsque le droit aux prestations est ouvert 
der Rechtsvorschriften des einen oder des ande- successivement au titre des legislations de I'un et 
ren Vertragsstaates nameinander erworben, so l'autre Etats contractants, le montant des presta­
geht der Betrag der für den laufenden Monat, tions du es pour le mois en cours demeure a la 
gebührenden Leistungen zu Lasten des Trägers charge de l'institution de l'Etat dont relevait le 
des Staates, dem der Leistungsberechtigte am beneficiaire au premier jour du mois civil en 
ersten Tag des betreffenden Kalendermonats cause. 
unterstand. 

ABSCHNITT IV 

VERSCHIEDENE BESTIMMUNGEN 

Artikel' 34 . 

(1) Die zuständigen Behörden werden un­
mittelbar miteinander das Nähere über die zur 
Durmführung dieses Abkommens erforderlichen 
Maßnahmen bestimmen. Sie können insbeson­
dere die Errichtung von beiderseitigen Verbin­
dungsstellen, die der Erleichterung der Durch­
führung dieses Abkommens dienen; vereinbaren. 

(2) Die zuständigen Behör~en der heiden 
Staaten unterrichten einander 

a) über alle zur Anwendung dieses Abkom­
mens getroffenen Maßnahmen; 

b) über alle die Anwendung dieses Abkom­
mens berührenden ~nderungen ihrer 

, Rechtsvorsmriften. 

TITRE IV 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 34 

1. Les autorites compüentes arr~teront 
directement entre dIes les mesures requises pour 
l'application de la presente Convention. Elles 
pourront, en particulier, convenir de la creation 
d'organismes de liaisonbilatetaux de nature a 
faciliter l'applicationde la presente Convention. 

2.Les autorites competentes des deux Etats 
contractants: 

a) se communiqueront toutes informations 
concernant les mesures prises pourl'appli­
cation de la presente Convention; 

b) se communiqueront toutes informations 
concernant les modifications de leur 
Iegislation susceptibles de modifier l'ap~ 
plication de' la presente Convention. 
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(3) Filr die Anwendung dieses Abkommens 
haben die Behörden und Träger der Vertrags­
staaten einander zu unterstützen und wie bei 
der Anwendung ihrer eigenen Rechtsvorschrif­
ten zu handeln. Diese Amtshilfe ist kostenlos. 

(4) Für die gerichtliche Rechtshilfe sind das 
Haager übereinkommeIl vom 1. März 1954 
und das Zusatzabkommen vom 15. Juli 1966 
zwischen der Republik 'Österreich und der 
Französischen Republik zu diesem übereinkom­
men entsprechend anzuwenden. 

(5) Die Träger und Behörden der Vertrags­
staaten können zwecks Anwendung dieses Ab­
kommens miteinander sowie mit beteiligten Per­
sonen oder deren Beauftragten unmittelbar in 
Verbindung treten. 

(6) Die Träger und Behörden eines Vertrags­
staates dürfen die hei ihnen eingereichten An­
träge und sonstigen' Schriftstücke nicht deshalb 
zurückweisen, weil sie in der Amtssprache des 
anderen Vertragsstaates abgefaßt sind. 

(7) Ärztliche Untersuchungen, die in Durch­
,führung der Rechtsvorschriften eines der Ver­
tragsstaaten vorgenommen werden und Personen 
betreffen, die sich im Gebiet des anderen Ver­
tragsstaates aufhalten; werden auf Ersuchen der 
zuständigen Stelle zu ihren Lasten vom Träger 
des Aufenthaltsortes veranlaßt. 

Artikel 35 

(1) Jede in den Vorschriften eines der Ver­
tragsstaaten vorgesehene Befreiung oder Er­
mäßigung von Steuern, Stempel-, Gerichts- oder 
Eintragungsgebühren für Schriftstücke oder Ur­
kunden, die in Anwendung dieser Rechtsvor­
schriften vorzulegen sind, wird auf die ent­
sprechenden Schriftstücke und Urkunden er­
streckt, die in Anwendung dieses Abkommens 
oder der Rechtsvorschriften des anderen Ver­
tragsstaates vorzulegen sind. 

(2) Urkunden, Dokumente und Schriftstücke 
jeglicher Art, die in Anwendung dieses Ab­
kommens vorgelegt werden müssen, bedürfen 
keiner Beglaubigung. 

Artikel 36 

(1) Anträge, Erklärungen oder Rechtsmittel, 
die in Anwendung dieses Abkommens oder der 
Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates bei einer 
Behörde, einem Träger oder einer sonstigen 
zuständigen Einrichtung eines der Vertrags­
staaten eingereicht werden, sind als bei einer 
Behörde, einem Träger oder einer sonstigen zu­
ständigen Einrichtung des anderen Vertrags­
staates 'eingereichte'" Anträge, Erklärungen oder 
Rechtsmittel anzusehen. 

3. Po ur l'application de la presente Conven­
tion, les autorites et .les institutions des Etats 
contractants se prheront leurs bons offices et 
agiront comme s'i! s'agissait de l'application de 
leurs propres legislations. Cette entr'aide admi­
nistrative est gratuite. 

4. En matiere d'enti'aide judiciaire, la Con­
vention de La Haye en date du 1 er' mars 1954 
et l'accord compIementaire en date du 15 juillet 
1966 entre la Republique frans:aise et la Repu­
blique d' Autriche sont applicables par analogie. 

5. Les institutions et les autorites de chacun 
des Etats contractants peuvent. aux fins de 
l'application de la presente Convention, commu­
niquer directement les unes avec les autres aimi 
qu'avec les personnes interessees ou leurs 
mandauires; 

6. Les institutions et les autorites de l'un des 
Etats contractants ne peuvent rejeter les requ~tes 
ou autres documents qui leur sont adresses, du 
fait qu'ils sont recliges dans la langue officielle de 
l'autre Etat contracunt. 

7. Les examens] medicaux auxquels i1 est pro­
cede par application de la legislation de l'un 
des Etats contractarrts et qui s'appliquent ades 
personnes' residant sur le territoire de l'autre 
Etat contractant, sont, a la demande des services 
competents, realises aleurs frais par les soins dc 
l'institution dulieu de residence. 

Article 35 

1. Le 'beneficedes exemptions ou reductions 
de taxes, de timbre. de droits de greffe ou d'en­
registrement, prevues par les legislations de l'un 
des Etats contractants pour les pieces ou docu­
ments a produire en application de la legislation 
de cet Etat est etendu aux pieces et documents 
analogues a produire en application de la 
legislation de l'autre Etat ,contractant ou de la 
presente COIllVention. 

2. Tous aotes, documents et pieces quelconques 
a produire pour execution de la presente Con­
vention, sont dispenses de legalisation. 

Article 36 

1. Les dem an des. dedarations ou recours pre­
sentes aux fins d'application de la presente Con­
vention ou de la legislation d'un Etat contrac­
tant aupres d'une autorite. d'une institution 
ou d'un autre organisme competent de l'un dt!s 
Etats contractants, doivent ~tre consideres 
comme demandes, declarations ou recours pre­
sentes aupres d'une auto rite, d'une institution 
ou d'un-- autre organisme competent de l'autre 
Etat. 
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(2) Anträge, Erklärungen oder Rechtsmittel, 
die in Anwendung der Rechtsvorschriften eines 
der Vertragsstaaten innerhalb einer bestimmten 
Frist bei einer Behörde, einem Träger oder einer 
sonstigen zuständigen Einrichtung dieses Staates 
einzureichen sind, können innerhalb der glei-

"chen Frist bei der entsprechenden Stelle d~s 
anderen Vertragsstaates eingereicht werden. 

(3) In den FäHen der Absätze 1 und 2 über­
mittelt die in Anspruch genommene Stelle diese 
Anträge, Erklärungen oder Rechtsmittel ent­
weder unmittelbar oder durch Vermittlung der 
zuständigen Behörden der Vertragsstaaten un­
verzüglich an die entsprechende' zuständige Stelle 
des ersten Staates. 

Artikel 37 

(1) Die nach diesem Abkommen leistungs­
pflichtigen Stellen können die Leistungen mit 
befreiender Wirkung in der Währung ihres 
Staates leisten. 

(2) Die in diesem "Abkommen vorgesehenen 
Erstattungen haben in der Währung des Staates, 
in dem der Träger, der die Leistungen gewährt 
hat, seinen Sitz hat, zu erfolgen. 

(3) überweisungen auf Grund dieses Abkom­
mens werden nach Maßgabe der Vereinbarungen 
vorgenommen, die auf diesem Gebiet in den 
beiden Staaten im Zeitpunkt der überweisung 
gelten. 

Artikel 38 

(1) Streitigkeiten über die Auslegung oder 
die Anwendug dieses Abkommens werden auf 
diplomatischem Wege beigelegt. 

(2) Kann eine Streitigkeit auf diese Weise 
nicht beigelegt werden, so ist sie auf Verlangen 
eines der Vertragsstaaten einem Schiedsgericht 
zu unterbreiten, das wie folgt zu hilden ist: 

a) Jede der Parteien bestellt binnen einem 
Monat ab dem Empfang des Verlangens einer 
schiedsgerichtlichen Entscheidung einen Schieds­
richter. Die beiden so nominierten Schiedsrichter 
wählen innerhalb von zwei Monaten, nachdem 
die Partei, die ihren Schiedsrichter zuletzt be­
stellt hat, dies notifiziert hat, einen Staatsange­
hörigen eines Drittstaates als dritten Schieds­
richter. 

b)Wenn eine Partei innerhalb der festge­
setzten Frist keinen Schiedsrichter bestellt hat, 
kann die andere Vertragspartei den Präsiden­
ten des Internationalen Gerichtshofes ersuchen, 

2. Les demandes, declarations ou recours qui 
auraient dC! ~tre presentes aux fins de l'applica­
tion de la legislation de l'un des Etats contrac­
tants dans un delai determine aupres d'une 
auto rite, d'une institution ou d'un autre orga­
nisme competent de cet Etat, sont recevables 
s'ils sont presentes dans le m~me delai aupres 
d'une autorite, d'une institution ou d'un autre 
organisme competent de l'autre Etat contrac­
tant. 

3. Dans les cas prevus aux paragraph es 1 et 2, 
l'autorite, l'institution ou l'organisme ains! saisi 
transmet sans retard ces demandes, declarations 
ou recours a l'autorite, l'institution ou l'orga­
nisme competent du premier Etat,soit directe­
ment, soit par l'intermediaire des autorites 
competentes de~ deux Etats contractants. 

Article 37 

1. Les organismes dlJbiteurs de prestations en 
vertu de la presente Convention s'en libereront 
valablement dans la monnaie de leur pays. 

2. Les montants des remboursements prevus 
par la presente Convention seront libelles dans 
la monnaie de l'Etat de l'institution qui a 
assure le service des prestations. 

3. Les transferts que comporte l'execution de 
la presente Convention auront lieu conforme­
ment aux accords, en cette matiere, en vigueur 
dans les deux Etats au ,moment du transfert. 

Article 38 

1. Les d'ifferends re1atifs a l'interpretation ou 
a l'application des dispositions de la presente 
Conveniion seront regles par la voie diploma­
tique. 

2. Au cas ou un differend ne pourrait ~tre 
regle de cette maniere, il sera, sur demande d'un 
des deux Etats contractants, soumis a un tribunal 
arbitral qui sera constitue de la maniere sui­
vante: 

a) Chacune des Parties designera un arbitre 
dans un .delai d'un mois a partir de Ia date de 
receptionde Ta demande d'arbitrage. Les deux 
arbitres ainsi nommes choisiront. dans un delai 
de deux mois apres la notification de la Partie 
qui a designe son arbitre la derniere, un troi­
sieme arbitre ressortissant d'un Etat tiers. 

b) Darrs le cas ou l'une des Parties n'aura 
pas designe d'arbitre dans le delai fixe, l'autre 
Partie pourra demander au President de la Cour 
Internationale de Justice de le designer. Il en 
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einen solchen zu besteHen. Entsprechend ist über 
Aufforderung einer Partei vorzugehen, wenn 
sich die bei den Schiedsrichter über die Wahl 
des dritten Schiedsrichters nicht einigen können. 

c) Für den Fa11, daß der Präsident des Inter­
nationalen Gerichtshofes die Staatsangehörig­
keit eines der beiden Vertragsstaaten besitzt, 
gehen die ihm durch diesen Artikel übertragenen 
Funktionen auf den .Vizepräsidenten des Ge­
richtshofes oder auf den ranghöchsten Richter 
des Gerichtshofes über, auf den dieser Umstand 
nicht zutrifft. 

(3) Das Schieds,gericht entscheidet mit Stim­
menmehrheit. Seine Entscheidungen sind für die 
beiden Vertragsstaaten bindend. Jeder Vertrags­
staat trägt die Kosten des Schiedsrichters, den 
er bestellt. Die übrigen Kosten werden von 
den Vertragsstaaten zu gleichen Teilen getragen. 
Das Schiedsgericht regelt sein Verfahren selbst. 

Artikel 39 

Beiträge, die einem Träger eines der Vertrags­
staaten geschuldet werden, können im Gebiet 
des anderen Vertragsstaates nach dem Verwal­
tungsverfahren eingetrieben werden, das für 
die Eintreibung der einem entsprechenden Trä­
ger dieses Staates geschuldeten Beiträge gilt. Die 
Anwendung dieser Bestimmung wird durch 
weitere Vereinbarungen geregelt, die auch ,das 
Verfahren zur gerichtlichen Einbringung betref­
fen können. 

Artikel 40 

(1) Hat eine Person, die nach den Rechtsvor­
schriften eines Vertragsstaates Leistungen für 
einen Schaden erhält, der im Gebiet des anderen 
Staates eingetreten ist, dort gegen einen Dritten 
Anspruch auf Ersatz des Schadens, so gilt für 
etwaige Ansprüche des verpflichteten Trägers 
gegen den Dritten folgende Regelung: 

a) Sind die Ansprüche, die der Leistungs­
empfänger gegen den Dritten hat, lUch 
den für den verpflichteten Träger gelten­
den Rechtsvorschriften auf diesen Träger 
übergegangen, so erkennt jeder Vertrags­
staat dies an; 

b) hat der verpflichtete Träger gegen den 
Dritten einen unmittelbaren Anspruch, so 
erkennt jeder Vertragsstaat dies an. 

sera de m~me, a la diligencede l'une ou l'autre 
Partie, a defaut d'entente sur le choix du tiers 
arbitre par les deux arbitres. 

c) Toutefois, au cas ou le President de la Cour 
Internationale de Jus.tice serait un ressortissant 
de l'une des Parties contractantes, les fonctions 
qui lui sont devolues par le present article 
seront confiees au Vice-President de la Cour 
ou au premier membre de la Cour selon l'ordre 
de preseance qui ne serait pas dans cette situa­
tion. 

3. Le tribunal ar'bitral statue a la majorite des 
voix. Ses decisions sont obligatoires a l'encQntre 
des deux Etats. Chacun des Etats contractants 
prend a sa charge les frais afferents a l'arbitre 
qu'il designe. Les autres frais so nt repartis egale­
ment entre les deux Etats. Le tribunal arbitral 
fixe lui-m~me sa procedure. 

Article 39 

Les cotisations qui sont dues a une institution 
de l'un des Etats contractants peuvent ~tre 
recouvrees sur le territoire de l'autre Etat con­
tractant, suivant la procedure". administrative 
applicable en matiere de recouvrement de coti­
sations dues a une institution correspondante de 
ce dernier Etat. L'application de cette disposition 
fera l'objet d'accords ulterieurs qui pourront 
egalement concerner la procedure judiciaire du 
recouvrement. 

Article 40 

1. Si une personne qui heneficie des prestations 
en vertu de la legislation d'un Etat contractant 
pour un domrnage survenu sur le territoire de 
l'autre Etat a, sur le territoire de ce deuxieme 
Etat, le droit de reclamer a un tiers la reparatio!l 
de ce domrnage, les droits eventue1s de l'ins­
titution debitrice a l'encontre du tiers sont 
regles comme suit: 

a) lorsque l'institution debitrice est subrogee, 
en vertu de la legislation qui lui est appIi­
cable, dans les droits que le beneficiaire 
detient a l'egard du tiers, chaque Etat con­
tractant reconnah une telle subrogatioß.; 

'1» lorsque l'institution debitrice a un droit 
direct contre le tiers, chaque Etat con­
tractant reconnah ce droit. 

(2) Die Anwendung des Absatzes 1 
durch weitere Vereinbarungen geregelt. 

wird 2. L'application du paragraphe 1 ci-dessus fera 
l'objet d'accords ulterieurs. 
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ABSCHNITT V 

üBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIM­
MUNGEN 

Artikel 41 

(1) Dieses Abkommen begründet keinen An­
spruch auf Zahlung von Leistungen für die Zeit 
vor seinem Inkrafttreten. . 

(2) Für die Feststellung des Anspruches auf 
Leistungen nach diesem Abkommen werden 
auch Versicherungszeiten berücksichtigt, die nach 
den Rechtsvorschriften eines Vertragssta~tes vor 
Inkrafttreten dieses Abkommens zurückgelegt 
worden sind. 

TITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

Article 41 

1. La Convention n'ouvre aucun droit au 
paiement de prestations pour une periode 
anterieure a 1a date de son entree en vigueur. 

2. Toute periode d'assurance accomplie en 
vertu de la legislation d'un Etat contractant 
avant la date d'entree en vigueur de la presente 
Convention est prise en consideration pour la 
determination du droit aux prestations s'ouvrant 
conformement aux dispositions de la presente 
Convention. 

(3) Vorbehaltlich des Absatzes 1 werden Lei- 3. Sous reserve des dispositions du paragraphe 1 
stungen nach diesem Abkommen auch für Er-, du present article, une prestation est due en vertu 
eignisse gewährt, die vor seinem Inkrafttreten de la presente Convention, m&me si elle se 
eingetreten sind. Zu diesem Zweck werden alle rapporte a un evenement anterieur a la date de 
Leistungen, die wegen der Staatsangehörigkeit son entree en vigueur. A cet effet. toute presta~ 
der betreffenden Person oder weil sie im Gebiet tion qui n'a pas ete liquidee ou qui a ete sus­
des anderen als des Vertragsstaates wohnt, in pendue a cause de la nationalite de I'interesse 
dem der verpflichtete Träger seinen Sitz hat, I ou en raison de sa residence sur le territoire de 
nicht festgestellt oder aber zum Ruhen gebracht II'Etat contractant autre que celui ou se trouve 
worden sind, auf Antrag dieser Person ab dem l'institution debitrice, sera, a la demande de 
Inkrafttreten dieses Abkommens festgestellt oder l'interesse, liquidCe ou retablie a partir de I'en­
zum Wiederaufleben gebracht, soweit nicht tree en vigueur de la presente Convention, sous 
früher festgestellte Ansprüche durch Kapital- reserve que les droits anterieurement liquides 
zahlung abgegolten worden sind. n'aient pas donne Heu a un reglement en capital. 

(4) Vor Inkrafttreten dieses Abkommens fest­
gestellte Pensionen oder Renten können auf An­
trag der betreffenden Person oder von Amts 
wegen neu festgestellt werden. Die Neufest­
stellung bewirkt, daß den Berechtigten vom 
Inkrafttreten dieses Abkommens an die gleichen 
Rechte zustehen, als ob das Abkommen b~:reits 
im Zeitpunkt der Feststellung in Kraft gewesen 
wäre. Der Antrag auf Neufeststellung ist binnen 
zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkom­
mens einzureichen. 

(5) Sehen die Rechtsvorschriften der Vertrags­
staaten den Ausschluß oder die Verjährung von 
Ansprüchen vor, so werden hinsichtlich der An­
sprüche aus den Absätzen 3 und 4 die dies­
bezüglichen VorschriftlW- auf die Berechtigten 
nicht angewendet, wenn der in den Absätzen 3 
und 4 bezeichnete Antrag binnen zwei Jahren 
nach Inkrafttreten dieses Abkommens gestellt 
wird. Wird der Antrag nach Ablauf dieser Frist 
gestellt, so besteht der Anspruch auf Leistungen, 
soweit er nicht ausgeschlossen oder verjährt ist, 
vom Zeitpunkt der AntragsteIlung an, es sei 
denn, daß günstigere Rechtsvorschriften emes 
Vertragsstaates anwendbar sind. 

4. Les droits des interesses ayant obtenu 
anterieurement a l'entree en vigueur de la pre­
senie Convention la liquidation d'une pension 
ou rente pourront &tre revises a leur demande 
ou a l'initiatived'une institution. La revision 
aura pour effet d'accorder aux heneficiaires. a 
partir de l'entreeen vigueur de la presente Con­
vention, les m&mes droits que si .Ja Convention 
avait eteren vigueur au moment de la liquidation. 
La demande de revision doit &tre introduite 
dans un dClai de deux ans a compter de l'entree 
en vigueur de la presente Convention. 

5. Quant aux droits resultant de l'application 
des paragraphes 3 et 4 du present article, les 
dispositions prevues par les legislations des deux 
Etats contractants en ce qui concerne la deche­
ance ou la prescription des droits ne sont pas 
opposables aux interesses, si la demande visee 
aux paragraphes 3 et 4 du present article est 
presentee dans un delai de deux ans a compter 
de l'entree en vigueur de la presente Convention. 
Si la demande est presentee apres l'expiration 
de ce dclai, le droit aux prestations qui n'est 
pas frappe de decheance ou qui n'est pas prescrit 
est acquis a partir de la date de Ia demande, :1 
moins que des dispositions plus favorables de la 
Iegislation d'un Etat contractant ne soient 
applicables. 
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Artikel 42 

(1) Dieses Abkomme wird nach den in jedem 
der bei den Staaten geltenden verfassungsrecht­
lichen Bestimmungen ratifiziert und tritt am 
ersten Tage des zweiten Monats nach Austausm 
der Ratifikationsurkunden in Kraft. 

(2) Dieses Abkommen wird für die Dauer 
eines Jahres gesmlossen. Es gilt als stillsmwei­
gend von Jahr zu Jahr verlängert, es sei denn, 
daß es drei Monate vor Ablauf der Geltungs­
dauer schriftlich gekündigt wird. 

(3) Im Falle der Kündigung gelten die Be­
stimmungen dieses Abkommens für erworbene 
Ansprüme weiter, und zwar ohne Rücksicht auf 
einschränkende Bestimmungen, die die in Be­
tracht kommenden Systeme für den Fall des 
Aufenthaltes eines Versicherten im Ausland vor­
sehen. 

(4) Dieses Abkommen tritt an die Stelle der 
entsprechenden Bestimmungen des Arbeits-, 
Sozialversimerungs- und Fürsorgevertrages zwi­
schen österreich und Frankreich vom 27. Mai 
1930. 

Article 42 

1. La presenteConvention sera ratifiee con­
formement aux procedures constitutionnelles en 
vigueur dans eha·cun des deux Etats et prendra 
effet le premier jour du deuxieme mois qui 
suivra l'echange des instruments de ratifieation. 

2. La presente Conventionest eonclue pour 
une duree d'un an. Elle sera renouvelee taeite­
ment d'annee ·en annee, sauf denoneiation qui 
devra ~tre notifiee trois mois avant l'expiration 
du terme. 

3. En eas de denonciation, les stipulations de 
la presente Convention resteront applieables aux 
droits aequis, nonohstant les dispositions restrie­
cives que les regimes interesses prevoieraient 
pour le eas de sejour a l'etranger d'u~ assl:m~. 

4. La presente Convention se substitue aux 
dispositions eorrespondantes du Traite de travail, 
d'assuranees soeiales et d'assistanee entre la 
Franee et l'Autriehe du 27 mai 1930. 

ZU URKUND DESSEN haben die oben EN FOl DE QUOl les Plenipotentiaires 
erwähnten Bevollmächtigten dieses Abkommen designes ei-dessus ont signe la presente Conven-
unterzeichnet und mit Siegeln versehen. !ion et l'ont revhue de leur seeau. 

GESCHEHEN zu Wien, am 28. Mai 1971 in 
zwei Urschriften in deutscher und französischer 
Sprache, wobei beide Texte gleichermaßen 
authentisch sind. . 

Für die Republik österreich: 

Rudolf Kirchschläger m. p. 
, 

Für die Französische Republik: 

Fr. Leduc m. p. 

PROTOKOLL 

Bei Unterzeichnung des heute zwischen der 
Republik österreich und der Französischen Re­
publik geschlossenen Allgemeinen Abkommens 
über. Soziale Sicherheit erklären die Bevollmäch­
tigten beider Vertragsstaaten, daß Einverständnis 
über folgende Bestimmungen besteht, die Be­
standteil dieses Abkommens sind: . 

1. Zu Artikel 3: 
a) Die Vorteile, die sim die beiden Vertrags­

staaten gegenseitig im Rahmen dieses Ab­
kommens zugestanden haben, können ge­
mäß einem in bezug auf die durch dieses 
Abkommen geregelten Angelegenheiten 
bestehenden allgemein anerkannten Grund­
satz von Staatsangehörigen von Dritt­
staaten nicht bea.nsprucht werden. 

FAlT a Vienne le vingt-huit mai 1971 en 
double exemplaire en langues fran~aise et alle­
mande, les deux textes faisant egalement foi. 

Pour la Repuiblique Fran~aise: 

Fr. Leduc m. p. 

Pour la Republique d' Autriehe: 

Rudolf Kirchschläger m. p. 

PROTOCOLE 

Au moment de proeeder a la signature de la 
Convention ·generale de Seeurite soeiale entre 
la Republique Fran~aise et la Republique d' Au­
triche, les Plenipotentaires sont convenus des 
dispositions suivantes qui font partie integrantc 
de la Convention: 

1. Au sujet de l'article 3. 
a) Conformement a un prineipe generalement 

reconnu en ee qui eoneerne les matieres 
regies par la presente Convention, les 
avantages que les deux Etats contraetants 
se so nt eonsentis ne pourront ~tre reven­
diques par les ressortissants d'Etats tiers. 
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b) Dieses Abkommen findet a~ch auf Flücht­
linge im Sinne der Konvention vom 28. Juli 
1951 über die Rechtsstellung der Flücht­
linge Anwendung. 

2. Zu Artikel 4: 
a) Die Vorschriften des österreichischen Bun­

desgesetzes vom 22. November 1961 über 
Leistungsansprüche und Anwartschaften in 
der Pensions(Renten)versicherung und der 
Unfallversicherung auf Grund von Beschäf­
tigungen im Ausland sind auf französische 
Staatsangehörige nicht anwendbar. 

b) Die im Absatz 1 festgelegte Gleichstellung 
der Staatsangehörigen der beiden Vertrags­
teile bezieht sich nicht auf die Erfüllung der 
persönlichen Voraussetzungen nach den 
österreichischen Rechtsvorschriften hin­
sichtlich der Berücksichtigung von Kriegs­
dienstzeiten und diesen gleichgestellten 
Zeiten. 

3. Zu Artikel 7: 
Bei Anwendungen des Absatzes 2 gelten auch 

die österreichischen Rechtsvorschriften über das 
Nichtbestehen oder die Einschränkung eines 
Leistungsanspruches als Kürzungs- oder Ruhens­
bestimmungen. 

4. Zu Artikel 22: 
a) Zeiten, die nach den österreichischen 

Rechtsvorschriften nicht zurückgelegt; aber 
wie Versicherungszeiten zu berücksichtigen 
sind, werden so berücksichtigt, als wären 
sie nach den österreichischen Rechtsvor­
schriften zurückgelegt. 

b) Absatz 1 ist nicht anzuwenden hinsichtlich 
eines Anspruches auf eine vorzeitige Alters­
pension bei Arbeitslosigkeit oder bei langer 
Versicherungsdauer nach den österreichi­
schen Rechtsvorschriften. 

c) Absatz 1 ist nicht anzuwenden hinsichtlich 
der Ansprüche auf eine vorzeitige Alters­
rente der Dienstnehmer im Bergbau nach 
den französischen Rechtsvorschriften. 

d) Die Kinderbeihilfen, die nach der franzö­
sischen Sondergesetzgebung für Dienstneh­
mer im Bergbau vorgesehen sind, werden 
unter den in· diesen Vorschriften festge­
setzten Bedingungen gewährt. 

e) Die kumulierbare Entschädigung (l'indem­
nite cumulable) und die Sonderbeihilfe, die 
nach den auf Dienstnehmer im Bergbau 
anwendbaren französischen Rechtsvor­
schriften vorgesehen sind, werden nur 
Dienstnehmern gewährt, die im französi­
schen Bergbau arbeiten.· 

5. Zu Artikel 23: 
a) Für die Feststellung der Leistungszugehö­

rigkeit und Leistungszuständigkeit in der 

b) La presente Convention est egalement 
applieable aux refugies au sens de la Con­
vention du 28 juillet 1951 relative aux 
rHugies. 

2. Au sujet de l'artic1e 4. 
a) Les dispositions de la Loi federale autriehi­

enne du 22 novembre 1961 sur les droits 
aux prestations et les droits en eours de 
formation en matiere d'assuranee-pension 
(rentes) et d'assuranee-aeeidents du fait 
d'emplois a l'etranger ne sont pas appli­
ca:bles aux ressortissants fran~ais. 

b) L'egalite de traitement des ressortissants des 
deux Parties contractantes instituee au 
paragraphe 1 ne s'applique pas aux eon­
ditions que les assures doivent remplir 
personnellement, selon la Iegislation autri­
ehienne, pour la prise en compte des 
periodes de services militaires de guerre et 
des periodes qui leur sont assimilees. 

3. Au sujet de l'article 7. 
Pour l'applicationdu paragraphe 2, les dis­

positions de la legislation autrichienne relatives 
a l'absence ou a la limitation d'un droit ades 
prestations sont a considerer comme des disposi­
tions de reduetion ou de suspension. 

4. Au sujet de l'article 22. 
a) Les periodes qui n'ont pas ete aecomplies 

au sens de la legislation autrichienne, mais 
qui doivent ~tre considerees comme des 
periodes d'assurance, seront considerees de 
la m~me nianiere que si elles avaient ete 
accomplies au sens de la legislation autrichi­
enne. 

b) Le paragraphe 1 ne s'applique pas au droit 
a une pension de vieillesse anticipee en eas 
de ch&mage ou d'une dUf(~e longue des 
periodes d'assurance en vertu de la legisla­
tion autriehienne. 

c) Le paragraphe 1 ne s'applique pas au droit 
a une pension de retraite antieipee de 
mineur en vertu de la reglementation fran­
~aise. 

d) Les allocations pour enfants prevues par 
la legislation fran~aise speciale aux travail­
leurs des mines so nt servies dans les con­
ditions fixees par la legislation frans;aise. 

e) L'indemnite cumulable et l'alloeation spe­
eiale prevues par la legislation frans:aise 
applieable aux travailleurs des mines ne 
sont servies qu'aux interesses qui travaillent 
dans les mines frans;aises. 

5. Au sujet de l'article 23. 
a) Pour dtherminer l'attribution a un regime 

et la competence d'un tel regime dans 
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österreichischen Pensionsversicherung wer-: 
den französische Versichen,mgszeiten nach 
der Art der während dieser Zeiten ausge­
übten Erwerbstätigkeit berücksichtigt. 

b) An die Stelle des im Absatz 1 litera b ange­
führten Versicherungsfalles tritt der Stich­
tag im Sinne der österreichischen Remts-
vorschriften. -

c) Hängt nach den österreichischen Rechts­
vorschriften die Anrechnung von Ersatz­
zeiten von einer vorangehenden oder nach­
folgenden Versicherungszeit ab, so ist hiebei 
auch eine solche in der französisch.en 
Rentenversicherung zurückgelegte Versiche­
rungszeit heranzuziehen. 

d) Als neutrale Zeiten nach den österreic.hi­
sc.hen Rec.htsvorschriften gelten auch gleich­
artige in der Französischen Republik zu­
rückgelegte Zeiten. 

e) Bei der Ermittlung der Gesamtleistung 
nach Absatz 1 litera b sind die in der fran­
zösischen Rente zu berücksichtigenden fran­
zösischen Versicherungszeiten ohne An­
wendung der österreichischen Rec.htsvor­
sc.hriften über die Anrec.henbarkeit von 
V ersicherungszei ten heranzuziehen. 

f) Bei Anwendung des Absatzes 1 litera b 
erster Satz läßt der österreic.hische Versic.he­
rungsträger Beiträge zur Höherversiche­
rung außer Betracht. Der im Absatz 1 
litera b letzter Satz bezeic.hnete Betrag er­
höht sic.h um die Steigerungsbeträge für 
Beiträge, die zur Höherversicherung ent­
ric.htet worden sind oder als zur Höherver­
sicherung entrichtet gelten. 

g) Sind bei Anwendung des Absatzes 1 litera c 
Beitragsgrundlagen für die Bildung einer 
Bemessungsgrundlage in Fällen, in denen 
der Stichtag vor dem 1. Jänner 1962 liegt, 
nach den österreichisc.hen Rechtsvorschrif­
ten nicht feststellbar, so wird als Beitrags­
grundlage das jeweils nac.h den österreichi­
schen Rechtsvorschriften geltende Vielfac.he 
des am 31. Dezember 1946 üblichen Ar­
beitsverdienstes Beschäftigter gleicher Art· 
bis zur jeweils geltenden Höchstbeitrags­
grundlage herangezogen. 

h) Bei Durchführung des Absatzes 1 litera b 
erster Satz in Versicherungsfällen, auf die 
der Vierte Teil des österreichischen Allge­
meinen Sozialversicherungsgesetzes nic.ht 
anzuwenden ist, hat der österreic.hische 
Versicherungsträger Steigerungbeträge für 
französische Versicherungszeiten mit der_ 

l'assurance-pension autrichienne, les perio­
des d'assurance fran~aises sont prises en 
considerationselon la nature de l'activite 
remuneree exercee durant ces periodes. 

b) La date de reference au sens de la legisla­
tion autrichienne' remplace la realisation 
du risque mentionnee au paragraphe 1, 
alinea b). 

c) Si l'imputation de periode de remplace­
ment depend, au sens de la Iegislation 
autrichienne; d'une periode d'assurance 
precedente ou subsequente, il y a lieu de 
prendre egalement en compte a cette 
occasion une teIle periode accomplie dans 
le cadre de l'assurance-vieillesse fran~aise. 

d) Sont egalement considerees comme des 
periodes neutres au sens de la legislation 
autrichienne les periodes similaires accom­
plies en Republique Fran~aise. 

e) Dans le calcul de la prestation totale con­
formement au paragraphe 1, alinea b), les 
periodes d'assurance fran~aises qui doivent 
~tre prises en compte pour la pension fran­
~aise doivent ~tre retenues sans qu'il y ait 
a tenir compte de la legislation autrichi­
enne sur l'imputabilite de periodes d'as­
sur:mce. 

f) Pour l'application de la premiere phrase 
de l'alinea b) du paragraphe 1, l'Institution 
d'assurances autrichienne ne tiendra pas 
compte des cotisations en vue de 
l'assurance compIementaire. Le mon­
tant designe dans le paragraphe 1, 
alinea b), derniere phrase, est augmente 
par les montants de majorat ion 
pour des cotisations qui ont ete versees a 
l'assurance complementaire ou qui sont 
considerees comme etant payees a l'as­
surance compJementaire. 

g) Si pour l'application du paragraphe 1, 
alinea b), il est impossible de determiner 
en vertu de la legislation autrichienne, des 
bases de cotisation en vue de l'etablissement 

. d'une base d'evaluation dans les cas ou la 
date de reference est anterieure au 1 er jan.­
vier 1962, _ on adoptera comme base de 
cotisation le salaire usuel des travailleurs 
de la m~me categorie en vigueur au 31 de­
cembre 1946 affecte du coefficient appli­
cable dans chaque cas en vertu de la 
Iegislation autrichienne, jusqu'a concurrence 
de la 'base de cotisation maximum pn:vue 
dans chaque cas. 

h) Pour l'application du paragraphe 1,­
alinea b). premiere phrase, dans les cas 
d'assurance auxquels la quatrieme partie 
de la Loi generale autrichienne sur les 
assurances sociales n'est pas applicable, 
I'Institution d'assurances autrichienne doit 

. fixer des montants de majoration POUl' les 
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Maßgabe festzusetzen, daß als jährlicher 
Steigerungs betrag nach dem Stande der 
Rechtsvorschriften vom 31. Dezember 1946 
gilt: 

aa) für die Invalidenrente bei Männern 40 g, 
bei Frauen 25 g für jede anrechenbare 
Woche, 

bb) für das Ruhegeld bei Männern 2,70 S, 
bei Frauen 1,90 S für jeden an rechen­
baren Monat, 

ee) für die Knappschaftsvollrente bei Män­
nern 4,60 S und bei Frauen 3,- S für 
jeden anrechenbaren Monat, 

dd) für die Knappschaftsrente bei Männern 
2,90 S und bei Frauen 1,90 S für jeden 
anrechenbaren Monat .. 

Wird aus der österreichischen Pensions­
versicherung ein Abgeltungsbetrag für Zei­
ten einer Beschäftigung als Arbeiter vor 
dem 1. Jänner 1939 gewährt, so sind Stei­
gerungsbeträge nur für die nach dem 
31. Dezember 1938 gelegenen französischen 
Versicherungszeiten anzusetzen. 

i) Kommt bei der Bemessung des österreichi­
schen Steigerungsbetrages das Höchstaus­
maß in Betracht, so ist das Teilungsverhält­
nis nach Absatz 1 litera b auf Grund sämt­
licher in beiden Vertragsstaaten berü<ksich­
tigten Versicherungszeiten ohne Bedacht­
nahme auf dieses Höchstausmaß zu bestim­
men. 

j) Bei Durchführung des Absatzes 1 litera b 
sind Beiträge, die zum Erwerb von gleich­
gestellten Zeiten in der österreichischen 
Pensionsversicherung entrichtet wurden, 
nicht als Beiträge zur Höherversicherung 
zu behandeln. 

k) Bei Durchführung des Absatzes 1 litera b 
sind unbeschadet des Absatzes 2 die sich 
de<kenden Versicherungszeiten mit ihrem 
tatsächlichen Ausmaß zu berü<ksichtigen. 

1) Hängt nach den österreichischen Rechts­
vorschriften die Gewährung von Leistun­
gen in der knappschaftlichen Pensionsver­
sicherung davon ab, daß knappschaftliche 
Versicherungszeiten zurü<kgelegt sind, so 
werden die nach den französischen Rechts-­
vorschriften im Sondersystem der Sozialen 
Sicherheit für den Bergbau zu berü<ksich­
tigenden Versicherungszeiten berü<ksich­
tigt. Hängt· eine Leistung von der Verrich-

periodes d'assuranee fran~aises en adoptant 
eomme regle que le montant de majoration 
annuel a retenir sur la base de la legislation 
en vlgueur au· 31 deeembre 1946 est le 
suivant: 
aa) pour la pension d'invalidite des 

hommes, -la somme de 40 g, pour eelle 
des femmes, la somme de 25 g pour 
ehaque semaine imputable, 

bb) pour la pension vieillesse des hommes, 
la somme de - 2,70 S, pour eelle des 
femmes, la somme de 1,90 S pour 
ehaque mois imputable, 

ee) pour la pension eomplhe des mineurs 
dans le eas des hommes, la somme de 
4,60 S, et dansie eas deo femmes, la 
somme de 3 S pour ehaque mois im­
putable, 

dd) pour la pension des mineurs dans le 
eas des hommes, la somme de 2,90 S, 
et dans le eas des femmes, la somme 
de 1,90 S pour chaque mois imputable. 

S'i! est aeeorde au titre de l'assuranee­
pension autrichienne une indemnisation 
forfaitaire pour des. periodes afferentes a 
un emploi de travailleur avant le 1 er jan­
vier 1939, 11 y aura lieu de n\ippliquer dO!s 
montants de majoration que pour les 
periodes d'assuranee fran~aises posterieures 
au 31 deeembr,e 1938. 

i) Lorsque le plafond est pris en eonsideration 
lors de la fixation du montant de majora­
tion autrichien, il y a lieude determiner 
le rapport de repartition eonformement au 
paragraphe 1, alinea b), en se fondant sur 
l'ensem'ble des periodes d'assurance prises 
en consideration dans les deux Etats eon­
traetants sans tenir eompte dudit plafond. 

j) Po ur l'application du paragraphe 1, 
alinea b), les eotisations qui ont ete versees 
en vue de l'acquisition de periodes assimilees 
dans l'assurance-pension autrichienne ne 
doivent pas ~tre eonsiden~es comme des 
cotisations au titre de l'assurance eomple­
mentaire. 

k) Pour l'applieation du paragraphe 1, 
alinea h), les periodes d'assurance qui 
chevauchent doivent, sans prejudice du 
paragraphe 2, ~tre prises en eompte avee 
leur auree effeetive. 

1) Si, eonformement a la legislation autriehi­
enne, l'octroi de prestations au titre de 
l'assurance-pension des mineurs depend du 
faitque d.es i:)(~riodes d'assurance des 
mineurs ont ete accomplies, il sera tenu 
compte des periodes d'assurance a prendre 
en consideration eonformement a la 
legislation fran~aise dans lecadre du regime 
special de securite sociale des mineurs. Si 
une prestation depend de l'aocomplissement 
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m) 

tung wesentlich bergmännischer Tätigkeit 
oder ihr gleichgestellter Tätigkeit ab, so 
werden als solche Tätigkeiten auch diejeni­
gen berücksichtigt, die von dem französi­
schen Träger nach den für ihn geltenden 
Rechtsvorschriften als qualifizierte Tätig­
keiten zu berücksichtigen sind. 

Für die Anspruchsvoraussetzungen und für 
die Leistung des Bergmannstreuegeldes aus 
der österreichischen knappschaftlichen Pen­
sionsversicherung werden französische Ver­
sicherungszeiten nicht herangezogen. 

n) Für die Bemessung der Abfindung werden 
französische Versicherungszeiten nicht her­
angezogen. 

0) Der HiIflosenzuschuß ist von der österrei­
chischen Pension innerhalb der nach Ab­
satz 1 litera banteilsmäßig gekürzten 
Grenzbeträge nach den österreichischen 
Rechtsvorschriften zu berechnen. Besteht 
nach diesen Rechtsvorschriften ohne Be~ 
rücksichtigung des Artikels 22 Absatz 1 des 
Abkommens ein Anspruch auf eine öster­
reichische Pension, so sind die Grenzbeträge 
nicht zu kürzen, es sei denn, daß nach 
den französischen Rechtsvorschriften em 
Hilflosenzuschuß gewährt wird. 

p) Die Sonderzahlungen aus der österreichi­
schen Pensionsversicherung gebühren im 
Ausmaß der österreichischen Teilleistung; 
Artikel 24 des Abkommens ist entspre­
chend anzuwenden. 

6. Zu Artikel 32: 
Die im Absatz 5 vorgesehenen Leistungen Um­

fassen in bezug auf die französischen Rechtsvor­
schriften die eigentlichen Familienbeihilfen, die 
Familienbeihilfen für den Alleinverdiener und die 
vorgeburtlichen Familienbeihilfen. 

d'une activite de nature essentiellement 
miniere ou d'une activite assimilee a cette 
derniere, il y aura lieu de considerer 
egalement comme des activites similaires 
les aciivites qui doivent ~tre considerees 
par l'institution fran~aise comme des acti­
vites qualifiees au sens de la Iegislation en 
vigueur pour ladite institution. 

m) Les periodes d'assurance fran~aises ne 
seront· pas prises en consideration pour 
l'ouverture du droit a la prime de fidelite 
des mineurs et pour 1a prestation corres­
pondante au titre de l'assurance-pension 
autrichienne des niineurs. 

n) Les periodes d'assurance fran~aises ne 
seront pas prises en consideration pour la 
fixation de l'indemnite forfaitaire. 

0) L'allocation aux indigents doit ~tre calculee 
sur la pension autrichienne, conformement 
a la Iegislation autrichienne, dans le cadre 
des montants-limite proportionnellement 
reduits en vertu du paragraphe 1, alinea b). 
S'il existe, au sens de ladite legislation et 
compte non tenu de l'article 22, para­
graphe 1 de la Convention, un droit a une 
pension autrichienne, i1 n'y a pas lieu de 
diminuer les montants-limite a moins 
qu'une allocation aux indigents ne soit 
accordee conformement a la Iegislation 
fran~aise. 

p) Les versements speciaux au titre de l'as­
surance':'pension autrichienne sont dus au 
prorata de la prestation partielle autrichi­
enne; l'article 24de la Convention est 
applicable par analogie. 

6. Au sujet de l'article 32. 
Les prestations prevues au paragraphe 5 com­

prennent, en ce qui concerne la legislation fran­
~aise, les allocations familiales proprement dites, 
l'allocation de salaire unique et les allocations 
prenatales. 

ZU URKUND DESSEN haben die Bevoll- EN FOl DE QUOI les Plenipotentiaires ont 
mächtigten dieses Protokoll unterzeichnet und signe le present Protocole et l'ont rev~tu de 
mit Siegeln versehen. leur sceau. 

GESCHEHEN zu Wien, am 28. Mai 1971 in 
zwei Urschriften in deutscher und französischer 
Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen 
verbindlich ist. 

Für die Republik österreich: 

Rudolf Kirchschläger m. p. 

Für die Französische Republik: 

Fr. Leducm. p. 

FAlT a Viennele vingt-huit mai 1971 en deux 
exemplaires en langues fran~aise et allemande, 
les deux textes faisant egalement foi. 

Pour la Republique Fran~aise: 

Fr. Leduc m. p. 

Pour la Repu'blique d' Autriche: 

Rudolf Kirchschläger m. p. 
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Erläuterungen 

I. Werdegang des Abkommens 

Der am 24. August 1934 in Kraft getretene 
Arbeits-, Sozialversicherungs- und Fürsorgever­
trag zwischen österreich und Frankreich vom 
27. Mai 1930, BGBl. Nr. 332/1934 II, enthielt 
in seinen Art. 12 und 13 zwar Bestimmungen 
betreffend einzelne Zweige, des österreichischen 
und des französischen Systems der Sozialversiche­
rung, doch kamen diese Bestimmungen mangels 
besonderer, für ihre Anwendung erforderlicher 
,übereinkommen rechtlich nicht zur Wirkung. 

Bereits im Jahre 1948 fand zwischen den Fach­
ressorts der beiden Vertragsstaaten eine Fühlung­
nahme über den Ersatz ,der vorerwähnten ,Ar­
tikel durch ein umfassendes Gegenseitigkeits­
abkommen auf dem Gebiet ,der Sozialen Sicher­
heit statt. Im März 1953 durchgeführte Be­
sprechungen führten Zur einvernehmlichen Ab­
fassung von Entwürfen für ein Allgemeines Ab­
kommen über Soziale Sicherheit, ein Schluß­
protokoll, ein Sonderprotokoll und ein Protokoll 
betreffend Beihilfe an alte, ,gegen Entgelt be­
schäftigte Dienstnehmer. 

Im Juni 1955 fanden Expertenbesprechungen 
statt, in deren Verlauf die Entwürfe an die durch 
das Inkrafttreten des ASVG geschaffene neue 
Rechtslage angepaßt wurden, wobei jedoch in 
wesentlichen Punkten keine Einigung erzielt wer­
den konnte. 

Im Juni 1959 wurden in Wien"die Verhand­
lungen über den Abschluß eines Abkommens 
fortgesetzt. Als Diskussionsgrundlage diente ein 
von französischer Seite ausgearbeiteter Abkom­
mensentwurf, der weitgehend auf die in den 
Verordnungen Nr. 3 und 4 der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft über die Soziale Sicher­
heit der Wanderarbeiter (im folgenden mit 
VO/3 bzw. VO/4 bezeichnet) enthaltenen Be­
stimmungen Bedacht nahm. 

Im Dezember 1960 wurde der französischen 
Seite ein vorläufiger österreichischer Vorschlag 
für ein Abkommen zugeleitet, der auf die fran­
zösischen Vorschläge grundsätzlich Bedacht nahm, 
sie aber in einigen Punkten unter Bedachtnahme 
auf das österreichische innerstaatliche Recht ab­
änderte. 

Im Jahre 1962 erfolgte die übermittlung eines 
französischen Gegenentwurfes. 

Zur Fortsetzung der Verhandlungen kam es 
erst im November 1967. Diese Verhandlungen, 
denen ,der letzterwähnte französische Text­
entwurf zugrunde lag, führten zur Ausarbeitung 
eines neuen Abkommenstextes, wobei sich die 
Verhandlungsdelega~onen in zahlreichen Punk­
ten die Stellungnahme vorbehielten bzw. auf' 
der Aufnahme von österreichischen bzw. fran­
zösischen Alternativvorschlägen bestanden. 

Im September 1969 wurde in Paris in einer 
weiteren Verhandlungsphase - österreichischer­
seits unter weitestgehender Berücksichtigung des 
Ergebnisses des innerstaatlichen Begutachtungs­
verfahrens -der im wesentlichen endgültige 
Abkommenstext vereinbart. 

Nach weiteren Verhandlungen auf diploma­
tischem Wege über Ergänzungen bzw. Xnderun­
gen wurde im Dezember 1970 das Einvernehmen 
mit ·der französischen Seite über den endgültigen 
Abkommenstext hergestellt. Das Abkommen 
wurde am 28. Mai 1971 in Wien unterzeichnet. 

II. Das Abkommen samt Protokoll im allge­
meinen 

Den abschließenden Verhandlungen lag - im 
Gegensatz zu den Verhandlungen, die zum Ab­
schluß von Abkommen über Soziale Sicherheit 
mit Spanien, Jugoslawien, der Türkei, der Bun­
desrepublik Deutschland, der Schweiz und Liech­
tenstein führten - nicht ein österreichischer 
Arbeitsentwurf, sondern ein von der französi­
schen Seite ausgearbeiteter Entwurf zugrunde. 
Aus dieser Tatsache haben sich Verschiedenheiten 
im Aufbau des Abkommens sowie sachliche und 
textliche Abweichungen vom Schema der vor­
erwähnten bilateralen Abkommen ergeben. über 
ausdrücklichen Wunsch der französischen Seite 
wurden auch in noch stärkerem Ausmaß, als dies 
schon bisher bei den in letzter Zeit von öster­
reich geschlossenen Abkommen über Soziale 
Sicherheit der Fall war, Bestimmungen der VO/3 
und 4 der EWG über die Soziale Sicherheit der 
Wanderarbeiter zum Vorbild für die getroffenen 
Regelungen genommen. 
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Die Durchführung des vorliegenden Abkom­
mens obliegt den autonomen österreichischen 
Versicherungsträgern, sodaß dem Bund hieraus 
weder Mehrausgaben noch eine Vermehrung des 
Personalstandes erwachsen werden. 

Das Abkommen enthält in der überwiegenden 
Mehrzahl seiner Artikel gesetzändernde und ge­
setzesergänzende Regelungen und bedarf daher 
gemäß Art. 50 B-VGder Genehmigung durch 
den Nationalrat. 

Das Abkommen ist in vier Abschnitte ge­
gliedert: 

Abschnitt I enthält allgemeine Begriffsbestim­
mungen, Abgrenzungen des persönlichen und 
sachlichen Geltungsbereich, den Grundsatz der 
Gleichbehandlung, Bestimmungen über die Be­
rücksichtigung von im anderen Vertragsstaat zu­
rückgelegten Versicherungszeiten für die Zulas­
sung zu einzelnen Arten der Versicherung, eine 
Gebietsgleichstellung für den Bereich des Lei­
stungsrechts, das ,grundsätzliche Verbot von 

. Doppelleistungen und den Grundsatz der Gleich­
stellung von Tatbeständen, die in einem der 
Vertragsstaaten die Kürzung oder das Ruhen vo·n 
Leistungen zur Folge haben. 

Abschnitt 11 normiert ·den Territorialitäts­
.grundsatz in hezug auf die jeweils anzuweI?-den­
den innerstaatlichen Rechtsvorschriften und Aus­
nahmen von ·diesem Grundsatz bzw. die Mög­
lichkeit, weitere Ausnahmen zu vereinbaren. 

Abschnitt III enthält im Kapitell die beson­
deren Bestimmungen hinsichtlich der Leistungen 
bei Krankheit und MutterSchaft, im Kapitel 2 
die besonderen Bestimmungen für Leistungen 
bei Invalidität (Minderung der Arbeitsfähigkeit), 
im Kapitel 3 ·die besonderen Bestimmungen über 
Alters- und Hinterbliebenenpensionen, im Ka­
pitel 4 Bestimmungen über Arbeitsunfälle und 
Berufskrankheiten, im Kapitel 5 Regelungen be­
treffend die Gewährung von Sterbegeld und im 
Kapitel 6 Bestimmungen betreffend die Gewäh­
rung von· Familienleistungen. 

Hinsichtlich der vorangeführten Versicherungs­
fälle bzw. Leistungen ist grundsätzlich die gegen­
seitigeAnrechnung der im anderen Vertrags­
staat iurü~gelegten Versicherungszeiten vorge­
sehen. 

In dei" K r a n k e n ver sie her u ng wer­
den die Leistungsansprüche nach folgenden Ge­
sichtspunkten geregelt: 

1. Wahrung des Anspruches auf Leistungen, 
wenn der Versicherungsfall während eines vor­
übergehellden Aufenthaltes im anderen Vertrags­
staat eintritt (z. B. wenn ein Dienstnehmer zu 
Arbeiten in das Gebiet des anderen Vertrags­
staates entsendet wurde); 

wenn sich der Dienstnehmer nach Eintritt des 
Versicherungsfalls in den anderen Vertragssta\lt 
begibt; 

3. Gewährung von L~istungen an die Ange­
hörigen eines Dienstnehmers, die im anderen 
Vertragsstaat wohnen, durch den Versicherungs­
träger dieses Staates nach den für ihn geltenden 
Rechtsvorschriften; in diesem Fall sind drei Vier­
tel der Betreuungskosten von jenem Versiche­
rungsträger zu erstatten, bei dem der Dienst­
nehmer versichert ist. 

In der Pe n s ion s ver sie her u n g (In­
validität, Alter und Tod) erfolgt, falls ein Ver­
sicherter in beiden Vertragsstaaten Versicherungs­
zeiten zurückgelegt hat, die Leistungsbemessung 
nach dem pro-rata-temporis-System, d. h. die aus 
den Pensionsversicherungen der beiden Ver­
tragsstaaten gebührenden Teilleistungen werden 
nach dem Zeitverhältnis der in diesen Staaten 
zurückgelegten Versicherungszeiten zur Gesamt­
dauer der Versicherungszeiten berechnet. Es ist· 
gewährleistet, ·daß der Gesamtbetrag der Leistun­
gen, ·die eine Person .durch Anwendung des vor­
erwähnten pro-rata-temporis-Systems erhält, 
nicht geringer ist, als der Betrag jener Leistung, 
die ihr ohne Anwendung des Abkommens nach 
den Rechtsvorschriften ein e s Vertragsstaates 
gebühren würde. . 

In der U n fall ver sie her u n g 'haben die 
Versicherungsträger bei 1;estsetzung von Renten 
auf Grund eines Arbeitsunfalles bzw.einer Be­
rufskrankheit den Grad der Erwerbsfähigkeits­
minderung auch durch frühere Unfälle (Berufs­
krankheiten), die im Gebiet ·des anderen Ver­
tragsstaates eingetreten sind, zu berücksichtigen. 
Die Gewährung von Geld- und Sachleistungen 
aus der Versicherung wegen Arbeitsunfällen oder 
Berufskrankheiten bei Aufenthalt des Anspruchs­
berechtigten im anderen Vertragsstaat wurde 
analog den für die Krankenversicherung verein­
barten Bestimmungen geregelt. 

Ein eigenes Kapitel regelt die Gewährung von 
S t e t beg eId. . . 

Die Gewährung von F ami I i e nIe ist u n­
gen an jeweils im anderen Vertragsstaat be­
schäftigte Dienstnehmer, die . Staatsangehörige 
eines ·der bei den Vertragsstaaten sind, sowie an 
ihre Familienangehörigen bildet ebenfalls den 
Gegenstand eines eigenen Kapitels. Auch in die­
sem Bereich ist die persönliche Gleichstellung der 
Leistungsberechtigten, die Staatsangehörige des 
anderen Vertragsstaates sind, mit den eigenen 
Staatsangehörigen expressis verbis vorgesehen. 

Abschnitt IV enthält verschiedene· Bestimmun­
gen über die Durchführung und Anwendung des 
Abkommens. . 

2. Wahrung des Anspruches 
;lUsder Versicherung des einen 

auf Leistungen Abschnitt V enthält übergangs- und Schluß-
Vertragsstaates, bestimmungen. 

/' 
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Das Protokoll, das einen integrierenden Be­
stand teil des Abkommens bildet, enthält im we­
.sentlichen Bestimmungen, durch die der Anwen­
dungsbereich einzelner Rechtsvorschriften der 
beiden Vertragsstaaten bzw. der Anwendungs­
bereich des Abkommens für bestimmte Fälle er­
weitert bzw. eingeschränkt wird, sowie Bestim­
mungen, die zur Anwendung der innerstaat­
lichen Rechtsvorschriften der Vertragsstaaten in 
Durchführung des Abkommens erforderlich sind. 

111. übersidtt über das französisdte System der 
Sozialen Sidterheit 

GesdtidttIidte Entwicklung 

Die nach ,der französischen Revolution be­
ginnende Industrialisierung führte zunächst zur 
Gründung von Versicherungsvereinen auf Gegen­
seitigkeit. Die staatlichen Eingriffe beschränkten 
sich darauf, das Funktionieren dieser privaten 
Einrichtungen sicherzustellen. Gegen Ende des 
19. Jahrhunderts wurde ein Versicherungszwang 
eingeführt. 

Das erste bedeutende Gesetz auf dem Weg zur 
Gestaltung einer Sozialen Sicherheit war das 
Gesetz vom 9. April 1898, das eine Entschädi­
gungspflicht der Dienstgeber bei Arbeitsunfällen 
statuierte, wobei es ,den Arbeitgebern freigestellt 
war, sich bei privaten Versicherungen zu ver­
sichern. Durch ein Gesetz aus 1930 wurde Arbeit­
nehmern, deren Arbeitsentgelt eine bestimmte 
Hömstgrenze nicht überschritt, Leistungen im 
Falle von Krankheit, Mutterschaft, Invalidität, 
Alter und Tod gewährt, wobei die Wahl des 
Versicherungsträgers den Versicherten überlassen 
blieb. 
, In den Jahren 1945 und 1946 kam es zu einer 

völligen Neuordnung der französischen Sozialen 
Sicherheit; durch eine Reihe grundlegender Ge­
setze wurden die drei bis dahin unabhängigen 
Versicherungszweige, nämlich Arbeitsunfallver­
sicherung, Krankenversicherung und Familienbei­
hilfen zusammengefaßt und umgestaltet. 

Als Ergebnis der geschichtlichen Entwicklung 
stellt sich das System der Sozialen Sicherheit in 
Frankreich heute als ein Mosaik verschiedener 
beruflicher Sonderversicherungen dar. Es um-
faßt: ' 

1. Sozialversicherung der Arbeitnehmer, 
2. landwirtschaftliche Versicherung, 
3. eine, Reihe von Sonderversicherungen, z. B. 

Sonderversicherung für Arbeitnehmer des 
Bergbaues, für die Staatsbeamten usw., 

4. Sonderversicherung der Nichtarbeitnehmer: 
Kaufleute, Gewerbetreibende, Handwerker, 
freiberuflich Tätige und landwirtschaftliche 
Unternehmer, 

5. Ergänzungsversicherung. 

Da für dieses Abkommen lediglich 4as allge­
meine System (Sozialversicherung der Arbeit­
nehmer) und die Sonderversicherung für Arbeit­
nehmer des Bergbaues von Bedeutung sind, kann 
sich die Darstellung auf diese Zweige der Sozialen 
Sicherheit beschränken. 

Allgemeines System der Sozialen Sidterheit 

Das' allgemeine System umfaßt folgende 
Zweige: 

Krankenversicherung, 
Mutterschaftversicherung, 
Invaliditätsversicherung, 
Altersversicherung, 
Ster beversicherung, 
Unfallversicherung, 
Familienversicherung. 

Dem a 11 gern ein e n S y s t emd e r S 0-

z i ale n S ich e r h e i t unterliegen alle Per­
sonen, die im Gebiet der Französischen Republik 
gegen Entgelt beschäftigt sind, ohne Rücksicht 
auf die Staatsangehörigkeit. Diesen Personen sind 
unter bestimmten Voraussetzungen u. a. die 
Heimarbeiter, Handelsreisende, Handels- und 
Platzvertreter, Mitglieder ,der Arbeitsproduk­
tionsgenossenschaften, die Angestellten der 
Hotels, der Kaffeehäuser und Restaurationsbe­
triebe, die Gepäcksträger auf Bahnhöfen, Bille­
teure, Garderobiere usw. gleichgestellt. 

Das Recht auf freiwillige Versicherung 'ent­
weder in sämtlichen Zweigen des allgemeinen 
Systems oder nur in einzelnen Zweigen 'haben: 

a) Personen, ,die aus der Versicherungspflicht 
ausscheiden, sei es, daß sie ihre ~eschäf­
tigung als Arbeitnehmer aufgegeben haben 
oder, daß sie das französische Staatsgebiet 
verlassen ( diese Personen haben lediglich 
das Recht auf freiwillige Versicherung in 
der Altersversicherung); 

b) die Witwe oder der Witwer sowie die 
unterhaltsberechtigten Kinder eines ver­
storbenen Pflichtversicherten; 

c) Familienangehörige des Arbeitgeber's, die 
ohne Entgelt in seinem Betrieb beschäftigt 
sind und" das 40. Lebensjahr noch nicht 
überschritten haben; 

alle diese Personen, sofern sie während der Dauer 
von mindestens sechs Monaten versicherungs­
pflichtig oder als Familienangehörige bezugsbe-
rechtigt waren. ' 

Die freiwillig Versicherten werden hinsichtlich 
der Leistungen aus der Mutterschaftsversicherung 
und der Sachleistungen aus der Krankenversiche­
rung den Pflichtversicherten gleichgestellt, hin­
gegen betragen das Taggeld und das Sterbegeld 
nur die Hälfte von den Leistungen, die für 
Pflichtversicherte gebühren. 
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1. Krankenversimerung: 

Ansprumsberechtigt sind der Versicherte und 
folgende Familienmitglieder: 

1. die Ehegattin oder der Ehegatte; 
2. die nicht gegen Entgelt beschäftigten Kinder 

unter 16 Jahren bzw. unter 18 Jahren, wenn 
sie im Lehrverhältnis stehen (diese Alters­
grenze erhöht sich auf 20 Jahre für Kinder, 
die ihre Studien fortsetzen oder infolge von 
Gebrechen oder unheilbaren Krankheiten 
dauernd unfähig 5ind, eine entgeltliche Be­
schäftigung auszuüben); 

3. die Familienmitglieder, die im gemeinsamen 
Haushalt mit ,dem Versicherten wohnen und 
sich ausschließlich dem Haushalt und der 
Erziehung von, mindestens zwei gegenüber 
dem Versicherten unterhaltsberechtigten 
Kindern unter 14 Jahren widmen, wie El­
tern, Schwiegereltern, Großeltern, Urgroß­
eltern, sonstige Kinder, Geschwister, Ver­
schwägerte, Neffen und Nichten, Onkeln 
und Tanten. 

Zum Erwerb eines Anspruches auf Sachleistun­
gen ist erforderlich, daß der Versicherte während 
der drei Monate, die dem Beginn der Behand­
lung, für die er Rückerstattung beantragt, vor­
ausgegangen sind, mindestens 60 Stunden ge­
arbeitet hat. 

Einem sechsstündigen Arbeitstag werden gleidl­
gestellt: 

Jeder Tag unfreiwilliger und nachgewiesener 
Arbeitslosigkeit, jeder Arbeitsunfähigkeitstag in­
folge Krankheit oder Arbeitsunfalls, wenn der 
Verdienstausfall durch die Ortskasse vergütet 
wurde. 

Anspruch auf Sachleistungen haben auch fol­
gende Personen, selbst wenn sie keine Arbeit­
nehmer sind: 

Empfänger von Arbeitsunfallrenten, wenn die 
Arbeitsunfähigkeit mindestens 662/3 v. H. 
beträgt und deren Familienangehörige; 

Empfänger von Hinterbliebenenrenten aus der 
Arbeiusunfallversicherung; 

Empfänger ei:ner Invalidenrente, einer Alters­
rente, einer Witwenrente und deren Fa­
milienangehörige; 

Die Lei s t un g' e n umfassen Geldleistungen 
und sogenannte ."Sa,chleistungen", die jedoch tat­
sächlich im Ersatz von 80 bzw. 100 v. H. der 
durch Tarife festgesetzten Krankheitskosten be­
stehen. Dieser Ersatz umfaßt die Kosten des all­
gemeinen Arztes und des Facharztes, der Kran­
kenhausbehandlung, ,der Medikamente und 
Laboratoriumsuntersuchungen, der Zahnbehand­
lung einschließlich des Zahnersatzes, der optischen 
und orthopädischen Behelfe sowie der Prothesen, 
ferner von Thermalkuren. 

Anspruch auf Geldleistungen (Krankengeld) 
zum teilweisen Ausgleich des durch die Krankheit 
verursachten Ausfalles von Arbeitsentgelt hat 
nur der Pflichtversicherte. 

Voraussetzung für einen Anspruch auf Kran­
kengeld ist das Vorliegen einer vom Arzt be­
scheinigten Arbeitsunfähigkeit; darüber hinaus 
ist für einen Krankengeldanspruch bis zur Dauer 
von sechs Monaten erforderlich, daß der Ver­
sicherte während der drei Monate, die dem Be­
ginn der Arbeitsunfähigkeit vorausgegangen sind, 
mindestens 60 Stunden in einem Arbeitnehmer­
verhältnis gearbeitet hat; für einen Anspruch auf 
Krankengeld über die Dauer von sechs Monaten 
hinaus ist erforderlich, daß der Versicherte" vor 
Beginn der Arbeitsunfähigkeit mindestens zwölf 
Monate versichert gewesen ist und während dieser 
Zeit mindestens 480 Stunden gearbeitet hat. 

Das Krankengeld wird vom vierten Tag nach 
Beginn ,der Arbeitsunfähigkeit bis zur Dauer ' 
von längstens drei Jahren gewährt. Folgen melr.; 
rere Krankheiten aufeinander, so wird die Frist 
von drei Jahren für jede Krankheit besonders 
gerechnet. Das Krankengeld, das für jeden Kalen­
dertag gewährt wird, beträgt 50 v. H. des täg­
lic.~en Arbeitsentgeltes, das als Grundlage für die 
Beitragsbemessung gilt. Für Versicherte, die min­
destens drei unterhaltsberechtigte Kinder haben, 
erhöht sich das Taggeld vom 31. Tag der Ar­
beitsunfähigkeit an auf zwei Drittel des täglichen 
Arbeitsentgeltes, wobei ,das normale Taggeld ein 
Sechzigstel, das erhöhte Taggeld ein Fünfund­
vierzigstelder für die Beitragsbemessung gelten­
den monatlichen Höchstgrenze nicht überschreiten 
darf. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als 
sechs Monate, so beträgt der Taggeldsatz min­
destens 1/365 der jährlichen Invalidenrente; dieser 
Satz wird um ein Drittel erhöht, wenn der Ver­
sicherte mindestens· drei unterhaltsberechtigte 
Kinder hat. Bei Krankenhausaufenthalt wird das 
Taggeld bei einem Versicherten, der weniger als 
zwei unterhaltsberechtigte Kinder hat, gekürzt. 

2. Mutterschaftsversicherung: 

Der Kreis der Anspruchsberechtigten und die 
allgemeinen Voraussetzungen für die Leistungen 
sind die gleichen wie in der Krankenversicherung. 
Jedoch müssen noch folgende Voraussetzungen 
vorliegen: 

Der Versicherte (bei Anspruch für die Ehe­
frau) bzw.die Versicherte, muß zehn Monate der 
Anmeldung zur Versicherung zum wahrschein­
lichen Tag der Entbindung nachweisen. Ferner 
muß sich die zukünftige Mutter bestimmten Ver­
pflichtungen unterziehen, wie Benachrichtigung 
der Kasse spätestens vier Monate vor dem wahr­
scheinlichen Tag der Entbindung, ärztliche Unter-
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suchungen vor und nach der Entbindung, Ein­
stellung jeder entgeltlichen Arbeit für die Dauer 
des Wochengeldes, mindest.ens jedoch für sechs 
Wochen. 

Aus der Mutterschaftsversicherung werden im 
. Rahmen der Erstattungstarife sämtliche Kosten 
für ärztliche Behandlung, Arzneimittel und Kran­
kenhauspflege, ,die mit der Schwangerschaft, der 
Entbindung und ihren Folgen zusammenhängen, 
ohne Selbstbeteiligung des bzw. der Versicherten 
ersetzt. 

Für die Dauer der Arbeitseinstellung, längstens 
jedoch bis zu sechs Wochen vor und acl1t Wochen 
nach der Entbindung wird Wochengeld gezahlt, 
das in gleicher Weise wie das Krankengeld be­
rechnet wird. 

Die Mutter, die ihr Kind selbst stillt, hat An­
spruch auf Stillgeld. Ist die Mutter infolge physi­
scher Unfähigkeit oder Krankheit nicht in der 
Lage, ihr Kind selbst zu stillen, erhält sie unter 
bestimmten Voraussetzungen Milchgutscheine. 

Für vorschriftsmäßige ärztliche Untersuchun­
gen von Mutter und Kind werden zusätzliche 
Prämien gewährt. 

3. In validitä tsversicherung: 

Der Versicherte, dessen Erwerbsfähigkeit in­
folge von Krankheit, Unfall oder vorzeitigem 
Kräfteverfall um mindestens zwei Drittel ver­
mindert ist, hat Anspruch auf die Leistungen 
der Invaliditätsversicherung. Die Beurteilung der 
Arbeitsfähigkeit geschieht dabei so individuell 
wie möglich, nämlich unter Berücksichtigung der 
verbleibenden Arbeitsfähigkeit, des Alters, der 
körperlichen und geistigen Fähigkeiten und der 
beruflichen Ausbildung des Versicherten. 

Darüber hinaus müssen noch folgende Voraus­
setzungen gegeben sein: 

a) der Versicherte muß unter 60 Jahre alt 
sein; 

Aus der Invaliditätsversicherung werden fol­
gende Leistungen gewährt: 

a) Invaliditätsrente; 
b) Sachleistungen aus der Krankenversicherung 

und Mutterschaftsversicherung; 
c) Invaliditätsrente für Witwen und Witwer. 

Anspruch auf I n val i d i t ä t s ren t e, die 
den Verlust des Arbeitsentgeltes ausgleichen soll, 
hat nur der Versicherte selbst. Für die Fest­
setzung der Höhe der Invaliditätsrente werden 
die Invaliden nach dem Grad der ihnen ver­
bliebenen Arbeitsfähigkeit in folgende Gruppen 
eingeteilt : 

aa) Invalide, die noch in der Lage sind, eine 
gewisse entlohnte Tätigkeit auszuüben; 

bb) Invalide, ,die absolut nicht in der Lage 
sind, irgendeine Berufstätigkeit auszu­
üben, d. h. deren Gesundheitszustand vom 
ärztlichen Standpunkt aus keinerlei ent­
lohnte Tätigkeit erlaubt; 

ce) Invalide, die ständig ·die Hilfe dritter Per­
sonen in Anspruch nehmen müssen. 

Die Höhe der Invaliditätsrente wird nach dem 
jährlichen Durchschnittsentgelt der letzten zehn 
Jahre vor der Arbeitsunterbrechung und der dar­
auf folgenden Invalidität und nach dem Grad 
der Invalidität bemessen. Für Invalide, die noch 
in der Lage sind, eine gewisse entlohnte Tätig­
keit auszuüben, beträgt die Relite 30v. H. für 
Versicherte, die zu jeder Berufsausübung unfähig 
sind, 50 v. H. des Durchschnittsentgeltes der 
letzten zehn dem Versicherungsfall vorausgehen­
den Jahre. Invalide,die ständig der Hilfe dritter 
Personen bedürfen, erhalten zu ihrer Rente, die 
50 v. H. der Bemessungsgrundlage beträgt, einen 
Aufschlag in Höhe von 40 v. H., wobei dieser 
Aufschlag nicht unter einem festgesetzten Min­
destbetrag liegen darf. Dieser Aufschlag, der für 
die Kosten der Hilfeleistungen durch dritte Per­
sonen bestimmt ist, fällt fort, sobald der In­
valide in Krankenhausbehandlung kommt und 
ihm die Hilfe durch ·das dortige Pflegepersonal 
zutei,l wird. 

h) der Versicherte muß in der Versicherung 
mindestens seit einem Jahr zu Beginn des 
Kalendervierteljahres gemeldet gewesen Die Invaliditätsrente wird nur auf Zeit ge­
sein, in dem die Invalidität im Fall des währt; sie kann jederzeit neu festgesetzt werden, 
vorzeitigen Kräfteverfalls eingetreten ist wenn der Invalide auf Grund eines ärztlichen 
oder am Tage der ersten ärztlichen Fest- Gutachten... in eine andere Gruppe einzustufen 
stellung der Krankheit; ist. Im Falle einer Krankenhausbehandlung wird 

c) der Versicherte muß nachweisen, daß er die Rente je nach der Zahl der vorhandenen 
mindestens 480 Arbeitsstunden iri dem der unterhaltsberechtigten Familienmitglieder um ein 
Invalidität vorausgegangenen Kalenderjahr Fünftel bis drei Fünftel gekürzt. Die Rente wird 
beschäftigt gewesen ist, hievon 120 Stunden einge~tellt oder entzogen, wenn der Renten­
in dem Kalendervierte1jahr, das der ersten e~pfanger durch Verbesserung seines Gesund­
ärztlichen Feststellung der Krankheit oder ~eltszustand!s wieder eine Erwerbsfähi?keit von 
des Unfalles vorano-eht oder daß er sich, uber 50 v. ~ 1. erlangt oder wenn er eme regel­
im S~ande. de~ f~st:esteilte? unfreiwilligen I mäßig e~tlol~nte ~escl.läftigung aufnimmt. 
Arbeltsloslgkelt lUder glelchen Dauer be-I' Um dle WlederemglIederung Invalider in den 
funden hat. Erwerhsprozeß zu fördern, kann ein Teil, höch-
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stens jedoch die Hälfte der Rente, unabhängig 
vom Löhn oder Verdienst, während der ge­
samten Dauer ,der beruflichen Umschulung und 
darüber hinaus noch drei Jahre nach Beendigung 
der Umschulung gewährt werden. 

Die Witwe des Versicherten oder des Empfän­
gers einer Invaliditätsrente, die selbst dauernd 
invalid ist, und der Witwer, der arbeitsunfähig 
ist und dessen Ehegattin vorwi'egend für die 
Bedürfnisse der Familie gesorgt hat, hat An­
spruch auf eine Witwen- bzw. Witwerrente in 
Höhe von 50 v. H. der Rente, auf die der Ver­
sto~bene Anspruch hatte oder gehabt hätte. 

4. Altersversicherung: 

Aus der Altersversicherung werden folgende 
Leistungen gewährt: 

a) Renten, die auf Grund langjähriger Bei­
tragsleistungen erworben wurden und da­
her unabhängig vom Einkommen der Ren­
tenempfänger gewährt werden, das sind 
Altersrente und Altersruhegeld; 

b) Altersbeihilfe wird Arbeitnehmern ge­
währt, die keinen Anspruch auf Alters­
rente haben, da sie keine oder ungenügende 
Beiträge geleistet haben. Sie wird nur ge­
währt, wenn das sonstige Einkommen einen 
durch Verordnung festgelegten Betrag 
nicht übersteigt; 

c) Leistungen an Hinterbliebene; 
d) Alterszulag~ aus dem nationalen Solidari­

tätsfonds. 

ad a): 

Die Altersrente gebührt ab dem 60. Lebens­
jahr jedem Versicherten, der mindestens 15 Ver­
sicherungs jahre zurückgelegt hat, wobei als Er­
satzzeiten u. a. Zeiten gelten, in denen eine Min­
destleistung aus der Sozialversicherung gewährt 
wurde, Zeiten der unfreiwilligen Arbeitslosigkeit 
oder des Militärdienstes, ferner Zeiten als Kriegs­
gefangener, Deportierter, Flüchtling, Zwangs­
arbeiter. Die Zahlung der. Rente kann auch erst 
naCh dem 60. Lehensjahr verlangt werden. In 
diesem Fall erhält der Versicherte eine Erhöhung 
für jedes Versicherungsjahr, das nach diesem Alter 
zurückgelegt wurde. 

Die Rente wird von einem Grundentgelt be­
rechnet. Dieses ist das durchschnittliche Jahres­
entgelt, das den Beiträgen der letzten zehn Ver­
sicherungsjahre entspricht, die vor dem 60. Le­
bensjahr oder, sofern diese Bemessungsart die 
günstigere ist, vor dem Alter, in dem die Rente 
gewährt wird, zurückgelegt wurden. Die der Be­
rechnung zugrunde liegenden Jahresarbeitsein­
kommen werden der allgemeinen Lohnerhöhung 
angepaßt und mittels durch Verordnung fest-

gesetzter Koeffizienten aufgewertet. Die Nor­
malrente beträgt 20 v. H. des Grundentgeltes, 
wenn der Versicherte mindestens 30 Versiche­
rungsjahre nachweist. Wenn der Versicherte die 
Zahlung seiner Rente nach dem 60. Lebensjahr 
verlangt~ wird diese um 4 v. H. des Grundent­
geltes für jedes spätere Jahr erhöht. 

Der Versicherte, der arbeitsunfähig ist oder 
eine besonders schwierige Tätigkeit mindestens 
20 Jahre lang ausgeübt hat, erhält eine Rente im 
Ausmaß von 40 v. H. ab dem 60. Lebensjahr. 

Kann der V,ersicherte nicht 30 Versicherungs­
jahre, jedoch mindestens 15 Jahre nachweisen, so 
hat er Anspruch auf eine Teilrente, die sovide 
Dreißigstel der Normalrente beträgt, als er Ver­
sicherungsjahre hat. 

Zu der Rente können folgende Zuschüsse ge­
währt werden: 

a) wenn der Rentner wenigstens drei Kinder 
gehabt oder erzogen hat, für die er oder 
.sein Ehepartner während einer Dauer von 
mindestens neun Jahren vor ,dem 16. Ge­
burtstag aufgekommen sind, wird die Rente 
um 10 v. H. erhöht; 

b) für den Ehegatten, für dessen Unterhalt 
der Rentner aufkommt, wird ein Zuschuß 
gewährt; 

c) Rentnern, die vor dem 65. Lebensjahr 
nachweisbar ,der ständigen Hilfe eines Drit­
ten bedürfen, wird ein Zuschuß gewährt, 
der 40 v. H. der Rente entspricht und 
nicht unter einem durch Verordnung fest­
,gelegten Mindestbetrag liegen darf. 

Alte r 5 ruh e gel d gebührt den Versicher­
ten, die nicht die Mindestzahl von 15 Versiche­
rungsjahren zum . Erwerb der Rente haben, ab 
dem 65. Lebensjahr, unter folgenden Voraus­
setzungen: 

a) hat der Versicherte mindestens fünf Ver­
sicherungsjahre zurückgelegt, so wird ihm 
eine Rente von 10 v. H. der Beiträge zur 
Altersversicherung für ,die Zeit vom 1. Juli 
1930 bis zum 31. Dezember 1935 und 
5 v. H. des Betrages der nach dem 1. Jän­
ner 1936 geleisteten Gesamtbeiträge für 
Sozialversicherung gewährt; 

b) hat der Versicherte nicht fünf Versiche­
rungsjahre oder ist die Rente, die er bean­
spruchen. kann, geringer' als ein durch Er­
laß festgesetzter Mindestbetrag, SO" hat er 
Anspruch auf Ersatz eines Teiles der Bei­
träge, die zu seinen Lasten entrichtet wur­
den. 

ad b): 

Alt e r s bei h i I f e : Voraussetzung für die 
Gewährung einer Altersbeihilfe, die unabhängig 
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von Beitragsleistungen gewährt wird und der 
Sicherung eines gewissen Existenzminimums 
dient, ist das Vorliegen von Bedürftigkeit. 

Das französische Recht unterscheidet: 
aa) Alt e r s bei h i I f e für Ar bei t- , 

ne h m e r: Sie wird französischen sowie 
ausländischen Arbeitnehmern, die auf 
Grund eines zwischenstaatlichen Abkom­
mens den Inländern gleichgestellt sind und 
ihr!!n Wohnsitz im Gebiet der Französi­
schen Republik haben, gewährt, wenn sie 
zufolge ihres Alters nicht die für eine 
Altenrente erforderliche, Versicherungs­
zeit zurückgelegt und infolgedessen keinen 
Anspruch auf Rente haben. Voraussetzunlj 
für die Gewährung ist, daß der Antrag­
stellerdas 65. oder bei Arbeitsunfähigkeit 
das 60. Lebensjahr vollendet hat, sein 
Gesamteinkommen einen Höchstbetrag 
nicht übersteigt und er mindestens 
25 Jahre als Arbeitnehmer im Gebiet der 
Französischen Republik beschäftigt ge­
wesen ist. 

Die Höhe der Altersheihilfe wird durch 
Verordnung festgesetzt. Für unterhalts­
berechtigte Kinder und für die Ehegatten, 
für deren Unterhalt der Empfänger der 
Altersbeihilfe aufkommt, können Zu­
schüsse gewährt werden. 

b'b) Altersbeihilfe für Mütter: 

ad c): 

Anspruch haben Ehefrauen oder Wit­
wen, auch wenn sie geschieden oder ge­
'trennt von ihren Ehegatten 'leben, sofern 
sie das 65. oder bei Arbeitsunfähigkeit 
das 60. Lebensjahr vollendet haben und 
mindestens fünf Kinder, für deren Unter­
halt sie oder ihr Ehegatte aufgekommen 
sind, während mindestens neun Jahren vor 
dem zehnten Geburtstag erzogen haben. 

Alsleistungen anHinterbliebene 
kommen in Betracht: ' 

aa) Witwen- und Witwerrenten; 
bb) Hinterbliebenenbeihilfe; 
ce) Sachleistungen aus ·der Krankenversiche­

rung. 

Die Witwe (der Witwer) eines (einer) Ver­
sicherten, deren (dessen) Unterhalt zum' Zeit­
punkt des Todes vom Rentenempfänger bestrit­
ten worden war, hat nach Vollendung des 65. 
oder bei Arbeitsunfähigkeit des 60. Lebensjahres 
Anspruch auf W i t wen (W i t wer) ren t e, 
sofern der (die) Verstorbene die Ehe vor Er­
reichung des 60. Lebensjahres geschlossen hat, 
die Ehe mindestens zwei Jahre vor Inanspruch-

nahme der Rente bestanden hat und die Witwe 
(der Witwer) keinen persönlichen Anspruch auf 
Leistung aus der Sozialen Sicherheit hat. 

Anspruch auf Hin t erb I i e ben e n b e i­
h i I f e hat die Witwe, deren Ehegatte Anspruch 
auf eine Altersbeihilfe hatte, wenn sie nicht auf 
Grund eigener Versicherung einen Anspruch auf 
eine Leistung aus der Sozialen Sicherheit hat. Sie 
kann diese Unterstützung nur erhalten, wenn sie 
das 65. Lebensjahr erreicht hat. Die Rente kann 
jedoch früher' gewährt werden, frühestens vom 
60. Lebensjahr an, wenn die Witwe arbeits­
unfähig ist. Außerdem muß sie von ihrem Ehe­
gatten erhalten worden sein und darf ihr Jahres­
einkommen einen bestimmten Betrag nicht über­
schreiten. Im Falle der überschreitung wird die 
Unterstützung eingestellt oder entsprechend ge­
kürzt. Die Ehe muß vor dem 60. Lebensjahr des 
Verstorbenen geschlossen worden sein,. bzw. wenn 
der Beihilfeempfänger wegen Arbeitsunfähigkeit 
die Beihilfe vor dem 65. Lebensjahr erhalten hat, 
muß ·die Ehe mindestens zwei Jahre vor der 
Gewährung der Unterstützung gedauert haben. 

Die Hinterbliebenen (Witwe oder Witwer) eines 
Arbeitnehmers, der am Tag seines Tcides An­
spruch auf Altersbeihilfe hätte haben können, 
haben ebenfalls Anspruch auf Hinterbliebenen­
beihilfe. 

Die Hinterbliebenenbeihilfe beträgt die Hälfte 
der Altersbeihilfe des Verstorbenen und wird 
gegebenenfalls um 10 v. H. für die Witwe erhöht, 
die drei Kinder gehabt oder aufgezogen hat. 

ad d): 

Die Alt e r s z u lag ea ti sd e m n a t i o­
n ale n Sol i dar i t ä t sf 0 n d s, der die Siche­
rung eines Existenzminimums für Empfänger 
von Invaliditäts- oder Altersleistungen, deren 
Einkommen eine bestimmte Höhe nicht erreicht, 
bezweckt, wird französischen Staatsbürgern oder 
Petsonen, die auf Grund eines zwischenstaat­
lichen Abkommens diesen gleichgestellt sind, d:e 
im Gebiet der Französischen Republik wohnen 
und deren Einkommen einschließlich Rente und 
Zulage einen durch Verordnung festgesetzten 
Höchstbetrag nicht übersteigt, gewährt. 

5. Sterbeversicherung: 

Im Falle des Todes einas Versicherten haben 
die Angehörigen Anspruch auf ein S t erb e­
geld. Dieses Sterbegeld wird auch gewährt,' 
wenn der Tod infolge eines Arbeitsunfalles oder 
im Wehrdienst eingetreten ist. Das Sterbegeld 
beträgt das Neunfache des täglichen Grundent­
geltes, das sich nach der letzten bzw. den letzten 
Zahlungen vor dem Tage der Arbeitsunter­
brechung bestimmt; es muß jedoch mindestens 
1 v. H. der jährlichen Beitragshöchstgrenze be­
tragen. 
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Für das Sterbegeld ist Voraussetzung, daß der 
verstorbene Versicherte in einer entgeltlichen 
oder gleichgestellten Beschäftigung mindestens 
60 Stunden in den drei Monaten, die dem Tag 
des Todes vorangegangen sind, gestanden ist oder 
daß er sich im Stande einer festgestellten, unfrei­
willigen Arbeitslosigkeit für die gleiche Dauer 
in diesem Zeitraum befunden hat. 

Beim freiwilligen Versicherten müssen 12 Mo­
natsbeiträge für die Zeit vor dem Tag entrichtet 
sein, in dem der Tod eingetreten ist. 

Anspruch auf Sterbegeld haben der überlebende 
Ehegatte, sofern zur Zeit des Todes keine Tren­
nung von Tisch und Bett bestanden hat, in Er­
mangelung eines Ehegatten die Kinder und in 
Ermangelung auch von Deszendenten die Ver­
wandten in aufsteigender Linie. Vorzugsrecht 
haben die bezugsberechtigten Personen, die tat­
sächlich gänzlich und dauernd vom Versicherten 
im Zeitpunkte seines Todes erhalten wurden. 
Sie müssen ihr Vorzugsrecht binnen einer Frist 
von einem Monat geltend machen. 

6. Versicherung gegen Arbeitsunfälle und Berufs­
krankheiten: 

Die Versicherung, die inden Versicherungs­
fällen eines Arbeitsunfalles und einer Berufs­
krankheit Schutz bietet, umfaßt auf Grund des 
Gesetzes vom 30. Oktober 1946 alle Personen, 
die gegen Entgelt beschäftigt sind oder aus 
irgendeinem Grunde und an irgendeinem Orte 
für einen oder mehrere Dienstgeber oder Unter­
nehmer arbeiten sowie eine Reihe von diesen 
gleichgestellten Personen. 

Außerdem haben Personen, die nicht zu· den 
Gruppen der Anspruchsberechtigten gehören, das 
Recht auf freiwillige Versicherung. 

Die Dienstnehmer, die einer Sonderregelung 
unterliegen, bleiben dieser Regelung unterworfen. 
Es handelt sich hier um die Dienstnehmer in der 
Landwirtschaft, Dienstnehmer in den Marine­
werkstätten und der Arsenale, Angestellten des 
Staates sowie der örtlichen Gemeinschaften. 

Arbeitsunfall ist jede durch Wirkung einer 
gewalttätigen und plötzlichen äußeren Ursache 
entstandene körperliche Verletzung, während sich 
das Opfer in Abhängigkeit und unter Befehls­
gewalt des Arbeitgebers oder auf dem Hin- und 
Rückweg von der Wohnung Zur Arbeitsstätte 
befindet. 

Berufskrankheiten sind die durch 'berufliche 
Tätigkeit hervorgerufenen Krankheiten, die im 
Anhang einer Verordnung vom 31. Dezember 
1946 taxativ aufgezählt sind. 

Um einen Anspruch auf die Leistungen zu 
haben, muß der Unfall binnen 24 Stunden dem 
Dienstgeber gemeldet werden,der das Arbeits­
inspektorat und die zuständige Kasse der So-

zialen Sicherheit zu verständigen hat. Diese hat 
eine Untersuchung einzuleiten, wenn der Unfall 
den Tod zur Folge hat oder anscheinend den 
Tod bzw. eine dauernde, teilweise oder gänzliche 
Arbeitsunfähigkeit herbeiführen wird. Bei Be­
rufskrankheiten muß die Meldung unmittelbar 
an die Ortskasse binnen 15 Tagen, die der Ar­
beitseinstellung folgen, erstattet werden. 

Aus ,der Unfallversicherung werden S a c h­
und Gel dIe ist u n gen gewährt. 

Die S ach 1 eis tun gen umfassen die unent­
geltliche - ohne Kostenvorauszahlung und ohne 
Selbstbeteiligung des Versicherten - Gewährung 
der notwendigen ärztlichen Behandlung, Gewäh­
rung von Pflege, Versorgung mit Arzneimitteln 
und anderen Heilmitteln, Ausstattung mit Kör­
perersatzstücken, orthopädischen und anderen 
Hilfsmitteln, Maßnahmen der funktionellen 
Wiederanpassung sowie berufliche Umschulung. 

Die Gel dIe ist u n gen bestehen im Tage­
geld, in ,der Rente für dauernde Arbeitsunfähig­
keit und in Leistungen an Hinterbliebene. 

Das Tag e geld wird von dem auf die Ar­
beitsunterbrechung folgenden Tag gewährt, bis 
zur vollkommenen Heilung oder 'bis zu dem 
Zeitpunkt, in dem der Heilungsprozeß nicht 
mehr durch Behandlung gefördert werden kann. 
Der Anspruch auf Tagegeld bleibt während der 
Krankenhausbehandlung ganz und bei Wieder­
aufnahme einer leichten, die Fortschreitung der 
Genesung fördernden Tätigkeit ganz oder teil­
weise bestehen. In diesem Fall dürfen das Unfall­
geld und das Entgelt zusammen nicht das Nor­
malentgelt der Dienstnehmer der gleichen Berufs­
gruppe übersteigen bzw. wenn es höher ist, das 
Entgelt, von dem das Tagegeld bemessen wird. 

Das Tag e gel d beträgt die Hälfte des täg­
lichen Entgeltes, das der Verletzte in dem Monat, 
der dem Unfall vorangeht, erhalten hat. Es wird 
auf zwei Drittel ab dem 29. Tag der Arbeits­
einstellung erhöht. Dauert die vorübergehende 
Arbeitsunfähigkeit über drei Monate und tritt 
eine Entgelterhöhung inder Gruppe ein, welcher' 
der Verletzte angehört, so wird das Unfallgeld 
auf Grund des neuen Entgeltes bemessen. 

Vom Zeitpunkt der Stabilisierung seines Ge­
sundheitszustandes an hat der Versicherte, der 
dauernd vollständig oder teilweise arbeitsunfähig 
ist, Anspruch auf Rente. Die Rente für dauernde 
Arbeitsunfähigkeit hängt von dem Grundlohn 
und dem Grad der Arbeitsunfähigkeit ab. Der 
Grundlohn wird durch das während der letzten 
12 Monate vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit 
bezogene Arbeitsentgelt einschließlich eventueller 
Sachleistungen bedingt .. Liegt dieses Arbeitsentgelt 
unter einer gesetzlich festgelegten. Mindestgrenze, 
so wird diese Mindestgrenze der Berechnung der 
Rente zugrunde gelegt, sofern der Grad der Er­
werbsunfähigkeit mindestens 10 v. H. beträgt. 
Liegt der Grundlohn unter dem Zweifachen die-
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ser Mindestgrenze, so wird er ungekürzt berück­
sichtigt. Der Teil des Grundlohnes, der zwischen 
dem Zweifachen und dem Achtfachen dieser Min­
destgrenze liegt, wird nur zu einem Drittel 
angerechnet; der Teil, der das Achtfache über­
steigt, wird nicht berücksichtigt. 
. Der Grad der Arbeitsunfähigkeit wird auf 
Grund von Prozentsätzen, die sich für die ver­
schiedenen Verletzungen aus einem Verzeichnis 
für Arbeitsunfälle ergeben, unter Berücksich­
tigung des Allgemeinzustandes, des Alters, der 
physischen und geistigen Fähigkeiten des Ver­
letzten sowie seiner beruflichen Stellung und be­
ruflichen Fähigkeiten bestimmt. 

Die Ren t e wird bemessen, indem das Grund­
entgelt mit dem Hundertsatz der Arbeitsunfähig­
keit vervielfacht wird, der vorher um die Hälfte 
des Teiles des Satzes vermindert wird, der nicht 
50 v. H. übersteigt und um die Hälfte des Teiles 
erhöht wird, der 50 v. H. übersteigt. Bei einer 
Gesamtarbeitsunfähigkeit (100 v. H.) wird dem­
nach eine Rente in der Höhe des Grundentgeltes 
gewährt. 

Benötigt der Versicherte infolge dauernder und 
vollständiger Arbeitsunfähigkeit die Hilfe eines 
Dritten, so wird die Rente um 40 v. H. erhöht. 

In den ersten zwei Jahren, die dem Tage der 
offenbaren Heilung oder Konsolidation der Ver­
letzung folgen, kann die Rente jederzeit neu be­
messen werden, insbesondere bei Verschlim­
merung des Zustandes des Verletzten. Nach dieser 
Frist von zwei Jahren karin eine neue Feststellung 
nur in Zwischenräumen von mindestens 'einem 
Jahre erfolgen. Bewirkt die Verschlimmerung des 
Zustandes eine vorübergehende Arbeitsunfähig­
keit und bedingt sie eine ärztliche Behandlung, 
so wird die gesamte Betreuung und gegebenen­
falls die Zahlung des Teiles des Unfallgeldes, der 
die Rente übersteigt, gewährt. 

Unter bestimmten Voraussetzungen kann der 
Empfänger einer Rente am Ende von zwei 
Jahren die teilweise oder gänzliche Abfindung 
seiner Rente v-erlangen. 

Die Kasse kann bei fahrlässigem Verschulden 
des Versicherten die Rente kürzen und bei fahr­
lässigem Verschulden des Arbeitgebers die Rente 
erhöhen. 

Empfänger von Arbeitsunfallrenten in Höhe 
von 60 v. H. und ihre Angehörigen haben An­
spruch auf S ach lei s tun gen aus der 
K r a n k e n ver sie her u n g. 

Unter der Voraussetzung, daß der Unfall sich 
nach der Eheschließung ereignet hat und keine 
Scheidung oder Trennung von Tisch und Bett 
vorliegt, erhält die Witwe oder der Witwer eine 
lebenslängliche Rente in Höhe von 30 v. H. des 
Jahresgrundlohnes. Unter gewissen Bedingungen 
(Alter, Arbeitsunfähigkeit) kann diese Rente auf 
50 v. H. erhöht werden. Geht der hinterbliebene 
Ehepartner eine neue Ehe ein, so erhält er eine 

Abfindung, die drei Rentenjahreszahlungen ent­
spricht. Sind Kinder vorhanden, so wird trotz 
Eheschließung die Rente so lange weitergewährt, 
bis das jüngste Kind das 16. Lebensjahr vollendet 
hat. 

Ehelich, für ehelich erklärte und vor dem Un­
fall an Kindes Statt angenommene Kinder unter 
16, 18 oder 20 Jahren (siehe Krankenversiche­
rung) haben Anspruch auf je eine Rente von 
15 v. H. für die bei den ersten und 10 v. H. für 
jedes weitere Kind. Sind kein hinterbliebener 
Ehepartner und keine Kinder vorhanden, so 
haben die vom Versicherten erhaltenen Aszen­
denten Anspruch auf eine Rente von 10 v. H. 
für jeden Aszendenten, ohne ,daß der Gesamt­
betrag 30 v. H. übersteigen darf. In keinem Fall 
darf die Gesamtheit der Renten an die Hinter­
bliebenen 85 v. H. des jährlichen Grundlohnes 
übersteigen. übersteigen die Hinterbliebenenren­
ten 85 v. H., so tritt eine entsprechende Kürzung 
em. 

Der Unfallverletzte hat Anspruch auf die not­
wendige Spezialbehandlung, um die normale 
Funktion der verletzten Glieder oder Organe 
wiederherzustellen. Während einer solchen 
Wiederherstellung besteht Anspruch auf das Un­
fallgeld. Dieses kann gekürzt oder eingestellt 
werden, wenn sich der Verletzte nicht der Be­
handlung unterzieht oder nicht die von der Kasse 
vorgeschriebenen Verpflichtungen erfüllt.' Bezieht 
der Verletzte bereits eine Rente wegen dauernder 
Arbeitsunfähigkeit, so gewährt die Grundkasse 
gegebenenfalls den Teil des Unfallgeldes, der den 
entsprechenden Betrag der Rente übersteigt. 

Wird infolge eines Arbeitsunfalles der Verletzte 
unfähig, seinen Beruf auszuüben oder kann er 
diesen nur nach einer neuen Schulung ausüben, 
so hat er Anspruch auf unentgeltliche Aufnahme 
in eine öffentliche oder private Anstalt zur Be­
rufsumschulung oder auf Einstellung bei einem 
Dienstgeber, um einen Beruf nach seiner Wahl zu 
lernen, sofern eine vorherige psychotechnische 
Prüfung die Eignung hiezu ergibt. In diesem Falle 
bleibt das Unfallgeld oder die Rente unberührt. 
Ist der Betrag unter dem Mindestengelt des Hilfs­
arbeiters des Berufes, in dem der Verletzte umge­
schult wird, so erhält er mangels einer Entloh­
nung für die Dauer der Umschulung einen ent­
sprechenden Zuschlag, um den Betrag auf dieses 
Entgelt zu erhöhen. Die Rente des umgeschulten 
Arbeiters kann nicht wegen der Ausübung des 
neuen Berufes gekürzt werden. 

Um die berufliche Eingliederung des Verletzten 
zu erleichtern, sieht das Gesetz unter bestimmten 
Voraussetzungen vor, daß er nach dem Gut­
achten der Anstalt, in der die Umschulung statt­
findet, eine Umschulungs prämie und gegebenen­
falls ein Darlehen zur Begründung eines gewerb­
lichen oder landwirtschaftlichen Betriebes erhält. 

37 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)40 von 49

www.parlament.gv.at



42 37 der Beilagen 

7. Familienleistungen: 

Arten der Familienbeihilfen 

Das französische Familienbeihilfensystem kennt 
folgende Beihilfen, die regelmäßig und in bar 
ausgezahlt werden: 

a) die vorgeburtliche Beihilfe, 
b) die Mutterschaftsbeihilfe, 
c) die eigentliche Familienbeihilfe, 
d) ,die Beihilfe bei Alleinverdienst, 
e) di.e Wohnungsbeihilfe. 

A nOs p r u c h s v o"r aus set z u n gen 

Die vorgeburtliche Beihilfe kann jede werdende 
Mutter beanspruchen, sofern sie sich den vorge­
schriebenen Untersuchungen unterzieht. 

Die Mutterschaftsbeihilfe wird für Geburten 
gewährt, die innerhalb bestimmter Zeiträume in 
Frankreich erfolgen, sofern die Kinder die fran­
zösische Staatsbürgerschaft besitzen oder diese in­
nerhalb von drei Monaten nach der Geburt er­
worben haben, sowie ehelich oder anerkannt und 
lebensfähig geboren sind. 

Die eigentlichen Familienbeihilfen können Per­
sonen beanspruchen, die sich mit ihren Kindern 
in Frankreich a~fhalten, wenn sie diese Kinder 
ohne Rücksicht auf verwandtschaftliche Beziehun­
gen tatsächlich und ständig unterhalten. Dabei 
müssen mindestens zwei Kinder vorhanden sein, 
di(! "ein bestimmtes Höchstalter (allgemein 
15 Jahre, im Lehrverhältnis 18 Jahre, im Stu­
dium als Hilfe im Haushalt oder als Gebrechliche 
20 Jahre) nicht überschreiten. " 

Die Beihilfe für Alleinverdienst wird Personen 
gewährt, die sich in Frankreich aufhalten, sofern 
sie nur ein einziges berufliches Einkommen aus 
einer entlohnten Tätigkeit beziehen (wobei Ein­
künfte aus einer beruflichen Tätigkeit des Ehe­
gatten, wenn sie eine bestimmte Höhe nicht über­
steigen, unbeachtlich sind) und sie wenigstens ein 
Kind haben. Auch junge Ehepaare mit Haus­
halten ohne Kind können während der ersten 
zwei Jahre der Ehe in den Genuß der Beihilfe 
kommen. 

D1e Wohnungsbeihilfe kann von Beziehern der 
vorgenannten Beihilfen beansprucht werden, 
wenn die Miete über einem bestimmten Mindest­
satz liegt und die Wohnung bestimmten Mindest­
erfordernissen entspricht. 

Höhe der Familienbeihilfen 

schiedenen Grundlohnes. In der Zone mit dem 
höchsten Grundlohn beträgt die Familienbeihilfe 
monatlich: 

bei einem Kind ................ 0 
bei zwei Kindern ............... 8670 FF, 
bei drei Kindern ............... 23275 FF, 
bei vier Kindern ................ 37872 FF; 
für jedes weitere Kind .•........ 130·-18 FF. 

Für Kinder zwischen 10 und 15 Jahren gibt es 
Zuschläge von 33·98 FF und für Kinder über 
15 Jahren Zuschläge von 60·40 FF. 

Die Höhe der Beihilfe bei Alleinverdienst be­
stimmt sich nach einem Prozentsatz eines be­
sonderen Grundlohnes und wird ab dem ersten 
Kind gewährt. 

Die Wohnungsbeihilfe bestimmt sich nach dem 
Einkommen und der Kinderzahl. 

Finanzierung 

Die Finanzierung der Familienleistungen er­
folgt durch Beiträge der Arbeitgeber in einem 
Prozentsatz von den Löhnen. Es 'besteht eine 
Beitragsbemessungsgrenze. 

Organisation 

Die Familienleistungen werden von Familien­
beihilfenkassen erbracht, die der Zentralkasse der 
Sozialen Sicherheit unterstehen, der wieder ein 
Zweckverband für die Einziehung der Beiträge 
zur Sozialen" Sicherheit und zu" den Familien­
beihilfen angegliedert ist. 

Organisation der Sozialen 
Sicherheit 

Die Aufgaben der Sozialen Sicherheit werden 
teilweise von staatlichen Aufsichtsbehörden. be­
ratenden Beiräten und Versicherungsträgern be­
sorgt. 

Die Durchführung der Aufgaben der Kran­
ken-, Renten- und Unfallversicherung und der 
Fami'lienbeihilfen obliegen Einheits- und Pfli~t­
kassen, die territorial folgendermaßen gegliedert 
sind: 

Im Bereiche eines "Departements": 
die Ortskassen der Sozialen Sicherheit, 
die Kassen für Familienbeihilfe, 
die Verbände zur Einziehung der Beiträge; 

im Bereiche einer "Region": 
die Regionalkassen der Sozialen Sicherheit; 

im nationalen Bereich: Die Höhe der vorgeburtlichen Beihilfe, die 
neun Monate hindurch gewährt wird, beträgt die Nationalkasse der Sozialen Sicherheit. 

monatlich 83·05 FF. t it Ausnahme der Nationalbsse. die eine 
Die Mutterschaftsbeihilfe beträgt ab 1. Jänner ö entliche Anstalt ist, sind diese Versicherungs-

1971 1025 FF. tr· ger selbständige juristische Personen des 
Die eigentliche Familienbeihilfe ist nach der Privatrechtes. 

Zahl der Kinder gestaffelt und bestimmt sich Den Ortskassenobliegt die Erfassung der in 
nach einem Prozen.tsatz des nach Zonen ver- ihrem örtlichen Bereich wohnenden Arbeitneh-
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mer und ihrer Angehörigen, die GewäJhrung der 
Leistungen im Falle von Krankheit, Mutter­
schaft, Ableben, vorübergehender Erwerbsun­
fähigkeit, Arbeitsunfällen und Berufskrank­
heiten, die Gewährung und Berechnung der In­
validitäts- und Unfallrente sowie die Durch­
führung der gesundhe'itsfördernden Maßnahmen 
ihrer Mitglieder. 

Den Kassen für Familienlbeihilifen, deren ört­
li~er Wirkungsbereich sich meistens mit dem 
der Ortskasse deckt, obliegt die Gewährung der 
verschiedenen ,Beihilfen und die Durchführung 
sozialer Maßnahmen zugunsten der Familien. 

Den Regionalkassen obliegt die Altersver­
sicherung, die Auszahlung der InvaEditäts- und 
Unfallrente, der Abschluß von Verträgen mit 
den Gewerkschaften der medizinischen Berufe 
und Hilfsberufe und mit den privaten Pflege­
anstalten, die Festsetzung der Beitdige für die 
Unfallversicherung sowie die Harmonisierung 
der gesundiheitsfördernden Vorsorge und der 
Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen und 
Berufskrankheiten in ihrem Bereich. 

Der Nationalkasse obliegt vor allem der 
Lastenausgleich zwischen allen Kassen. Zu diesem 
Zweck verwaltet sie die diversen nationalen 
Fonds, die der Verwirklichung der Bestimmun­
gen der Sozialen Sicherheit dienen. 

Die oberste Verwaltung der Sozialen Sicher­
heit obliegt der Generaldirektion der Sozialen 
Sicherheit beim Ministerium für Arheit und So­
ziale Sicherheit, 

Finanzierung der Sozialen 
Sicherheit 

Die Finanzierung des A 11 gern ein e n 
Systems der Sozialen Sicherheit 
erfolgt auss·clTließlich durch Beiträge. Der Staat 
leistet lediglich Zuschüsse, um die Unzuläng­
lichkeit der Beiträge gewisser, dem allgemeinen 
System angegliederter Personengruppen wie 
Studenten und Kriegsopfer auszugleichen. Die 
Beiträge für die Sozialversicherung, für. die Ar­
beitsunfallversicherung und für die FamiIienbei-. 
hilfen werden prozentuell nach dem Arheitsent­
gelt bis zu einer hestimmtenHöchstgrenze be­
rechnet u.nd zusammen eingezogen. Die Beiträge 
werden vom g~samten Artbeitsentgelt, einschließ­
lich Zuwendungen jeder Art, wie Prämien, 
Trinkgelder, freie Verpflegung und freie Woh­
nung usw. bis zu einer Höchstgrenze (im Jahre 
1966: 12.960 NF. jährlich), die für jedes Jahr 
durch ministerielle Verfügung festgelegt wird, 

In der U n fall v·e r s ich e run g werden 
die Beiträge für jedes Unternehmen je nach dem 
Gefahrenrisiko bestimmt. Der Beitrag geht aus­
schließlich zu Lasten des Dienstgebers. 

Für ,die Familienbeihilfen ist vom Dienst­
geber ein Betrag in der Höhe von 13'50 v. H. des 
Arbeitsentgeltes zu leiSten. Für den Dienst­
nehmern gleichgestellte Personen, die keinen 
Arbeitgeber haben, werden die Beiträge pauschal 
nach 20 Einkommensstufen festgelegt. 

Sonderversicherungssystem 
Arbeitnehmer 

für 

Für Arbeitnehmer bestimmter Tätigkeits-· 
zweige bestehen Sonderversicherungssysteme, so­
daß sie ganz oder teilweise von der Versiche­
rungspflicht im allgemeinen System für Arbeit­
nehmer ausgenommen sind. Meistens sind diese 
Sonderversicherungen, die auf staatliche oder 
private Initiative zurückzuführen sind, viel älter 
als das allgemeine Versicherungssystem, Die 
Altersfürsorge für Seeleute beispielsweise nimmt 
ihren Ursprung im Anfang des 17. Jahrhun­
derts; die erste Altersfürsorge für die Angestell­
ten ·der "Banque de France" wurde im Jahre 
1808 begründet. Die bedeuten.dsten dieser Son­
derversicherungssysteme sind die für Bergleute, 
Eisenhahner, Seeleute und für das Personal der 
"Electricite et Gaz de France". 

Während die Sonderversicherungen für Berg­
leute, für Eisenbahner und für Seeleute alle Ver­
sicherungszweige umfassen und daher ebenso 
weitreichend wie das allgemeine System sind, 
überläßt die Sonderversicherungder "Electricite 
et Gaz de France" die Gewährung gewisser Lei­
stungen, und zwar vornehmlich ,der Sachleistun­
gen,dem allgemeinen System. 

Die Leistungen aus den Sonderversicherungen 
sind grundsätzlich den Leistungen aus dem all­
gemeinen System zumindest gleichwertig, in der 
Regel günstiger. So wird beispielsweise in der 
Sonderversicherungder Ber~leute und in der 
Sonderversicherung ,der Eiserrbahner aus der 
Krankenversicherung und Mutterschaftsversiche­
rung kostenlose Behandlung durch Vertrags­
ärzte gewährt. Bemerkenswert ist auch, ·daß in 
der Altersversicherung die Rentenvoraussetzun­
gen durchwegs günstiger sind als im allgemeinen 
System; auch ist in einigen Sonderversicherungen 
die Altersgrenze für einen Pensionsanspruch auf 
55 oder 60 Jahre herabgesetzt. 

berechnet. Für die Krankenversicherung, die IV. DIE EINZELNEN BESTIMMUNGEN DES 
Mutterschaftsversicherung, Invaliditätsversiche- ABKOMMENS UND DES PROTOKOLLS 
rung, Alters- und Sterbeversicherung wird ein 
gemeinsamer Beitrag in der Höhe von 21 v. H. des 
Arbeitsentgelts eingehoben; der Arbeitgeber- Zu Art. 1: 

A. Abkommen 

anteil hievon beträgt 15 v. H" der Arbeitnehmer-I' Dieser Artikel enthält Begriffshestimmungen. 
anteil 6 v. H. Durch Z. 3 ist sichergestellt, 'daß - unbesmadet , 
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der Bestimmung des Art. 2 Abi;. 4 - auch. die I Anwendung, wenn es mangels österreichischer 
künftige Novellengesetzgebung in den sachlichen I oder französischer Staatsbürgerschaft des Ver­
Geltungsbereich des Abkommens einbezogen ist. sicherten auf diesen nicht anwendbar war. 

Die österreichische Ausgleichszulage ist auf Das Abkommen ist nach Z. 1 lit.h des 
Grund der Bestimmungen des Art. 2 Abs. 3 nicht Protokolls auch auf Flüchtlinge im Sinne der 
unter den im Art. 1 Z. 10 enthaltenen Begriff Konvention vom 28. Juli 1951 über die Rechts­
"Pension" zu subsumieren. stellung der Flüchtlinge anzuwenden. Staats­

Die unter der Z. 11 angeführte französische 
Mutterschaftsbeihilfe wurde von Frankreich bis­
her nicht als Familienleistung deklariert, sondern 
als ,eine Maßnahme ,der quantitativen Bevölke­
rungspolitik. Diese Beihilfe ist daher von allen 
von Frankreich ahgeschlossenen Abkommen über 
Soziale Sicherheit ausgenommen (auch von der 
VO. Nr. 3 der EWG). Aus präjudiziellen Grün­
den konnte diese Beihilfe auch nicht in das vor­
liegende Abkommen eingeschlossen werden. Da­
gegen umfassen die in das Abkommen einge­
schlossenen Familienleistungen französischer­
seits : 

die vorgeburtlimen Familienbeihilfen, 
die Familienbeihilfen für den Alleinverdiener, 
die eigentliche Familienbeihilfe. 

angehörige von Drittstaaten sind im Hinblick 
auf den Ausschluß der Meistbegünstigung unter 
der Z. 1 lit. a des Protokolls vom Abkommen 
ni mt erfaßt. 

Zu Art. 4: 

Dieser Artikel enthält im Abs. 1 den in allen 
Verträgen über Soziale Sicherheit üblichen 
Grundsatz der Gleichstellung der Staatsange­
hörigen des anderen Vertragsstaates mit den 
eigenen Staatsangehörigen. Die Gle:chstellung 
ist mit Rücksicht auf das die österreimische Ge­
setzgebung über die Soziale Simerheit fast aus­
nahmslos beherrschende Territorialitätsprinzip 
sowie die im Abs. 2 und unter der Z. 2 des 
Protokolls enthaltenen Ausnahmen praktism 
ohne Bedeutung. 

In ~ezug auf österreim umfaßt das Abkom-
mendie Familienbeihilfe. Zu Art. 5: 

Zu Art. 2: 

In diesem Artikel wird der sachliche Geltungs­
bereim des Abkommens festgelegt. Auf Grund 
des ausdrücklichen Wunsches der französischen 
Seite, die Anwendung des vorliegenden Abkom­
mens auf Dienstnehmer un:d ihre ansprums­
berechtigten Angehörigen zu beschränken, be­
zieht sim das Abkommen nur auf die für diesen 
Personenkreis geltenden Remtsvorsmriften im 
Bereich der Sozialen Sicherheit mit Ausnahme 
bestimmter Sonderversimerungen. Die Einbezie­
hung neuer Personengruppen in bestehende Ver­
sicherungssysteme und damit in den Geltungs­
bereich des Abkommens bedarf der ausdrück­
lichen, befristet zu erteilenden Zustimmung des 
anderen Vertragsstaates. 

Zu Art. 3: 

Dieser Artikel grenzt den persönlichen Gel­
tungsbereich des Abkommens ab. Nach Abs. 1 ist 
es anwendbar auf Di.enstnehmer im Sinne der 
Begriffsbestimmung im Art. 1 Z. 7 mit öster­
l'eimismer oder französischer Staatsbürgersmaft, 
die den Rechtsvorschriften eines der Vertrags­
staaten unterliegen oder unterlagen, sowie auf 
deren Familienangehörige und Hinterbliebene 
ohne Rücksicht auf ihre Staatsangehörigkeit. 
B,esitzt ein Hinterbliebener die Staatsbürger­
smaft ,eines der Vertragsstaaten, so findet dls 
Abkommen naa.'1 Abs. 2 auch dann auf ihn 

Dieser Artikel sieht in den Abs. 1 bis 3 - so­
weit in bezug auf österreim von Bedeutung -
vor, daß ein allfälliger Remtsanspruch auf Zu­
lassung zur freiwilligen Versimerung in der 
Kranken- und Pensionsversicherung erforder­
lichenfalls aum auf nach französischen Rechts­
vorsmriften zurückgelegte Versicherungszeiten 
gestützt werden kann. Diese Bestimmung er­
möglicht nur eine Berücksichtigung französischer 
Versicherungszeiten für die nam § 16 Abs. 1 
ASVG erforderlime Vorversimerungsdauer; das 
Erfordernis des Aussmeidens aus einer österrei­
chischen Pflichtversicherung nam den zitierten 
Rechtsvorsmriften bleibt jedoch unberührt. 
Abs. 4 schließt die Möglichkeit einer freiwilligen 
Versicherung in beiden Vertragsstaaten aus. 

Zu Art. 6: 

Dieser Artikel enthält die in Abkommen über 
Soziale Simerheit üblichen Leistungsexportrege­
lungen; hiedurm wir,d die Vorschrif.t des § 89 
Abs. 1 Z. 2 ASVG über das Ruhen der Leistungs­
ansprüche aus der österreimischen Kranken-, 
Unfall- und Pensionsversicherung bei Auslands­
aufenthalt des Anspruchsberechtigten im Ver­
hältnis zu Frankreich aufgehoben. Ein Export 
der Ausgleichszulage kommt im Hinblick auf die 
Ausführungen zu Art. 1 nicht in Betracht. 

Zu Art. 7: 

. Abs. 1 schließt die Gewährung von Doppel­
leistungen in Anwendung ·des Abkommens aus. 
Von diesem Verbot sind Teilleistungen der Ver-
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tragsstaaten im Falle von Invalidität (Minderung 
der Arbeitsfähigkeit) sowie im Falle von Alters­
und Hinterbliebenenpensionen ausgenommen. 

Nach Abs. 2 in Verbindung mit der Z. 3 des 
Protokolls wird als Folge der durch das Ab­
kommen auf dem Leistungssektor bewirkten 
Integration der beiden Vertragsstaaten festgelegt, 
daß Recht~folgen, die sich nach den innerstaat­
lichen Rechtsvorschriften aus dem Zusammen­
treffen versicherungsrechtlich relevanter Tat­
bestände ergeben, auch dann eintreten, wenn 
einer dieser Tatbestände im anderen Vertrags­
staat vorliegt. Demzufolge werden Rechtsfolgen 
nach den innerstaatlichen Rechtsvorschriften bei­
spielsweise in nachstehenden Fällen eintreten: 

a) Zusammentreffen eines Anspruchs auf 
Krankengeld aus der französischen Ver­
sicherung mit einem Pensions anspruch aus 
der österreichischen Pensionsversicherung 
(§ 90 ASVG); 

b) Zusammentreffen eines Pensionsanspruchs 
aus der österreichischen Pensionsversiche­
rung mit Einkünften aus einer gleichzeitig 
in Frankreich ausgeübten' Erwerbstätig­
keit (§ 94 ASVG); 

c) Zusammentreffen einer vorzeitigen Alters­
pension bei Arbeitslosigkeit oder einer vor­
zeitigen Alterspension bei ianger Versiche­
rungsdauer mrt der Ausübung einer Er­
werbstätigkeit in Frankreich (§§ 253 a 
Abs. 2 bzw. 253 b Abs. 3 ASVG); 

d) Auswirkung einer in Frankreich der 
Pflichtversicherung unterliegenden Beschäf­
tigung auf den Anspruch auf eine Alters­
pension auf der österreichischen Pensions­
versicherung (§ 253 Abs. 1 ASVG). 

Zu den Art. 8 bis 11: 

Im Art. 8 wird der in allen Sozialversiche­
rungsverträgen übliche Territorialitätsgrundsatz 
festgelegt; danach sind im konkreten Fall grund,. 
sätzlich die Rechtsvorschriften j-enes Vertrags­
staates anzuwenden, in dem die für die Versiche­
rung maßgebende Beschäftigung ausgeübt wird. 

Art. 9 enthält Ausnahmen von dem vor­
erwähnten Grundsatz: lit. a bestimmt, daß für 
vorübergehend in das Gebiet des Vertragsstaates 
entsendete Dienstnehmer weiterhin die für ihren 
gewöhnlichen Beschäftigungsort maßgebenden 
Rechtsvorschriften befristet Anwendung zu 
finden haben. Für das Personal von Unterneh­
men, die die Beförderung von Personen und 
Gütern durchführen, enthält lit. b Sonderrege­
lungen, um diesem Personenkreis die - auch aus 
Gründen der Verwaltungsökonomie unerwünsch­
ten - Folgen eines uneinheitlichen Versiche­
rungsverlaufs (carriere mixte) zu ersparen. Nach 
lit. c gelten für in den Vertragsstaat entsendete 

Di'enstnehmer des öff·entlichen Verwaltungsdien­
stes - darunter sind im Hinblick auf Art. 2 
Abs. 3 österreichischerseits nur die Vertrags­
bediensteten zu verstehen - die Rechtsvor­
schriften des Entsendestaates. 

Art; 10: enthält die in den Art. 33 und 37 des 
Wiener übereinkommens über diplomatische Be­
ziehungen, BGBL Nr. 66/1966, normierten Rege­
lungen betreffend die sozialversicherungsrecht­
liche Stellung von Diplomaten und Mitgliedern 
des diplomatischen Personals der Vertretungs­
behörden eines Vertragsstaates im anderen Ver­
tragsstaat in bezug auf ihre dort ausgeübte Tätig­
keit sowie des dienstlichen bzw. privaten Haus­
personals der Vertretungsbehörden bzw. ihrer 
Mitglieder; das im Abs. 2 lit. b vorgesehene 
Wahlrecht wurde über französischen Wunsch auf­
genommen. 

Art. 11: enthält zur Vermeidung unerwünsch­
ter Härten eine Ermächtigung zu individuellen 
Ausnahmen von den Bestimmungen. der Art. 8 
bis 10. 

Zu den Art. 12 bis 20: 

Diese Artikel enthalten die besonderen Be­
stimmungen für die Gewährung von Leistungen 
bei Krankheit und Mutterschaft. 

Im Art. 12 ist im Abs. 1 die Zusammenrech­
nung der in bei den Vertragsstaaten zurückgeleg­
ten Versicherungszeiten - soweit sie sich nicht 
überschneiden - für den Erwerb, die Aufrecht­
erhaltung und das Wiederaufleben eines Lei­
stungsanspruches festgelegt; diese Bestimmung ist 
jedoch im Hinblick darauf, daß Leistungs­
ansprüche aus der österreichisehen Krankenver­
sicherung grundsätzlich ohne Wartezeit gewährt 
werden, nur hinsichtlich der satzungsmäßigen 
Mehrleistungen von ß.edeutung (siehe z. B. §§ 139 
Abs. 2 und 153 Abs. 1 ASVG). 

Die einer Bestimmung der VO/3 der Euro­
päischen Gemeinschaft entsprechende Norm ,des 
Abs. 2 könnte in bezug auf österreich allenfalls 
zu einer Leistungsgewährung nach § 122 Abs. 1 
ASVG führen. 

Art. 13 bestimmt im Abs. 1 den Berechnungs­
modus für die allenfalls erforderliche Feststellung 
eines Durchschnittsentgelts als Bemessungsgrund­
lage für Barleistungen; im Hinblick auf § 141 
ASVG geht diese Bestimmung für den österrei­
chischen Rechtsbereich ins Leere. Durch Abs. 2 
wird -' als Folge der sozialversicherungsrecht­
lichen Integration der Gebiete der Vertrags­
staaten - der im § 123 Abs. 1 Z. 1 ASVG ge­
forderte gewöhnliche Aufenthalt in österreich 
auch durch einen Aufenthalt in Frankreich er­
füllt. 

Art. 14 stellt eine Kollisionsnorm dar und 
trägt dem Grundsatz der Vermeidung von Dop-

37 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)44 von 49

www.parlament.gv.at



46 37 der Beilagen 

peUeistungen Rechnung. Ein allfälliger doppelter 
Sachleistungsanspruch ist aus dem Grund der 
Verwaltungsökonomie ausschließlich dem Träger 
des Wohnortstaates der leistungsberechtigten Fa­
milienangehörigen zugeordnet. 

Die im Art. 15 Abs. 1 vorgesehene Leistungs­
gewährung bei vorübergehendem Aufenthalt im 
anderen Vertragsstaat wird mit Rücksicht auf 
die derzeitige österreichische Rechtslage durch die 
Bestimmungen des Abs. 2 dieses Artikels einge­
schränkt. Dies war erforderlich, weil die Bezie­
hungen zwischen den österreichischen Sozialver­
sicherungsträgern und ihren Verbänden zu den 
freiberuflich tätigen Krzten, Dentisten usw. 
durch Verträge privatrechtlicher Natur geregelt 
sind und diese nicht die Verpflichtung zur Be­
treuung ausländischer Urlauber, die auf Grund 
zwischenstaatlicher übereinkommen von einem 
österl"eichischen Krankenversicherungsträger zu 
betreuen sind, umfassen. 

~ach Abs. 3 ist die Gewährung von Leistungen 
bel Verlegung des Wohnortes in den anderen 
Vertrags staat von der Zustimmung des leistungs­
pflichtigen Versicherungsträgers zum Wohnort­
wechsel abhängig. 

Die Abs. 4 bis 6 enthalten die näheren Bestim­
mungen in den Fällen der Leistungsgewährung 
na.ch den Abs. 1 bis 3; aus Gründen der Verwal­
tungsvereinfachung gelten hinsichtlich des Aus­
maßes und der Art und Weise der Sachleistungs­
gewährung die für den Träger des Aufenthalts­
oder neuen Wohnortes geltenden Rechtsvor­
schriften, während sich die Dauer der Sach­
leistungsgewährung sowie die Gewährung von 
Geldleistungen (Abs. 6) nach den Vorschriften 
des zuständigen Staates' richten. Die Gewährung 
von Sachleistungen von erheblicher Bedeutung 
s,etzt - außer in Fällen unbedingter Dringlich­
keit - die vorherige Zustimmung des leistungs­
pflichtigen Trägers voraus. Nach Abs. 7 sind die 
Bestimmungen der Abs. 1 bis 6 auf Familien­
angehörige entsprechend anzuwenden. 

Abs. 8 stellt sicher, daß trotz eines Wechsels 
des Aufenthalts- oder Wohnortes des Versich~r­
ten die Anspruchsherechtigung seiner im bisheri­
gen Aufenthalts- oder Wohnortstaat verbleiben­
den Familienangehörigen aufrecht bleibt. 

Art. 16 gewährleistet den Familienangehörigen 
eines anspruchsberechtigten Dienstnehmers, die 
nicht im Gebiet des leistungszuständigen Trägers, 
sondern im anderen Vertragsstaat wohnen 
(Abs. 1), einen Anspruch auf Gewährung von 
Sachleistungen; die Bestimmungen über Ausmaß, 
Art und Weise sowie Dauer der Sachleistungs­
gewährung an Personen mit vom Versicherten 
abgeleiteten Leistungsansprüchen entsprechen den 
Regelungen, di,e im Falle einer Betreuung des 
Versicherten selbst vorgesehen sind. Abs. 2 legt 
für Fälle des Abs. 1 fest, daß nach W ohnort­
verlegung die für den leistungszuständigen Trä-

ger geltenden Rechts,vorschriften mit der Maß­
gabe anzuwenden sind, daß Leistungen, die vom 
betreuenden Träger im Fall der Krankheit oder 
Mutterschaft unmittelbar vor der Wohnortver­
legung gewährt wurden, auf eine allfällige 
Höchstdauer der Leistungsgewährung anzurech­
nen sind. 

Art. 17 ist eine Kollision'snorm und verhindert 
die Gewährung allfälliger Doppelleistungen aus 
dem Versicherungsfall der Mutterschaft. Die vor­
genommene ausschließliche Zuordnung der Lei­
stungspflicht dient der Verwaltungsökonomie. 

. Art. 18 regelt die Sachleistungsgewährung an 
Pensionisten und ihre Familienangehörigen. 
Wohnt ein Pensionist (Rentner) bzw. ein Pen­
sions(Renten)werber (Abs. 7) in einem der Ver­
tragsstaaten und bezieht hzw. bewirbt sich um 
Teil1eistungen aus den Versicherungen der be i­
den Vertragsstaaten, so hat" er nurim Wohnort­
staat Anspruch auf Sachleistungen; die Kosten 
hiefür sind ausschließlich vom Träger des Wohn­
ortstaates zu tragen (Abs. 1). Wohnt ein Pen­
sionist (Rentner) bzw. Pensions(Renten)werber 
(Abs. 7) in einem der Vertragsstaaten und be­
zieht er bzw. bewirbt er sich um eine Rente oder 
Pen9ion ausschließlich aus der Versicherung des 
anderen Vertragsstaates, so hat er Anspruch auf 
Sachleistungen nach den Rechtsvorschriften seines 
Wohnortstaates unter der Voraussetzung, daß 
er Anspruch auf derartige Leistungen nach den 
Rechtsvorschriften des ander,en Vertragsstaates 
hat; die Kosten hiefür hat der leistungspflichtige 
Träger im anderen Vertragsstaat zu tragen 
(Abs. 2). Abs. 3 bestimmt die für die Art und 
Weis,e sowie für die Dauer der Sachleistungs­
gewährung maßgebenden Rechtsvorschriften. 
Abs. 4 gewährleistet Sachleistungen an Familien­
ang,ehörige eines zum Bezug einer Pen~ion oder 
Rente Berechtigten auch dann, wenn sie ihren 
Wohnsitz nicht im gleichen Vertragsstaat wie die­
ser haben. Di,e Art und der Umfang ihres all­
fälligen Sachleistungsanspruches entspl"icht den 
den Familienangehörigen eines aktiven Dienst­
nehmers zustehenden Sachleistungsansprüchen. 
Abs. 5 enthält Regelungen für die Sachleistungs­
gewährung bei vorübergehendem Aufenthalt 
eines Pensions- oder Rentenberechtigten im ande­
ren Vertragsstaat. Die Kosten hiefür gehen zu 
Lasten des leistungspflichtigen Trägers; besteht 
ein solcher auch im Staat des vorübergehenden 
Aufenthaltes, so findet keine Erstattung für die 
von ihm zu gewährenden Sachleistungen durch 
den Träger des Wohnortstaates statt. 

Art. 19 legt die sachlich und örtlich zustän­
digen Träger in Betreuungsfällen fest. 

Im Art. 20 Abs. 1 und 2 wird der Kosten­
ersatz in Betreuungsfällen f.estgelegt. Die Be­
stimmung des Abs. 3 stellt ein auf eine analoge 
Norm in der VO/3 der EWG zurückgehendes 
unabdingbares Verlangen des Abkommenspart-
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ners dar und weicht von den entsprechenden Be­
stimmungen in den bisher von österreich ge­
schlossenen bilateraLen Abkommen ab. Die Be­
stimmung des Abs. 5 bezieht sich insbesondere 
auf Bagatellfälle und' dient der Verwaltungs­
ökonomie. 

Zu Art. 21: 

Diese analogen Normen in der VO/3 der EWG 
entsprechenden Regelungen verweisen im wesent-. 
lichen hinsichdich der Feststellungen von Leistun­
gen bei Invalidität (Minderung der Arbeitsfähig­
keit) auf die Bestimmungen der Art. 22 bis 25 
betreffend die Feststellung von Leistungen bei 
Alter und an Himerbliebene. 

staaten zurückgelegten Versicherungszeiten em 
Pensionsanspruch ergibt. Trifft dies zu, so hat 
der Versich,erungsträger unter Berücksichtigung 
auch der im anderen Vertragsstaat zurückgeleg­
ten Versicherungszeiten eine sogenannte "fiktive 
Vollpension" zu ermitteln. Bei Bemessung dieser 
"fiktiven Vollpension" sind allfällige Beiträge zur 
Höherv.ersicherung außer acht zu lassen (Z. 5 
lit. f des Protokolls). Von der "fiktiven Voll­
pension" gebührt 'sodann nach Abs. 1 lit. h der 
Teil als Teilpension aus der betreffenden Ver­
sicherung, der dem Verhältnis der Dauer der bei 
der Berechnung der Leistungen nach den Rechts­
vorschriften des eigenen Staates berücksichtigten 
Versicherungszeiten zur Gesamtdauer der bei der 
Leistungsberechnung nach den Rechtsvorschriften 

Zu den Art. 22 bis 25: beider Staaten zu berücksichtigenden Versiche-
rungszeiten entspricht (Kürzungsfaktor); dieser 

Diese Artikel regeln die Wahrung der Rechte so ermit~lte Betrag erhöht sich um allfällige 
auf Grund der von einem Versicherten in den Leistungen aus einer Höherversicherung (siehe 
Pensionsversicherungen beider Vertragsstaaten Abs. 2 lit. d und Z. 5 lit. f des Protokolls). 
zurückgelegten bzw. zu berücksichtigenden (Z. 4 Lit. centhält _ unter Bedachtnahme auf das 
lit. a des Protokolls) Versicherungszeiten. Die Territorialitätsprinzip _ Regelungen betreffend 
hier getroffenen Regelungen haben die Bestim- die Ermittlung der Bemessungsgrundlage für Lei­
mungen der VO/3 und 4 der EWG zum Vor- stungen. Nach lit. d sind bei der Leistungsberech­
bild und entsprechen den einschlägigen Bestim- nung erforderlichenfalls auch die im Gebiet des 
mungen in den von österreich in den letzten anderen Vertragsstaates wohnenden Familien­
Jahren abgeschlossenen Abkop1men üher Soz~ale angehörigen zu berücksichtigen. Lit. e sieht eine 
Sich·erheit. Zusammenrechnung und Proratisierung der "fik-

Im Art. 22 Abs. 1 wird zwecks Beurteilung, tiven Vollpension" auch dann vor, wenn hie­
ob überhaupt eine Leistung gebührt, die Zusam- durch in einem bestimmten Zeitpunkt die An­
menrechnung der in beiden Vertragsstaaten er- spruchsvoraussetzungen für eine Leistung nur aus 
worbenen Versicherungszeiten im allgemeinen der Versicherung ein e s der Vertragsstaaten er­
System der Pensionsversicherung, soweit sie sich füllt sind. Sind in einem bestimmten Zeitpunkt 
nicht überschneiden, angeordnet. Französische 0 h n e Zusammenrechnung der Versicherungs­
Versicherungszeiten :werden für die Ermittlung zeiten die Leistungsyoraussetzung.en eines der 
eines Anspruches auf eine vorzeitige Alters- Vertragsstaateri erfüllt, so werden nach lit. f die 
p'ension bei Arbeitslosigkeit oder bei lange'r Ver- Leistungen lediglich auf Grund der in d.iesem 
sicherungs dauer nach den österI1eichischen Rechts- Vertragsstaat erworbenen Versicherungszeiten 
vorschriften nicht herangezogen (Z. 4 lit. b des festgesetzt. In den Fällen der lit. 'e und f ist nach 
Protokolls). Hinsichtlich einiger spezieller Lei- lit. g eine Neufeststellung - und damit Pro­
stungen nach cl'en für Dienstnehmer im Bergbau ratisierung - dann durchzuführen, wenn bei 
geltenden französischen Rechtsvorschriften be- Zusammenrechnung der Versicherungszeiten die 
bestehen Sonderbestimmungen (Z. 4 lit. c bis e Leistungsvoraussetzungen auch im anderen Ver­
des Protokolls). Die rechtliche Beurteilung von tragsstaat erfüllt sind. 
Versicherungszeiten erfolgt nach den Rechtsvor-
schriften des Staates, in dem diese Versicherungs- Abs. 2 lit. abis c dieses Artikels enthalten 
zeiten zurückgelegt wurden. Abs. 2 enthält eine Kollisionsnormen für das allfällige zeitliche Zu­
analoge Zusammenrechnungsnorm, wenn die Ge- sammentreffen von Versicherungszeitenmit un­
währung bestimmter Leistungen aus der Pen- terschiedlicher oder gleicher Qualität (z. B. Zu­
sionsversicherung davon abhängt, daß die ihr sammentreffen von Pflichtversicherungszeiten mit 
zugrunde li.egenden Versicherungszeiten ine,inem ,einer Zeit freiwilliger Versicherung). Lit. d ent'­
Beruf zurückgelegt worden sind, für den ein hält eine Vorschrift über die Berücksichtigung 
Sondersystem gilt. von Beiträgen ZUr freiwilligen Versicherung in 

A' t 23 . d· F 11 einem Vertragsstaat im Falle einer zeitlichen Kol-r • normIert le zur estste ung von 
L . ··ch d p. ·ch lision mit einer Pflichtversicherungszeit im an-elstungsanspru en aus en enslOnsverSl erun-

deren Vertragsstaat. gen beider Vertragsstaaten erforderliche Vor-
gangsweise nach dem pro-rata-temporis-Prinzip. Nach Abs. 3 soll bei Vorliegen einer Versiche­
Nach Abs. 1 lit. a hat der Versicherungsträger rungszeit von weniger als zwölf Monaten in der 
zu prüfen, ob sich nach den für ihn maßgeben- Versicherung eines Vertragsstaates kein Anspruch 
den innerstaatlichen Rechtsvorschriften bei Zu- auf eine Teilpension (Teilrente) bestehen, damit 
sammenrechnung der in den beiden Vertrags- 'die Versicherungsträger nicht mit Zwergleistun-
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gen belastet werden. In diesem Fall wird diese 
V ersicherungszei t in der Versicherung des anderen 
Vertrags staates sowohl für den Anspruchserwerb 
als auch für die Höhe der Leistung berücksichtigt. 
Das Gesagte gilt jedoch dann nicht, wenn nach 
den innerstaatlichen Rechtsvorschriften allein die 
Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind (siehe 
z. B. § 235 Abs. 3 lit. a ASVG). 

Für die F,eststellung der Leistungsallsprüche 
sowie für die Bemessung der Teilpensionen 
greifen auf österreichischer Seite noch folgende, 
unter der Z. 5 des Protokolls geregelte Beson­
derheiten - gleichartige Bestimmungen sind auch 
in den übrigen bilateralen Abkommen österreichs 
iii:Jer Soziale Sicherheit enthalten - Platz: 

1. nach lit. a haben die österreichischen Träger 
für die Feststellung der Leistungszugehörig­
keit und Leistungszuständigkeit in der Pen­
sionsversic..~erung auch französische Yersiche­
rungszeiten, je nach der ihnen zugrunde lie­
genden Erwerbstätigkeit, zu berücksichtigen; 

2. nach lit. c kommt eine allenfalls erforder­
liche Stützwirkung für die Anrechnung von 
österreichischen Ersatzzeiten auch entsprechen­
den, in der französischen Rentenversicherung 
zurückgelegten Versicherungszeiten zu; 

3. durch lit. d wird der Katalog der neutralen 
Zeiten (§ 234 ASVG) egränzt; 

4. durch lit. e wird sichergestellt, daß die Summe 
der Kürzungsfaktoren 1 ergibt; 

9. die lit. I und m enthalten Bestimmungen über 
die allfällige Berücksichtigung von nach den 
einschlägigen französischen Rechtsvorschrif­
ten im System für den Bergbau erworbenen 
Versicherungszeiten im Rahmen der öster­
reichischen knappschaftlichen Pensionsver­
sicherung; 

10. nach lit. 0 ist der Hilflosenzuschuß grund­
sätzlich innerhalb der anteilsmäßig gekürzten 
Grenzwerte zu berechnen; 

11. unter der lit. p ist unter Bedachtnahme auf 
die ratio legis des Art. 24 - wonach)n jenen 
Fällen, in denen eine Pension allein nach den 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften zustünde, 
zumindest die H~he dieser Pension gewähr­
leistet werden soll - sichergestellt, daß sich 
dieser Grundsatz auch auf die Höhe von Son­
derzahlungen zu Pensionen aus der öster­
reichischen Pensionsversicherungerstr.eckt. 

Durch Art. 24 Abs. 1 wird - entsprechend 
dem Grundsatz, daß durch die Zusammenrech­
nungsvorschriften der Art. 22 und 23 des Ab-· 
kommens . eine absolute Schmälerung der einem 
Anspruchsberechtigten ohne diese Zusammen­
rechnung allein nach den innerstaatlichen Rechts­
vorschriften eines der Vertragsstaaten gebühren­
den Leistungen nicht eintreten darf - ein Un­
terschiedsbetrag in entsprechender Höhe ge­
währleistet. Abs. 2 enthält eine Regelung für die 
Fälle, in denen in Anwendung des Abs. 1 von 
den Trägern beider Vertragsstaaten Zulagen zu 
zahlen wären. Mit Rücksicht auf zwingende Be­
stimmungen des französischen Rechts und im 
Hinblick darauf, daß Abs. 3 letzter Halbsatz für 
den österreichischen Rechtsbereich ins Leere geht, 
ist die Feststellung der Höhe der Unterschieds­
beträge endgültig. 

5. durch lit. f erster Satz wird eine Proratisie­
rung auch der zur Höherversicherung in der 
österreichischen Pensionsversicherung entric.~­
teten Beiträge vermieden; Leistungen aus die­
ser Versicherung erhöhen sohin ungekürzt 
den durch Proratisierung der fiktiven Voll­
pension ermittelten Betrag. Nach Abs. 2 er­
höht sich die nach Art. 23 Abs. 1 lit. b er- Zu den Art. 25 bis 28: 
rechnete Teilleistung um Beiträge zur Höher- Diese Artikel enthalten die Bestimmungen über 
versicherung, die für Versicherungszeiten ge- Leistungen bei Arbeitsunfällen und Berufskrank­
leistet wurden oder nach den §§ 70 und 249 heiten. 
bis 251 ASVG bzw. nach Art. 23 Abs. 2 lit. d 

Art. 25 sieht in seinen Abs. 1 und 2 die Er­als geleistet gelten; 
bringung von Sachleistungen im Falle der Be-

6. n~ch l!t. g sind Versiche.rungszeiten, für. die treuung durch einen Träger eines Vertragsstaates 
dl: Beitragsgrundlagen mcht feststellbar smd, vor; für das Ausmaß sowie die Art und Weise 
be.1 d~~ Erre~mung der Bemessu~.gsg:un~lage I der zu gewährenden Sachleistungen sind die für 
mIt emem Naherungswert zu berucksichtigen; den betreuenden Träger innerstaatlich maßgeben-

7.lit. h bestimmt die jährlichen Steigerungs- den Rechtsvorschriften, für die Dauer der Sach­
beträge für jene Fälle, in denen die Leistun-. leistungs gewährung - unter Bedachtnahme auf 
gen nach den vor dem 1. SV-NG, BGBL 1 Abs. 3 - die Rechtsvorschriften des leistungs­
Nr. 86/1952, in Geltung gestandenen Vor- pflichtigen Versicherungsträgers maßgebend. Im 
schriften zu bemessen sind; Abs. 4 ist die Erstattungspflicht des zuständigen 

8. nach lit. i sind bei Berechnung des Prorata- Trägers für vom betreuenden Träger gewährte 
verhältnisses zwecks Ermittlung der geschul- Sachleistungen festgelegt. Die Gewährung von 
deten Teilleistung sämtliche in beiden Ver- Geldleistungen richtet sich nach den für den zu­
tragsstaaten zu berücksichtigenden Versiche- ständigen Träger innerstaatlich geltenden Rechts­
rungsz·eiten auch dann heranzuziehen, wenn vorschriften (Abs. 5). Die unilaterale Bestim­
ihre Gesamtdauer 540 Versicherungsmonate mung des Abs. 6 beruht auf einer Besonderheit 
übersteigt (§261 Abs. 5 ASVG); des iimerstaatlichen französischen Rechts für An-
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gehörige der landwirtschaftlichen Berufsgruppe; 
hinsichtlich dieser Personen findet ein Betreuungs­
verfahren durch einen österreichischen Träger 
nicht statt. 

Art. 26 Abs. 1 verpflichtet die Träger der 
österreichismen Unfallversicherung zur Berück­
sid1tigung der in Frankreich eingetretenen Ar­
beitsunfälle (Berufskrankheiten) bei der Bemes­
sung des Grades der Minderung der Erwerbs­
fähigkeit. Diese Regelung wirkt sich in der öster­
reichischen Unfallversicherung nur hinsichtlich 
des für den Anspruch auf eine Versehrtenrente 
maßgebenden sogenannten "Schwellwertes" einer 
20% igen Minderung der Erwerbsfähigkeit nach 
§ 203 ASVG und für die Feststellung der Schwer­
versehrteneigenschaft (§ 205 Abs. 4 ASVG) aus. 
Eine Berücksichtigng von in Frankreich einge-. 
tretenen Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten 
nach § 210 Abs. 2 bis 4 ASVG kommt nicht in 
Betracht. Abs. 2 betrifft Berechnungsvorschriften 
für die allenfalls erforderlidle Feststellung der 
Bemessungsgrundlage sowie die allfällige Berück­
sichtigung der im anderen Vertragsstaat wohnen­
den Familienangehörigen eines Anspruchsberech­
tigten für die Ermittlung der Höhe von Geld­
leistungen. 

Art. 27 ordnet die ausschließliche Leistungs­
pflicht für eine dem Grunde nach in beiden Ver­
tragsstaaten zu entschädigende Berufskrankheit 
dem Vertragsstaat zu, in dem die betreffende Per­
son zuletzt dem Risiko dieser Berufskrankheit 
ausgesetzt war, wenn sie dessen diesbezügliche 
Anspruchsvoraussetzungen erfüllt. Abs. 2 geht 
für den österreichischen Rechtsbereich ins Leere. 

Art. 28 wurde wörtlich der VO/3 der EWG 
entnommen; diel3estimmung regelt jene Fälle, 
in denen nach Zuerkennung einer Entschädigung 
für eine Berufskrankheit eine Verschlimmerung 
eintritt. Grundsätzlich hat der bis zum Eintritt 
der Verschlimmerung leistungspflichtige Träger 
auch die Verschlimmerung zu berücksichtigen. 
Im Falle einer nach Feststellung und Entschädi­
gung für eine Berufskrankheit erfolgten Aus­
übung einer mit dem Risiko der gleichen Be­
rufskrankheit verbundenen Beschäftigung im 
anderen Vertragsstaat und Verschlimmerung 
dieser Berufskrankheit ist der Versicherungs­
träger des Staates, in dem die zu einer Ver­
schlimmerung führende Tätigkeit ausgeübt wur­
de, zur Berücksichtigung der Verschlimmerung 
in Form einer Zulage zu der weiterhin vom 
erstzuständigen Träger zu zahlenden Entschädi­
gung verpflichtet. 

Zu Art. 29: 

Im Abs. 1 ist mit Ausnahme eines An-
spruches auf Sterbegeld auf Grund eines Arbeits­
unfalles oder einer Berufskrankheit - die Zu­
sammenredmung der in beiden Vertragsstaaten 
zurückgelegten Versicherungszeiten für den Er-

werb, die Aufrechterhaltung oder das Wiederauf­
leben eines Anspruches auf Sterbegdd, soweit 
sid1 di,ese Zeiten nicht überschneiden, festgelegt. 
Abs. 2 geht für den österreichischen Rechtsbe­
reich ins Leere. Die Regelung im Abs. 3 ist eine 
Folge der leistungsrechtlichen Integration der 
Gebiete der bei den Vertragsstaaten. 

Zu den Art. 30 bis 33: 

Die Art. 30 bis 33 sehen Bestimmungen über 
die Gewährung von Familienbeihilf,en vor, durch 
die österreichische Dienstnehmer, die in Frank­
reich, und französische Dienstnehmer, die in 
österreich beschäftigt sind, in den Genuß dieser 
Beihilfen für Kinder kommen sollen, die sich in 
dem Gebiet eines der Vertragsstaaten aufhalten. 

Im Art. 30 werden für die erwähnten Dienst­
nehmer die in den Vertragsstaaten jeweils gel­
tenden Rechtsvorschriften über Familienleistun­
gen für die Dauer ihrer Beschäftigung als anwend­
. bar erklärt, und diese Dienstnehmer werden den 
Staatsangehörigen dieser Staaten gleichgestellt. 
Mit Ausnahme der französischen Mutterschafts­
beihilfe, die nach Art. 1 Z. 11 ausdrücklich aus­
genommen ist, kennen die Beihilfensysteme 
bei der Staaten zur Zeit keine Beschränkung der 
Leistungen auf Staatsangehörige eines der beiden 
Staaten. 

Mit Art. 31 soll die Gleichbehandlung der 
Dienstnehmer, die in einem der Vertragsstaaten 
beschäftigt sind, sichergestellt werden. Das be­
deutet im Hinblick auf die in den österreich ischen 
Rechtsvorschriften vorgesehene Mindestbeschäf­
tigungszeit für ausländische Gastarbeiter, daß auf 
eine in Frankreich ausgeübte Beschäftigung Rück­
sicht zu nehmen ist. 

Art. 32 Abs. 2 bringt eine Gleichstellung der 
Kinder, die sich im anderen als dem Vertrags­
staat aufhalten oder erzogen werden, in dem der 
Dienstnehmer beschäftigt ist. 

Durch Art. 32 Abs. 3 soll bewirkt werden, daß 
in Fällen, in denen die Familienbeihilfen des 
Vertragsstaates, in dem der Dienstnehmer be­
schäftigt ist, betragsmäßig höher sind als die Fa­
milienbeihilfen des Vertragsstaates, in dem sim 
die Kinder aufhalten oder erzogen werden, vom 
ersten Vertragsstaat seine Familienbeihilfen nur 
in der Höhe der niedrigeren Familienbeihilfen 
des zweiten Vertragsstaates auszuzahlen sind. 

Nam Art. 32 Abs. 5 sollen für entsendete 
Dienstnehmer (Art. 9 lit. a und Art. 11) die Be­
stimmungen des Art. 32 Abs. 3 und 4 nicht gel­
ten, wenn er für die Kinder, die ihn begleiten, 
Ansprum auf Familienleistungen des Vertrags­
staates hat, aus dem er entsendet wird. 

Art. 33 soll Doppelleistungen an Familienbei­
hilfen vermeiden. 

Zu Art. 34: 

Abs. 1 bildet die RedltSgrundlage für den Ab­
schluß einer Durchführungsvereinbarung zum 
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Abkommen. Die Abs. 2 bis 6 enthalten Bestim­
mungen über die gegenseitige Hilfeleistung der 
Verwaltungsbehörden und Versicherungsträger 
der beiden V·ertragsstaaten sowie im Rahmen der 
gerichtlichen Rechtshilfe. Abs .. 7 regelt die Durch­
führung von ärztlichen Untersuchungen im an­
deren Vertragsstaat und di,e Erstattung der hie­
für erwachsenden Kosten durch die zuständige 
Stelle. 

Zu Art. 35: 

Abs. 1 bestimmt, daß die Steuer- und Ge­
bührenbefreiungen bzw. -ermäßigungen, die für 
die Durchführung der eigenen Sozialversicherung 
in einem Vertrags staat eingeräumt sind, auch auf 
die entsprechenden Urkunden und Schriftstücke 
des anderen Vertragsstaates e1"streckt werden. 
Nach Abs. 2 entfällt das Erfordernis der Be­
glaubigung durch die diplomatischen oder kon­
sularischen Behörden für alle Schriftstücke, die 
bei Anwendung der vom Abkommen erfaßten 
innerstaatliChen Rechtsvorschriften beizubringen 
sind. 

Zu Art. 36: 

Nach den Abs. 1 und 2 wird Anträgen, Er­
klärungen oder Rechtsmitteln die Rechtswirkung 
ihrer fristgerechten Einbringung bei der (den) 
hiefür vorgesehenen Stelle(n) eines Vertragsstaates 
auch dann zuerkannt, wenn sie fristgerecht bei 
den entsprechenden Stellen im anderen Vertrags­
staat eingebracht werden; Abs. 3 normiert für 
Fälle dieser Art die Weiterleitungspflicht an die 
für die Erledigung zuständige Stelle. 

Zu Art. 37: 

Dieser Artikel enthält Regelungen für den 
Transfer abkommens gemäß geschuldeter Leistun­
gen bzw. für die Erstattung im Betreuungsweg 
erbrachter Leistungen. 

Zu Art. 38: 

Dieser Artikel enthält Bestimmungen über den 
Modus zur Beilegung von Streitigkeiten über die 
Auslegung oder Anwendung dieses Abkommens. 

Zu Art. 39: 

Dieser Artikel sieht die Möglichkeit der Ein­
treibung von Beitragsschulden im anderen Ver­
tragsstaat nach den dort geltenden Verwaltungs­
vorschriften vor; zur Anwendung dieser Be­
stimmungen bedarf es weiterer Vereinbarungen. 

Zu Art. 40: 

Diese zu ihrem Wirksamwerden weiterer Ver­
einbarungen bedürfenden Bestimmung.en betref­
fen die Anerkennung von Schadenersatz­
ansprüchen auf Grund von Leistungsansprüchen, 
die nach den für den verpflichteten Träger eines 
Vertragsstaates geltenden Rechtsvors.chrift.en auf 
diesen Träger übergegangen sind oder di~ dieser 
in einem Vertragsstaat unmittelbar gegen einen 
Dritten hat, durch den anderen Vertragsstaat. 

Zu Art. 41: 

Di.eser Artikel enthält die üblichen materiellen 
übergangs- und Schlußbestimmungen. Danach 
gelten die Bestimmungen des Abkommens auch 
für Leistungen aus den Versicherungsfällen, die 
vor seinem Inkrafttreten eingetreten sind; es 
sind bei seiner Anwendung auch die vor seinem 
Inkrafttreten zurückgelegten Versicherungszeiten 
zu berücksichtigen, doch. werden die Leistungen 
erst ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens ge­
währt. Leistungen, die erst auf Grund dieses 
Abkommens gebühren oder in den anderen Ver­
tragsstaat zu zahlen sind und bisher nicht fest­
gestellt oder zum Ruhen gebracht wurden, wer­
den auf Antrag vom Inkrafttreten des Abkom­
mens an festgestellt oder zum Wiederaufleben 
gebracht, sofern der Antrag binnen zwei Jahren 
nach dem Inkrafttreten gestellt wird; in di.esem 
Fall sind Ausschluß- oder Verjährungsfristen 
wirkungslos. Wird der Antrag hingegen nach 
Ablauf der Zweijahresfrist gestellt, so gebührt 
die Leistung, sofern nicht Verjährungs- oder 
Ausschlußfristen entgegenstehen, ab dem Zeit­
punkt der Antragstellung. 

Zu Art .. 42: 

Dieser Artikel enthält die üblichen formellen 
Schlußbestimmungen. 
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